
am 30. Oktober 1869 
 
unter dem Vorsitze des Herrn Landeshauptmannes Sebastian von Froschauer. 
 
Im Beisein des Herrn Regierungsvertreters, k. k. Statthaltereirath Karl 
Schwertling. 
 
Gegenwärtig sämmtliche Abgeordnete. 
 
Hochw. Bischof Amberg abwesend. 
 
Beginn der Sitzung um 9 1/4 Uhr Vormittags. 
 
 Landeshauptmann: 
 
Die Sitzung ist eröffnet. Vernehmen Sie das Protokoll der vorhergehenden. 
(Sekretär verliest dasselbe.) Da keine Einwendung gegen dasselbe erfolgt, 
erkläre ich es als genehmigt. Wir kommen zum ersten Gegenstand der für 
heule festgesetzten Tagesordnung, dem Comiteberichte in 
Verfassungsangelegenheiten. Ich ersuche den Herrn Dr. Fetz das Wort zu 
nehmen. Dr. Fetz: (Verliest den Comitebericht wie folgt:) 
 
Bericht 
 
des Comite's für Verfassungsangelegenheiten. 
 
Hoher Landtag! 
 
Der Antrag des Herrn Abgeordneten Hämmerle und Genossen. betreffend die 
Einführung direkter Reichsrathswahlen wurde dem von dem hohen Hause zur 
Berathung von Verfassungsangelegenheiten niedergesetzten Comite zur 
Berichterstattung überweisen.  
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Das Comite hat sich in seiner Sitzung vom 28. d. Mts. nach eingehender 
Berathung mit einer Majorität von 5 unter 7 Stimmen zu nachstehenden 
Anträgen geeiniget: 
 
1. Die Einführung direkter Wahlen der Reichsrathsabgeordneten ist im 
Interesse der Verfassung gelegen. 
 
2. Der Landtag bezeichnet al» wünschenswert: geheime Abstimmung; — 
einstweilige Aufrechthaltung des Gruppensystems in der Weise, daß in 
Vorarlberg die Hälfte der Abgeordneten auf die Landbevölkerung, die 
Hälfte auf die Städte und den Markt Dornbirn entfalle; 
 
Ausdehnung des aktiven Wahlrechtes aus alle diejenigen, welche dasselbe 
für die Gemeindevertretung besitzen; 
 
deßgleichen der Mahlbarkeit auf alle Staatsbürger, welche in eine 
Gemeindevertretung der Westhälfte des Reiches wählbar sind; 
 
Beibehaltung der Wahlmänner bei der Wahl der Landbevölkerung; 
 
Verdoppelung der Zahl der Reichsrathsabgeordneten; 
 
Herabsetzung der Mandatsdauer aus vier Jahre. - 
 
Die Minorität behält sich vor im Landtage besondere Anträge zu stellen. 



 
Mit den Anträgen der Majorität des Ausschusses sind zugleich jene Fragen 
beantwortet, welche in dem veröffentlichten, die Wahlfrage betreffenden 
Rundschreiben Sr. Excellenz des Hrn. Ministers des Innern enthalten sind. 
 
Indem sich daher die Begründung der erwähnten Anträge für die Verhandlung 
im hohen Hause vorbehalten wird, stellt die Majorität des Ausschusses den 
Antrag: 
 
„Das hohe Haus wolle obige Anträge zum Beschlusse erheben." 
 
Bregenz, 29. Oktober 1869. 
 
Dr. A. Jussel, 
Obmann. 
 
Dr. And. Fetz: 
Berichterstatter. 
 
Dr. Jussel: Ich bitte ums Wort. Ich gehöre zur Minorität des Comite und 
bringe nun auch einen Antrag der Minorität hier aus den Tisch des hohen 
Hauses. 
 
Ich werde denselben von meinem Standpunkte aus begründen. 
 
Der Herr Abgeordnete Deisböck hat erklärt, diesem Antrage auch 
zuzustimmen, aber dabei von einem andern Standpunkte auszugehen. Ich muß 
es ihm überlassen, seinerseits die Sache zu begründen. Übrigens finde ich 
es anständig, zuerst den Antragstellern der Majorität das Wort zur 
Begründung zu überlassen. 
 
Landeshauptmann: Herr Dr. Jussel stellt den Antrag: 
 
„der hohe Landtag wolle beschließen, er erkenne die Einführung direkter 
Wahlen für 
 
„den Reichsrath nicht im Interesse der Verfassung, jedoch sei er bereit 
zum Besten des Reiches sein Wahlrecht in den Reichsrath aufzugeben, wenn 
ein Reichsgesetz es verlangen sollte."  
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Herr Oberlandesgerichtsrath Hämmerle hat das Wort. 
 
O. L. G. R. Hämmerle: Hoher Landtag! Seit ich mir erlaube, in politischen 
Dingen etwas zu denken, haben hauptsächlich zwei Staatsakte mein 
lebhaftes Bedauern erweckt. 
 
Von dem einen derselben kann hier wohl nicht die Rede sein; der zweite 
ist das Diplom vom 10. Oktober 1860.  
 
In diesem Staatsakte war, wie die Geschichte es beweist, der Keim zum 
Dualismus gelegt; In diesem Akte ist noch heute der Keim des Föderalismus 
enthalten. 
 
Die erste Saat ist sehr, schnell aufgegangen, die Antwort auf das 
Oktoberdiplom in Ungarn war das Herabreißen des Doppeladlers von den 
öffentlichen Gebäuden und die Austreibung der deutschen Beamten. 
 



Der Dualismus ist zur Thatsache geworden und es kann sich Niemand darüber 
täuschen, daß darin eine Schwächung der Machtstellung des Reiches gelegen 
war; denn beispielsweise, wenn man einen Apfel spaltet, ist es eben nicht 
mehr der ganze Apfel. 
 
Wenn aber der Dualismus die Schwächung des Reiches bedeutet und zur Folge 
hatte, dann müßen wir sagen, daß der Föderalismus nicht die Schwächung, 
sondern die Auflösung des Reiches bedeute und zur Folge haben wird. 
 
Der Antrag, der von mir und dem Hr. Abgeordneten Dr. Fetz gestellt wurde, 
enthält den Satz, daß dir Umgestaltung des Abgeordnetenhauses n. der 
Ländervertretung in ein Volksparlament eine Nothwendigkeit für den 
sicheren Bestand des Reiches, daher auch eine Forderung und Pflicht der 
Selbsterhaltung für denselben sei. 
 
Wenn ich eben nun auf den Föderalismus Hinweise, so ist damit deutlich 
gesagt, daß, wenn durch die direkten Wahlen die Gefahr der Förderalismus 
abgewendet werden kann, damit aber auch die Gefahr der Auflösung des 
Reiches, der Zersetzung des Reiches in seine Atome abgewendet werde. Es 
liegt mir daher nur der Beweis ob, daß die Gefahr wirklich vorhanden ist, 
und daß wenigstens für den Augenblick es kein anderes Hilfsmittel gibt, 
all jenes, welches wir in unserem Antrag bezeichnen. 
 
Daß eine Gefahr vorhanden sei, das meine Herren, dürfte wohl kaum einem 
Zweifel unter, liegen. Es genügt ein Blick auf die Thätigkeit der 
Landtage, in welchen eben das nicht deutsche Element die Majorität 
bildet, in welchen die sogenannten Nationalitäts-Bestrebungen zu Tage 
treten. 
 
Blicken Sie nach Polen, nach Böhmen, der untern Steiermark, Krain, Tirol, 
so sehen Sie überall dieselbe Erscheinung, daß die Landtage, richtiger 
jene Landtags-Majoritäten mit dem Gedanken umgehen, die Verfassung nicht 
mehr als zu Recht bestehend anzuerkennen; mit dem Gedanken, einen 
Staatenbund aufzurichten statt einen Bundesstaat, mit dem Gedanken, jene 
Souverainität, welche nur der Staatseinheit zukommt, für sich selbst, für 
einzelne Nationalitäten in Anspruch zu nehmen. 
 
Das, meine Herren, tritt gegenwärtig bei den Bestrebungen so mancher 
Landtage klar und deutlich an die Oberfläche aller politischen 
Discussionen. Die Deklaranten in Böhmen, die Resolutionisten in Polen und 
die Neudeklaranten in Tirol, sie verfolgen alle dasselbe Ziel, und der 
Traum, ein Königreich Slovenien zu gründen, steht nicht mehr vereinzelt 
da. Solche Staatenträume können aber  
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nicht verwirklicht werden, ohne daß die Verfassung durch diese 
Bestrebungen untergraben, ja vollends vernichtet werde.  
 
Ein Rettungsmittel ist daher dringend geboten. Wo können wir solches 
bester finden, als darin, daß wir den Reichsrath von der Abhängigkeit, 
von dem überwiegenden Einfluß der Landtags-Majorität los zu schälen und 
zu trennen suchen, dadurch loszumachen suchen, daß wir eben die 
Ländervertretung in ein Volkshaus umgestalten. 
 
Der gegenwärtige Reichsrath in seiner Zusammensetzung durch die 
Entsendung der Reichsrathsabgeordneten aus dem Schooße der Landtage ist 
der getreue Spiegel der Landtags Majoritäten, er ist weiter nichts, als 
ein Conglomerat von Landtags Deputationen. Allerdings ist es richtig, daß 



die Reichsraths-Abgeordneten von den Landtagen keine Instruktionen, keine 
Mandate zu empfangen haben. 
 
Das ist recht schön in der Theorie, in der Praxis sieht es aber ganz 
anders aus. Sie sehen ja, daß es von der Landtagsmajorität abhängt, ob 
der Reichsrath als solcher anerkannt wird, ob daher die Abgeordneten im 
Reichsrathe ihre Sitze einnehmen, um nach den Beschlüssen der 
Landtagsmajorität abzustimmen oder nicht. Es ist also der Bestand des 
Reichsrathes fortwährend durch diese Landtagsmajoritäten in Frage 
gestellt; es hängt von ihnen ob, ob er beschlußfähig sei oder nicht; es 
ist ein Reichsrath von Landtags-Gnaden. 
 
Es wurde neulich aus ein Beispiel hingewiesen und die Behauptung 
aufgestellt, es sei eben nicht richtig, was ich jetzt zur Begründung 
meiner Meinung anführe; aber gerade jenes Beispiel beweist das 
Gegentheil; denn so viel mir erinnerlich ist, hat es in der Frage über 
das Volksschulgesetz eben nur von ein Paar Abgeordneten mehr oder weniger 
abgehangen, ob der Reichsrath beschlußfähig sei oder nicht und wenn nicht 
eben gerade noch einige nicht deutsche Abgeordnete im Reichsrath Stand 
gehalten hätten, so wäre es mit der Beschlußfähigkeit übel bestellt 
gewesen. Es ist begreiflich, daß unter solchen Umständen die Verfassung 
nicht Bestand haben kann, wenn sie, wie gesagt, immer und ewig in Frage 
gestellt wird. 
 
Es ist eine kontinuirliche Erscheinung, daß Gesetze, welche der 
Reichsrath beschließt, sobald die Landtage wieder zusammentreten, wieder 
in Diskussion gezogen — und förmlich in Frage gestellt werden. So ist es 
nach der bestehenden Gesetzgebung darauf ankommt, ob ein Landtag ein 
Reichsgesetz auszuführen habe oder nicht, so steht es im Belieben dieser 
Landtage, über das Reichsgesetz zur Tagesordnung überzugehen. 
 
Ich frage, ist es möglich zu regieren, wenn solche 17 Landtags-
Sonverainitäten neben der Einheit des Staates bestehen? Es ist wahrlich 
eine Unmöglichkeit! 
 
Man ist in den Concessionen an die Autonomie der verschiedenen 
Königreiche und Lander bis zur äußersten Grenze gegangen. Man hat diese 
Concessionen eben den Bestrebungen insbesondere der slavischen Partei zu 
verdanken und wir können meine Herren, keinen Schritt weiter mehr gehen 
ohne geradezu den Föderalismus als Prinzip in unsere Verfassung 
ausgenommen zu haben. Das wurde ichon wiederholt sowohl von 
einsichtsvollen Staatsmännern als von Regierungsorganen erklärt. Das ist 
die Erklärung, warum ein Ausgleich auf dem Boden der Verfassung mit 
Böhmen und Polen gar nicht möglich, ja an denselben gar nicht zu denken 
ist.  
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Unter solchen Verhältnissen, wie gesagt, müssen wir auf ein 
Rettungsmittel bedacht sein, und dieses Rettungsmittel könnte darin 
gelegen sei, dass man das unnatürliche Verhältniß aufgebe, nach welchem 
das Volk seine Vertreter nicht unmittelbar in den Reichsrath wählt, 
sondern durch das Medium der Landtage. 
 
Wir werden dann ein vom Volk gewähltes Parlament haben, und den 
wiederspänstigen Landtagen mit ganz andern und energischen Kräften 
entgegentreten können. Es werden nicht mehr die Landtagssouverainitäten 
im Reichsrath regieren, es wird das Volk jenen Landtagen gegenüber seinen 



Ausspruch thun und dieser Ausspruch wird eine Kraft haben, die 
gegenwärtig nicht geahnt wird. 
 
Eine politische Nothwendigkeit der Umgestaltung des gegenwärtig 
bestehenden Abgeordnetenhauses liegt in den Gründen, die ich bisher 
entwickelt habe, sie liegt aber auch in der Machtstellung des Reiches, 
sei es dem Auslande gegenüber, sei es gegenüber Ungarn, Es ist sehr 
begreiflich, daß unser Staat dem Auslande gegenüber, wenn er immerhin 
eine sehr achtbare Stellung einnimmt, doch nicht mehr jene Kraft, jene 
Energie besitze, welche er damals hatte, als es nur Ein Reich gab, 
während wir jetzt eigentlich zwei selbstständige Staaten haben die man 
Cisleithanien und Transleithanien nennt. Lösen Sie die eine Hälfte des 
Reiches noch mehr auf, verlegen Sie dieselbe in ihre Atome, stellen Sie 
die Unabhängigkeit dieser Ländergruppen völlig her, nun dann meine 
Herren! werden Sie zu antworten wissen, was die Stoßkraft des Reiches 
gegenüber dem Auslande noch zu bedeuten hat. Ungarn gegenüber sind dann 
die paritätischen Verhältnisse verschwunden; aber es liegt die Gefahr 
auch sehr nahe, daß nicht hüben und drüben nach verschiedenen Systemen 
regiert werden könne, daß, wenn der Föderalismus hier sein Haupt 
siegreich erhebt, er es auch in Ungarn thun werde, daß auch dort die 
jetzt bestehenden Verhältnisse neuerdings in Frage gestellt werden — 
endlose Zerwürfnisse, 
 
welche nur mit der Auflösung des Reiches enden könnten! 
 
Aber ich hege die Überzeugung, daß diese Gefahr zu beschwören sei und 
gerade durch das Mittel, welches wir in Vorschlag bringen. Durch direkte 
Wahlen werden Sie ein Parlament gründen, das feine Wurzeln im Volke 
selbst hat, das vom Volke selbst getragen wird. Wenn dieses Volk von, 
dessen gefunden Sinne man es erwarten darf, an der Verfassung festhält, 
so wird die Verfassung immer bestehen und wir werden dieser traurigen 
Gedanken los werden, daß die Verfassung und deren Bestand immerfort, von 
Jahr zu Jahr in Frage gestellt werde. — Das meine Herren, ist die 
Begründung der politischen Nothwendigkeit jene Maßregel, die in unserem 
Antrage befürwortet wird. 
 
Wir sagen aber auch ferner, daß die Umgestaltung des Abgeordnetenhauses 
im Interesse des konstitutionellen und parlamentarischen Prinzipes 
Überhaupt und bann insbesondere im Interesse unserer Verfassung gelegen 
sei. Ich brauche mich Über diesen Punkt nicht besonders zu ergehen, es 
wird genügen, wenn ich nur wenige Worte darüber verliere. 
 
Daß das konstitutionelle Prinzip in seiner richtigen Auffassung reiner 
zur Anschauung und zum Durchbruche kommt, wenn das Volk direkt seine 
Abgeordneten in den Reichsrath entsendet, als wenn dieses durch das 
Medium der Landtage geschieht, das glaube ich, dürfte im Prinzipe von 
Niemand angezweifelt werden. Es ist ein unnatürliches Verhältniß, daß die 
Vertreter der wichtigsten Interessen des Volkes nicht vom Volke gewählt 
werden, sondern vom Landtage. Es ist nicht abzusehen, warum das Volk 
seine Vertreter in den Landtag und nicht auch in den Reichsrath zu 
entsenden haben sollte.  
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Es ist also, wie gesagt, eine Forderung der Gerechtigkeit dem Volke 
gegenüber, daß wir es demselben vollkommen frei stellen, seine 
Abgeordneten direkt und unmittelbar in den Reichsrath zu entsenden. Das 
Parlament wird aus diese Weise, wie schon bemerkt, tiefere Wurzeln im 
Volke schlagen, die Wechselbeziehungen zwischen den Abgeordneten des 



Reiches und dem Volke selbst werden dasjenige werden, was sie sein 
sollen. — Denn offenbar ist es sehr zu bedauern, daß solche 
Wechselbeziehungen zwischen den Wählern und den Gewählten bei dem 
gegenwärtigen Systeme nicht bestehen können, wie sie eben das Mandat, das 
Wesen eines Mandates voraussetzt. Der Gewählte wird veranlaßt werden, 
seine Thätigkeit im Reichsparlamente von seinen Wählern zu rechtfertigen, 
er wird öfter und häufig mit ihnen in Berührung kommen, er wird ihre 
Ideen in sich aufnehmen und wird ihre Ideen im Parlamente vertreten. — 
Das Alles ist gegenwärtig nicht der Fall. 
 
Daraus erklärt sich auch gewissermaßen die geringe Theilnahme, welche das 
Volk dem Abgeordnetenhause, trotz seiner ausgezeichneten und 
ersprießlichen Thätigkeit, zuwendet. 
 
Es besteht eben eine Kluft zwischen dem Volke und dem Abgeordnetenhause — 
eine Kluft, die wir auszufüllen bestrebt sein sollen. 
 
Die „Umgestaltung des Abgeordnetenhauses" sage ich, ist auch im 
„Interesse des parlamentarischen Prinzipes gelegen." — Es ist ganz gewiß 
meine Herren, daß in einem konstitutionellen Staate gerade ein 
Volksparlament diejenige Schöpfung sei, welche gegenüber den 
Ausschreitungen einer Regierungsgewalt, welche die Gesetze nicht achten 
und über dieselben hinwegschreiten wollte, die größte Machte entfalten 
kann. Eine solche Macht würden Sie vergebens in den Landtagen suchen. 
 
Die Landtage bedeuten einer dem Absolutismus sich zuneigenden Regierung 
gegenüber nichts; sie sind nur in der Negation stark — aber etwas 
Positives zu schaffen gelänge ihnen nicht, weil ihre Wirksamkeit eben 
durch ihr Verhältniß zu- und untereinander durch die Leichtigkeit, sie in 
Widerspruch unter sich zu versitzen, paralisirt wird. 
 
Diese richtige Anschauung hat auch seiner Zeit der absolutistische Staat 
erkannt, denn er war immer bestrebt, ein Volk gegen das andere ins Feld 
zu führen, die Bestrebungen einer Nation durch die entgegengesetzten der 
anderen zu paralisiren, zu nichte zu machen und zu verhindern- Dasselbe 
kann dann nicht mehr der Fall sein, wenn wir ein Volkshaus besitzen. Sie 
werden mir meine Herren entgegnen: wir haben aber einen Reichsrath. 
Allein ich beziehe mich aus das früher Gesagte, daß dieser Reichsrath 
nichts anderes sei, als bet Spiegel der Majoritäten der Landtage und Sie 
selbst, meine Herren — wenn Sie nur mit einiger Aufmerksamkeit die 
Verhandlungen unseres Reichsrathes verfolgt haben — werden zur Einsicht 
gelangt sein, daß sehr oft das Beste, was von irgend einer Parthei, 
insbefonders von bei deutschen Verfassungsparthei angestrebt wurde, 
gerade durch die entgegengesetzten Bestrebungen einer anderen Majorität 
hintangehalten wurde. 
 
Wir hätten in mancher Hinsicht freiere Gesetze bekommen, als diejenigen, 
welche wir besitzen, wenn nicht Polen und Cechen dagegen gewesen wären, 
wenn man nicht allen Nationalitäten hatte Rücksicht tragen müssen. 
 
zwo behaupte ich, es ist im Interesse des parlamentarischen Prinzipes 
gelegen, ein Volks Haus zu schaffen. — Es liegt dieß auch im höchsten 
Grade im Interesse der Erhaltung und  
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Fortentwicklung der bestehenden Verfassung. — Daß in dieser Verfassung 
irgend Etwas gelegen sein muß, was deren Bestand und deren Fortbildung 



nicht zuträglich ist, das beweisen die Thatsachen, die, wie ich bereits 
erörterte, all und überall zu Tage treten. 
 
Daß diesem Zustande gegenüber, den ich bereits als eine akute Krankheit, 
als Krisis bezeichnen muß, in der Verfassung selbst nicht die Heilkraft, 
das Mittel, die Krisis zu überwinden, gelegen sei, das ist ebenso 
augenscheinlich, als daß die Krankheit seit Jahren fort und fort 
wucherte, fort und fort sich entwickelte. 
 
Die Heilmittel, welche die Verfassung der Regierung an die Hand gab, 
waren offenbar unzureichend. 
 
Es nützen Ausnahmszustände, es nützen Belagerungszustände nichts, man hat 
diese Erfahrung so oft gemacht, daß es bedauernswerth wäre, wenn man zu 
denselben noch einmal zurück greisen wollte. 
 
Das Heilmittel muß anderswo gesucht werden, in der Verfassung selbst ist 
es nicht gelegen. Der Umstand, daß wir bereits directe Wahlen haben, 
welche durch ein Nothwahlgesetz eingeführt würden, bedeutet eben die 
Unhaltbarkeit des Prinzipes, daß die Wahl der Reichsrathsabgeordneten 
durch den Landtag erfolgen soll. 
 
Es ist das ein Nothbehelf, der aber schon in sich den Fingerzeig enthält, 
wo eigentlich das Heilmittel gefunden werden muffe. 
 
Daß dieser Nothbehelf nicht ausreiche, dafür haben wir hinlängliche 
Beweise. Es ist nirgends zur Anwendung gekommen und wird auch nicht zur 
Anwendung kommen; denn es liegt in der Macht der Opposition, — anstatt es 
darauf ankommen zu lassen, daß die direkten Wahlen zur Ausführung kommen, 
den Reichsrath allenfalls zu beschicken — gerade in der Macht der dem 
Reichsrathe feindlichen Majorität das zu Nichte zu machen, was die 
Regierung und die Verfassungsparthei mit ihm anstrebt. 
 
Damit ist bewiesen, daß jenes Nothwahlgesetz die Lücke, welche in der 
Verfassung gelegen ist, nicht ausfüllt. 
 
Es liegt im Interesse dieser Verfassung, die direkte» Wahlen einzuführen, 
denn nur dann wird sie eigentlich zu dem, was die Verfassung sein soll, 
zu einer wahren Vertretung der Interessen des Volkes werden. Ob sie 
dieses jetzt schon sei, kann man nicht behaupten. 
 
Es wird allerdings gesagt und auch mit einer gewissen Berechtigung, 
unsere Verfassung, wenigstens unsere revidirte Verfassung zählt noch ganz 
wenig Jahre ihres Bestehens, kaum zwei Jahre und es soll schon wieder an 
derselben gerüttelt werden; man läßt sie nicht Wurzel fassen, nicht in 
das Volk eindringen, man läßt sie nicht zum Verständnisse desselben 
gelangen und da begehrt man schon wieder eine Abänderung derselben! Wie 
ich sagte, es hat diese Anschauung allerdings einige Berechtigung für 
sich; allein diese Berechtigung kann ich nur in so lange anerkennen, als 
nicht das Bedürfniß, das allseitig anerkannte Bedürfniß nach einer 
Abänderung der Verfassung nachgewiesen ist. Ich selbst war noch bis vor 
kurzer Zeit dieser Anschauung, daß die Wahlreform nicht auf die 
Tagesordnung gesetzt werden sollte; allein es sind Umstande eingetreten, 
welche die Nothwendigkeit der Wahlreform am das Deutlichste darthun, 
einer Nothwendigkeit, der wir uns nicht mehr verschließen können. Wenn 
wie gesagt die Krisis bereits besteht, so muß diese Krisis mit den 
Mitteln, die uns 
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zu Gebots stehen, beseitigt werden, wenn wir nicht wollen, daß der Bau, 
den wir mühsam aufgeführt haben, über Nacht wieder über uns 
zusammenstürze. 
 
Man sagt: ihr rüttelt an der Verfassung! das ist nicht richtig, meine 
Herren! — Wenn man an einem Gebäude einen morsch gewordenen Balken 
herausnimmt, um ihn durch einen neuen ZU ersetzen, so wird Niemand 
behaupten können, daß man die Grundfeste dieses Gebäudes erschüttere, daß 
man daran rüttle. 
 
Im Gegentheile wird man sagen müssen, sie wollen den Bestand des Gebäudes 
sichern. Die Verfassung ist nirgends als vollkommen hingestellt; in der 
Verfassung selbst finden Sie ja die Bestimmung, die eine Abänderung oder 
Verbesserung derselben in Aussicht nimmt. Zu was würde es heißen, daß 
eine Zweidrittel Majorität die Abänderung der Verfassung beschließen 
könne und daß hiebei zur Richtschnur zu dienen habe, einzig und allein zu 
prüfen, ob die Nothwendigkeit einer Reform der Verfassung gegeben sei 
oder nicht, ist wohl selbstverständlich. Wenn die Herrn in ihren 
Schlußfolgerungen dahin gelangen, zu sagen: die Nothwendigkeit ist da, 
dann sind wir auch verpflichtet, an jene Reform zu schreiten, welche als 
eine Nothwendigkeit sich zeigt. Ist die Nothwendigkeit nicht da, dann 
stimme ich denen bei, welche sagen, wir wollen keine Reform. „Nicht, was 
wünschenswerth, sondern nur, was nothwendig ist, muß den Ausschlag 
geben!" Auch ich stimme der Ansicht vollkommen bei, daß man die Sache 
nicht hastig überstürze, daß man das Bessere suche und das Gute dabei 
opfere; allein wenn es augenscheinlich ist, daß das Gute nicht mehr zu 
erhalten ist, dann haben wir vollkommen recht, ja, wir haben sogar die 
Pflicht, zu jenen Reformen zu greifen, welche das Gute erhalten und 
Besseres zu schaffen geeignet sind. 
 
Ich gehe nun auf die weitern Punkte über, die im Anträge enthalten sind 
und ich will nur Eines erwähnen, weil es insbesondere aus unsere Stellung 
im Reiche sich bezieht. 
 
„Die Verfassung meine Herren! verdankt ihr Entstehen insbesondere der 
deutschen Parthei." Die deutsche Parthei in Österreich ist diejenige, die 
vielleicht einzig und allein noch den Namen „Österreicher" beanspruchen 
darf, — einzig diejenige, welche den Bestand des Reiches in ihr Programm 
aufgenommen hat; denn wir sehen offenbar, daß die Bestrebungen der andern 
Nationalitäten in Österreich ganz auf etwas Anderes, aus das 
entgegengesetzte Ziel dürfte man sagen, gerichtet sind. 
 
Ich spreche da eine Anklage aus, die vielleicht schwer wiegt; allein die 
Umstände, die zu Tage treten, rechtfertigen sie. 
 
Kein Vernünftiger kann bezweifeln, „daß der Föderalismus zur Auflößung 
des Reiches fühlt, daß er — wie von dem trefflichen 
Reichsrathabgeordneten Kaisersfeld gesagt wurde — „nicht der Anfang vom 
Ende, sondern das Ende selbst ist." 
 
Nun, meine Herren! wenn wir Deutsche uns nicht darum bekümmern, ein 
Rettungsmittel zu finden gegen diese Gefahr des Föderalismus, Was steht 
uns bevor? — es steht uns bevor, daß wir nicht nur im Reichsrathe, 
sondern auch in den Landtagen, wo andere Nationalitäten gemischt mit den 
Deutschen Sitz und Stimme haben, von denselben majorisirt werden. 
 



Der Föderalismus bedeutet für uns den Untergang der Machtstellung des 
Deutschthums es bedeutet die Slavisirung und nebenher die Auflößung des 
Reiches."  
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Ich glaube daher, daß die deutsche Parthei insbesondere ein Interesse hat 
an der Wahlreformdurchführung; 
 
daher erklärt es sich auch, daß alle Landtage, wo eine deutsche Majorität 
glücklicherweise vorhanden ist, in diesem Punkte vollkommen 
übereinstimmen, während gerade allen andern der Föderalismus das 
erwünschte Ziel ist, daher alle anderen Landtage gegen die direktes 
Wahlen sind. 
 
Diese Thatsachen, meine Herren, sprechen in einer Weise für dasjenige, 
was wir beantragen, 
 
für unsere Bestrebungen, daß es fast überflüssig ist, mit neuen 
Argumenten ins Feld zu rücken. Sie mögen sagen, die Deutschen sind von 
jeher Doctrinäre gewesen, eines Prinzipes wegen opfern sie das Gute, 
welches sie besitzen. Allein gesetzt, das wäre richtig, so kann 
sicherlich das Nämliche nicht unsern Gegnern nachgesagt werden. 
 
Wenn Jemand über unsere Anschauung Zweifel hegt, so ersuchen wir ihn, in 
das Lager unserer Gegner hinüberzublicken und er wird sich überzeugen, 
daß wir das Richtige anstreben. 
 
„Wir wollen bei den direkten Wahlen die geheime Abstimmung." 
 
Dieser unser Antrag rechtfertigt sich einfach dadurch, daß die Erfahrung 
gezeigt hat, daß nur durch die geheime Abstimmung die öffentliche Stimme 
in unverfälschter Weise zum Ausdrucke gelangt. Ich brauche daher in 
dieser Rücksicht gar nichts weiter beizufügen. Aber insbesondere in einer 
Zeit, wo die dem Deutschthume entgegenstrebende Parthei zu den extremsten 
Mitteln greift — wie das in Böhmen vorgekommen ist, — zu Mitteln, deren 
sich der ausgebildeste Terrorismus nicht zu schämen hat, gerade in einer 
solchen Zeit ist die geheime Abstimmung eine Nothwendigkeit. 
 
Wir beantragen die „einstweilige Beibehaltung des Gruppensystems und des 
Systems der Wahlmänner bei den Wahlen auf dem Lande." 
 
Zu diesem Antrage führen uns Rücksichten der „Opportunität." 
Insbesondere, was die Beibehaltung des Gruppensystems anbelangt, so ist 
dasselbe von der größten Wichtigkeit in einzelnen Ländern, wo das 
Deutschthum an den Großgrundbesitzern eine feste Stütze gefunden hat. Auf 
bei anderen Seite kann es sicherlich nicht in unserem Interesse gelegen 
sein, die Gegner der Verfassung die ohnedem zahlreich genug austreten, 
noch zu vermehren. 
 
Es kann nicht in unserm Interesse gelegen sein, die Großgrundbesitzer in 
das Lager unserer Feinde hinüberzutreiben, um so weniger, als wir 
wirklich denselben großentheils zu vielem Danke verpflichtet sind, weil 
sie zumeist für die Verfassung und für die Regierung eingestanden sind. 
 
Die Beibehaltung des Systems der Wahlmänner hat wenigstens in der 
Übergangsperiode — und als Übergangsperiode ist sie jedenfalls 
gegenwärtig aufzufassen, — ihre Berichtigung; denn Niemand darf 
verkennen, daß wir, wenn nicht bald, doch mit der Zeit zum System des 
allgemeinen Stimmrechtes übergehen müssen, weil es siegreich in ganz 



Europa vordringt; daß, sage ich, man während der Übergangsperiode Schritt 
für Schritt Vorgehen müsse und daß man, wie ich früher sagte, da nichts 
hastig überstürzen und übertreiben darf, wenn wir eben unsern Zweck, der 
in der Ausrechthaltung der Verfassung liegt, erreichen wollen. Es 
sprechen für die Beibehaltung des Gruppensystems, und des Systems der 
Wahlmänner überwiegende Gründe und deßhalb gebe ich dem Redner ganz 
recht, der neulich auf die Verhältnisse in Ungarn hingewiesen hat, wo das 
allgemeine Stimmrecht zu  
 
 
406 
 
Ausschreitungen führte, die ich nur als bedauerlich erkennen muß. Es kann 
wirklich nicht in unserm Interesse liegen, Ähnliches auch bei uns 
einzuführen. Wir werden langsam vorgehen, wir erwarten, daß die Bildung 
des Volkes fortschreite, daß eben die Verfassung ihr richtiges 
Verständniß finde und daß die allgemeine und politische Bildung sich 
ausbreite; denn nur in einem solchen Falle können wir mit Beruhigung zu 
anderweitigen Systemen übergehen. 
 
Das nun die „Ausdehnung des activen und passiven Wahlrechtes" anbelangt, 
so findet dieselbe ihre Rechtfertigung nur in dem großen Zwecke, den man 
im Auge hat, in dem Zwecke, das „Abgeordnetenhaus in ein wahres 
Volksparlament" umzugestalten, d. h. eben daß das Wahlrecht von seiner 
gegenwärtigen Beschränkung aut eine breitere Basis gestellt werden müsse, 
wenn es dieser großen Ausgabe gerecht werden soll. 
 
Die „Verdopplung der Zahl der Abgeordneten ist ebenfalls, man könnte 
sagen eine nachweisbare Nothwendigkeit. Die „Vermehrung der Zahl der 
Abgeordneten" ist schon deßwegen nothwendig, damit unser Parlament dem 
ungarischen Parlamente paritätisch gegenüber stehe. 
 
Die Ungarn haben in dieser Hinsicht einen großen Vortheil über uns 
erzielt. Hinter dem ungarischen Parlamente steht das Volk. Das ungarische 
Parlament drückt fast in doppelter Anzahl von Abgeordneten auf die 
Entscheidung. Wir haben das insbesondere auch in der Delegation gesehen, 
und es ist wünschenswerth, daß wenigstens kein nummerisches Übergewicht 
bestehe. Sollte ein geistiges Übergewicht auf einer andern Seite sich 
finden, so haben diejenigen dafür zu sorgen, welche die Abgeordneten ins 
Parlament entsenden, aber die numerische Parität die soll gewahrt werden. 
 
Eine Vermehrung der Zahl der Abgeordneten ist deßwegen sehr 
wünschenswerth, weil es Landtage gibt, die mehr Abgeordnete zählen als 
unser Reichsrath, z. B. der böhmische Landtag. 
 
Ein weiterer Grund für die Vermehrung der Zahl der Abgeordneten liegt in 
der allbekannten Thatsache, daß eine Überbürdung mit Geschäften seit 
Jahren schon stattfindet und daß viele ausgezeichnete Männer sich des 
Mandates entschlagen, oder dasselbe niederlegen, weil sie einer solchen 
Geschäftsüberbürdung sich nicht gewachsen fühlen und weil ihre häuslichen 
Verhältnisse es ihnen nicht erlauben, daß sie sich jahrelang bloß den 
Geschäften des Reichsraths und blos der Politik widmen. Eine Verdopplung 
der Zahl der Abgeordneten wird aber auch dem Hause frische Kräfte 
zuführen. Es wird ein frischer Hauch durch dasselbe wehen, der nur 
fruchtbringend und von Nutzen fein kann. 
 
Es wird durch die Verdopplung der Zahl der Abgeordneten eine „große 
Partheibildung im Hause" selbst ermöglicht; — ein Mangel der schon oft 
beklagt wurde. Endlich wird auch das nicht mehr zu fürchten fein, was 
gegenwärtig eingetreten ist, daß, wenn sich aus dem Schooße der Majorität 



des Abgeordnetenhauses ein Ministerium, ein parlamentarisches Ministerium 
bildet, dadurch so viele ausgezeichnete Kräfte dem Abgeordnetenhause 
entzogen werden, daß dieser Verlust schwer in die Wagschale fallen muß. 
 
Die „Abkürzung der Mandatsdauer" endlich meine Herren, findet auch ihre 
Rechtfertigung in mancherlei Gründen. 
 
Vor Allem wurde bemerkt, daß die Kräfte bei einer solchen Mandatsdauer 
wie gegenwärtig durch volle sechs Jahre nach und nach sich abnützen. Es 
wurde, und ich glaube mit einiger Berechtigung,  
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auch geltend gemacht, daß Abgeordnete, die durch sechs Jahre lang im 
Parlamente sitzen, vielleicht nicht mehr jenen Ideen huldigen, welche 
während dieser Zeit ihren Gang durch die Welt gemacht haben. Sie 
vertreten die Ideen, welche damals maßgebend waren, als sie in8 
Abgeordnetenhaus gewählt wurden und vielleicht nicht mehr jene, welche 
seit der Zeit in die Wahlkreise eingedrungen sind. 
 
Es ist übrigens ein weiterer Grund, der die Abkürzung der Mandatsdauer 
bestimmen dürfte, jener, daß die häufigere Ausübung des Wahlrechtes von 
Seite des Volkes ganz gewiß als eine werthvolle politische Thätigkeit 
desselben anzusehen sei. 
 
- Nun habe ich, wie ich glaube, mit diesen Erörterungen unsern Antrag so 
gut, als ich es im Stande zu leisten war, gerechtfertigt 
 
Ich will nur mehr auf eine Einwendung Hinweisen, die im Schooße des 
Comites vorgebracht wurde und die nach meiner Anschauung keine 
Rechtfertigung in sich trägt. 
 
Es wurde behauptet, daß durch die directen Wahlen ins Abgeordnetenhaus, 
durch die Schaffung eines Volksparlamentes, die zu Recht bestehende 
Autonomie der Landtage, wenn ich richtig verstand, in Gefahr gerathe. 
 
Das meine Herren, kann nicht der Fall sein, indem die berechtigte 
Autonomie der Landtage auf dem Gesetze beruht, dieses Gesetz zu Recht 
besteht, und durch den Umstand, daß die direkte» Wahlen eingeführt 
werden, kein Gesetz abgeändert wird, als das Wahlgesetz für den 
Reichsrath. Es wurde gesagt, die Landtage werden zu Schattenlandlagen 
herabsinken gegenüber der Autorität eines Volksparlamentes, welches vom 
Volke direkt gewählt wird. 
 
Meine Herren, diese Gefahr besteht auch nicht nach meiner Anschauung. 
Aber ganz eine andere Gefahr besteht, „wenn der Föderalismus zum Siege 
gelangen sollte und daß er zum Siege nicht gelange," dafür wollen wir ein 
Mittel finden durch Einführung der directen Wahlen. 
 
Wenn der Föderalismus siegt, dann ist es allerdings mit dem 
Abgeordnetenhause zu Ende; dann werden wir in kürzester Frist statt einem 
Abgeordnetenhause, vier oder sieben Generallandtage haben, und wenn wir 
Generallandtage bekommen, dann ist von den kleinen Landtagen keine Rede 
mehr. — Diese Gefahr, meine Herren besteht, und diese Gefahr ist nach 
meiner Anschauung eine viel größere als jene, auf welche, wie ich gesagt, 
einer der Herren Oponenten hingewiesen hat. 
 
Zum Schlusse meine Herren läge ich, wenn schon Jemand glaubt und betont, 
daß die Verfassung in Gefahr stehe, dann kann die Rettung nur dort 



gesucht werden, wo die Verfassung ihre Kraft und ihre Stärke finden soll, 
im Volke selbst. 
 
Ich hoffe und lebe der Überzeugung, daß der gesunde Sinn des Volkes die 
Verfassung zu erhalten wissen werde. Wenn es aber dem Volke nicht 
gelingt, dann meine Herren ist es an der Zeit, »daß wir die Fahne, welche 
hoch zu halten wir gelobt haben, zusammenrollen und daß wir sie als 
Paladium für die künftige Zeit aufbewahren." (Mehrseitiges Bravo.) 
 
Dr. Jussel: Ich bitte ums Wort. Wahlreform und Verfassungsrevision, zwei 
offene Fragen, wie sie jetzt in Österreich verbandelt werden, sind nach 
meiner Anschauung sehr ernster Natur und von der höchsten Tragweite.  
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Die Lösung dieser Fragen steht der Reichsgesetzgebung zu und mit Hinblick 
auf diesen Umstand ist es außer Zweifel, daß die h. Regierung von den 
Landtagen als den berechtigten Organen der öffentlichen Meinung nur ein 
Gutachten, eine Wohlmeinung abverlangt, um der öffentlichen Meinung 
Rechnung tragen zu können, und um als verantwortliches Ministerium auch 
der Verantwortungspflicht gerecht zu werden. 
 
Es ist allerdings eine schwere Sache für einen einfachen Advokaten, da 
über hohe Politik zu sprechen. Es ist noch schwerer mit einem Antrage 
hervorzutreten, der geradezu dem jetzigen Gang- und Geberufe der Presse 
direkt entgegentritt. Es ist schwer, weil große Autoritäten sich dafür 
ausgesprochen haben. Indessen nur nachreden, was andere reden, nur 
stimmen, was bereits andere gestimmt haben, das kann nicht Sache des 
Landtages sein. Er muß eine eigene Anschauung sich verschaffen, eine 
eigene Überzeugung sich gründen und es ist daher auch Pflicht eines jeden 
Abgeordneten, seiner Überzeugung Ausdruck zu geben, mag sie nun einen 
guten oder schlechten Anklang finden. 
 
Ich gestehe, daß ich dem Prinzipe nach mit den direkten Wahlen ganz 
einverstanden wäre und ich glaube, es wird auch wenige Leute geben, die 
sie im Prinzipe, der Idee nach, zurückweisen könnten. Wer immer von dem 
Standpunkte des Constitutionalismus ausgeht, kann es nicht thun. Allein 
Idee ist eben Idee und keine Wirklichkeit. 
 
Ich will nur darauf hinweisen, was in Nordamerika, England und anderen 
Ländern, namentlich was in Ungarn geschieht, wo direkte Wahlen eingeführt 
sind. Sind diese Wahlen etwa der reine Ausdruck des Volkswillens? — Ich 
möchte sagen: nein! — Wahlschlachten, wie sie in Ungarn vorkommen, 
scheinen mir durchaus nicht geeignet zu sein, als der Ausdruck der 
Volksstimmung zu glänzen. 
 
Wenn wir auf die Ursachen zurücksehen, die solche Wahlschlachten zu Tage 
rufen, so werden wir uns noch mehr abwenden; denn da sind konstatirte 
Thatsachen, daß ehrsüchtige Leute oder auch Partheiungen Geld spenden, 
Trinken und Essen zahlen und die Leute dadurch in einen erregten Zustand 
bringen, um so ihre Stimme zu gewinnen. 
 
Ich bin deßwegen im Jahre 1866 für die offenen und gegen die geheimen 
Wahlen für die Landtagswahlen im Lande Vorarlberg ausgetreten. Auch 
damals hat es sich ergeben, daß ich mit einer Seite des Hauses stand, die 
nicht den gleichen Standpunkt, wie ich eingenommen halte und das ist auch 
heute wieder der Fall; beim ich habe bereits erklärt, daß meinem Antrage 
eine Stimme zufällt, die sich ausgesprochen Hal, von einem andern 
Standpunkte aus auf den gleichen Schluß mit dem meinigen zu kommen. 



 
Als ich im Jahre 1866 gegen die geheime Abstimmung und für die offene 
Wahl gesprochen habe, wurde ich als Idealist verschrien. Ich gebe es zu, 
ich habe der Idee sehr dabei gehuldiget; allein wenn ich auch dort der 
Idee mehr gehuldigt habe, habe ich auch dort die wirklichen Verhältnisse 
nicht ganz ausser Auge gelassen 
 
Ich bin schon vermöge meines Vorlebens und meines bisherigen Berufes 
dahingelangt, in das Leben des Volkes hineinzusehen und berücksichtige 
daher die Verhältnisse.  
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Wenn ich aber damals bei der Landtagssession 1866 bei der Idee stehen 
geblieben bin und die reellen Verhältnisse nicht so sehr berücksichtigt 
habe, so war einfach der Grund der, weil die Folgen höchstens die sein 
konnten, daß durch Fehler die Leute zur Kenntniß und dadurch zur 
Besserung kommen, durch Erfahrung gewitziget, vorsichtiger wählen lernen 
würden. 
 
Heute nun huldige ich nicht mehr dem Prinzipe; heute trage ich den 
wirklich existirenden Verhältnissen vollständige Rechnung. Der Grund 
liegt darin, weil diesmal weit höhere Interessen, Interessen des ganzen 
Reiches auf dem Spiele stehen, Interessen, bei denen keine Besserung 
sondern die gänzliche Auflösung, der Zerfall des Reiches das Ende wäre. 
 
„Ich bin nicht für die direkten Wahlen." 
 
Seit 1848 hat man in Österreich Provisorien eines nach dem andern 
geschaffen; provisorische Gesetze sind eine Menge erschienen, und die 
allgemeine öffentliche Stimme, also die Volksstimme, hat auch fort und 
fort und immer mehr steigend erklärt: 
 
„wenn es doch einmal mit den Provisorien ein Ende hätte! wenn ein 
stabiles „bleibendes Verhältniß geschaffen würde! 
 
An diese Provisorien haben sich Experimente angeschlossen. Es braucht der 
Erörterung nicht, daß es in Österreich seit 1848 an Experimenten nicht 
gefehlt hat; leider — in einem Zeitraum von 90 Jahren, waltete das von 
einem Ast auf den andern springen, das Hin und Zurück, das Auf- und 
Abwärts vor. Wohin hat es geführt? Es hat eben die Staatsbürger 
mißtrauisch gemacht, es hat die Staatsbürger wankelmüthig gemacht und 
darin liegt der Krebsschaden, warum heute die Wahlreform u. die 
Verfassungsrevision zu Tagesfragen geworden sind. Es hatte sich auch 
damals die öffentliche Meinung mehr und mehr — allgemein dahin 
ausgesprochen, „es möchte endlich mit den Experimenten ein Ende haben", 
und es wurde endlich geradezu erklärt: Österreich verträgt keine weiteren 
Experimente, wenn nochmals ein Experiment kommt, so ist es um dasselbe 
geschehen. Daher wurde denn auch laut von den gesetzgebenden Factoren im 
Jahre 1867 verkündet, daß es mit den Provisorien mit den Experimenten zu 
Ende sei. 
 
Es wurden die Staatsgrundgesetze vom 2l. Dezember 1867 als die Grundlage 
für den künftigen Bestand des österreichischen Staates proklamirt. Diese 
Verfassung gibt dem Volke im reichlichen Maße sein Recht. Das Steuer- und 
Rekrutenbewilligungsrecht und die Theilname an aller Gesetzgebung ist 
dasjenige, was dem Volke als Recht darin beschieden ist. Aber auch der 
Staatsbürger, der Einzelne findet darin dasjenige, was er mit Fug und 
Recht ansprechen kann. Das Menschenrecht und die Menschenwürde ist 



allenthalben im Staatsgrundgesetze gewahrt. Es sind auch die 
Nationalitäts-Rechte gewahrt und bestens darin vertreten. 
 
Österreich hat endlich in den Staatsgrundgesetzen vom Jahre 1867 den 
lange festgehaltenen entzweienden, zersetzenden politischen Grundsatz, 
das divide et impera! gestürzt und hat dafür den Grundsatz der 
Gleichberechtigung untergestellt. Die Völker Österreichs im Ganzen sowie 
im Einzelnen sind vollständig sich gleichgestellt. Es gibt jetzt in 
Österreich für den, der auf dem Standpunkt der Verfassung steht, keine 
Deutschen, keine Italiener, keine Tiroler, keine Cchechen, keine 
Slovenen, keine Polen mehr! es gibt eben nur ebenbürtige Brüder, es gibt 
nur österreichische Staatsbürger mehr.  
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Daraus kann entnommen werden, daß uns denn doch die Verfassung. Alles 
dasjenige bietet. Alles das gewährt, was immer nur der Mensch nach 
Billigkeit und Gerechtigkeit verlangen kann. Deßhalb hat denn auch der 
hohe Landtag im vorigen Jahr den aufrichtigen Dank Seiner Majestät für 
die Verfassung gezollt und der Landtag hat auch unter dem Ausdrucke der 
Anerkennung das hohe Ministerium ersucht, kräftig, gewissenhaft für die 
Aufrechthaltung und Durchführung der Verfassung zu wirken. Und nun soll 
das Alles anders geworden sein seit gestern? — Ja — unsere Erziehung seit 
20 Jahren: das ständige Mißtrauen, der Wankelmuth ist wieder vorgetreten, 
den wir leider kaum ein Jahr lang abgelegt hatten und zwar im Vertrauen 
auf die Staatsgrundgesetze. Und ist etwa Ursache dazu da? Hat nicht das 
jetzige Ministerium mit aller Gewissenhaftigkeit und Gerechtigkeit die 
Verfassung auszuführen gesucht? Können wir etwa mit den Leistungen des 
Reichsrathes nicht zufrieden sein? Liegt es etwa in der Verfassung, daß 
es Unzufriedene gibt? Die Cchechen, die Polen, Slovenen und Tiroler hat 
nicht die Verfassung vom Jahre 1867 geschaffen meine Herren! sie haben 
schon vor der Verfaßung anno 1867 bestanden, waren auch schon damals 
nicht zufrieden, und wenn sie jetzt sich nicht bequemen zu dieser 
Verfassung zu stehen, so ist eben nicht die Verfassung daran die Schuld, 
die alles das bietet, was man nach Recht und Billigkeit verlangen kann. 
Es liegen ganz andere Ursachen dahinter und Ursachen, die mich eben 
hauptsächlich bestimmen, dagegen zu stimmen, daß an der Verfassung 
gerüttelt, daß die direkten Wahlen eingeführt werden. — Wer es ehrlich 
mit dem Staat meint und nicht mehr in Anspruch nimmt, als was man vom 
Staate mit Rech! verlangen kann, der muß sich zufrieden stellen mit der 
jetzigen Verfassung. Wer aber mehr verlangt, der hat Hinterhalte, die 
freilich für den Bestand des Reiches äußerst gefährlich sind. 
 
Ich bedauere es aber sagen zu müssen, daß, wie ich die Sache anschaue, 
nicht diese Unzufriedenen zunächst der Ruin, ich will nicht sagen der 
Ruin aber doch die Ursache an dem jetzigen Treiben und Thun auf 
Veränderung der Verfassung sind. Ich möchte da ein Sprichwort anwenden 
und sagen: „Gott schütze die Verfassung vor ihren eigenen Freunden mehr 
als vor ihren Feinden!" Denn die Zerfahrenheit der Freunde, derjenigen, 
welche im Jahre 1867 sich zusammengethan haben, an der Verfassung 
festzuhalten, sie zu schützen, diese zerfahrenen Freunde sangen an zu 
rütteln; leider ahmen sie das Beispiel der Gegner nicht nach; diese sind 
einig; aber die liberale Partei zeigt sich uneinig u. macht eben dadurch 
der Verfassung Eintrag, verdächtiget damit selbst die Verfassung. — Um 
ein Gleichniß zu gebrauchen, stelle ich mir vor, als ob im Jahre 1867 in 
den wohlgeackerten Boden Österreichs fruchtbares Saatkorn gelegt worden, 
aus daß es dort Wurzel fasse und keime. Es hatte angefangen Wurzel zu 
fassen und zu keimen; der Keim schaute noch nicht über den Boden heraus 
und schon wird leichtsinnig der Boden um den Keim herum geöffnet, damit 



ihn der Sonnenglanz der direkten Wahlen bescheine. Was ist die Folge 
davon? Die zarten Keime verbrennen an dem Sonnenlichte und um so leichter 
wird es den Gewittern, die von Polen und Böhmen und anderswoher 
ausbrechen, der Verfassung zu Leibe zu gehen, ihr den Garaus zu machen. 
Ich glaube, der hohe Reichscath hat die Tendenzen der Polen gerade nur 
dadurch zurückzuweisen vermocht, daß er fest an der Verfassung halten zu 
müssen erklärt hat. Damit allein ist er in die Lag« gekommen, die 
Resolution zurückzuweisen. Und nun, wenn die Freunde der Verfassung 
kommen und sagen: die Verfassung genügt so nicht mehr, wir müßen 
verbessern daran, so heißt das wohl ein Loch in die Verfassung machen; 
dann werden aber die  
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andern mit um so mehr Berechtigung kommen und sagen: auch wir wollen 
daran verbessern und rütteln und so kann uns das nicht verweigert werden, 
was wir verlangen. Was aber verlangt wird, ist im Grunde offenbar u. 
entschieden der Föderalismus, den auch diejenigen, welche den 
gegentheiligen Antrag stellen, als das Verderben, den Zerfall und Ruin 
von Österreich anerkennen. 
 
Man sagt wohl, die Verfassung ist unvollkommen. Ja meine Herrn! da mögen 
Sie Verfassungen bringen, so viel sie wollen, Menschenwerk bleibt immer 
unvollkommen. 
 
Übrigens unsere junge Verfassung will man nicht einmal wachsen und 
gedeihen lasten. — Bevor man weiß, ob sie etwas werde, bevor man sie 
großzieht, bevor man ihre Früchte abwartet, will man sie schon 
zerknicken. Das ist jedenfalls widernatürlich u. zu früh. Will man es 
aber auch darauf ankommen lassen, es möge geschehen was da wolle und wenn 
auch noch so gescheide Leute durch die direkten Wahlen in den Reichsrath 
kommen, so werden sie nie und nimmer im Stande sein, für das polyglotte 
Österreich eine Verfassung zu schaffen, die Alle befriedigen würde. Sie 
könnte es um so weniger vermögen, als sie die gegenwärtige Verfassung in 
dem Maß der Wahrheit, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit nimmer zu 
überbiethen im Stande sein kann. 
 
Soll es möglich sein, für Österreich eine Verfassung zu schaffen, die 
alle befriedigt, dann müsten wir eben bei dem Prinzipe der Gerechtigkeit, 
wie die jetzige Verfassung es biethet, die nur Österreicher, die keine 
Nationalitäten, die nur ebenbürtige Brüder kennt, dann muffen wir, sage 
ich, bei dem Wesen der jetzigen Verfassung stehen bleiben. 
 
Das jetzige Vorgehen der Wahlreform. Freunde scheint mir nur dazu 
angethan, den Beweis zu liefern, daß in Österreich keine Verfassung, 
keine konstitutionelle Regierung mehr möglich ist, sondern daß entweder 
der Zerfall bevorsteht, oder die Mahnung an die Krone herantritt, den 
Verfall durch die Wiedereinführung des Absolutismus zu verhindern. 
 
Vorarlberg ist allezeit, auch in schweren und trüben Zeiten treu zu 
Österreich gestanden und jetzt, wo Österreich die Fahnen der 
Gerechtigkeit so hoch hält, wird es gewiß um so mehr daran festhalten. 
 
 Ich habe Ihnen aufrichtig meine Meinung auseinandergesetzt; mag diese 
Meinung gegründet oder nicht gegründet sein, mag sie der jetzigen 
Zeitströmung noch so sehr widerstreben, bleibt sie doch meine aufrichtige 
Meinung, eine Meinung, die ich bisher durch alles, was dagegen angebracht 
worden ist, nicht erschüttert erachte. Deßwegen verharre ich bei meinem 
Antrage und werde auch mit vollster Überzeugung dafür stimmen. 



 
Feuerstein: Wenn ich in der gegenwärtigen Debatte das Wort ergreife, so 
geschieht es keineswegs deßwegen, weil ich die Einbildung hege, in 
politischen Dingen ein entscheidendes Wort mitsprechen zu können, sondern 
ich erachte mich dazu verpflichtet, um für das Recht des Volkes zu 
sprechen. Das Volk wurde bisher in Verfassungsangelegenheiten noch nie 
befragt, sondern dieselben wurden ihm allergnädigst verliehen. 
 
Heute tritt die Frage, die eine Grundfrage ist, und die über ein großes 
constitutionelles System entscheidet, nämlich die Frage des Wahlrechtes 
an uns heran. 
 
Ich hoffe, daß das Comite die Wichtigkeit dieser Frage einsehen werde und 
daß es   
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wenigstens diejenigen Rechte, die dem Volke so zu tagen als Naturrechte 
gebühren, wahren werde. Allein dieses scheint mir nicht der Fall zu sein. 
 
Zuerst beginnt das Comite damit, das alte Gruppensystem festzuhalten, das 
Wahlrecht der Städter und der Landbevölkerung in zwei Theile zu theilen, 
was wahrlich nicht zu Gunsten der Landbevölkerung ausfallen wird. 
 
Zweitens räumt allerdings das Comite demjenigen Theile der Bevölkerung, 
bereits der Hälfte der Bevölkerung, die bisher so schmälich um das 
Wahlrecht verkürzt wurde, diesem Theile räumt es allerdings das Wahlrecht 
ein; aber es geht mit diesem Wahlrechte gleich Anfangs ganz wunderlich 
um, nämlich die Stadtbevölkerung, die Städte, die finden Gnade vor dem 
Comite. Diesen wird das direkte allgemeine Wahlrecht gewährt, der 
Landbevölkerung aber nicht, denn da heißt es am Schlusse des Comite-
Berichtes: die Landbevölkerung übt das Wahlrecht durch Wahlmänner aus. 
Das ist nach meiner Ansicht nicht der Grundsatz der Gleichberechtigung. 
Da heißt es: Bauer das ist ganz etwas Anderes, 
 
wie das Sprichwort sagt. Da gelten nicht die gleichen Grundsätze Der 
Landbevölkerung wird ein Curator gesetzt — nur durch ihre Curatoren, die 
Wahlmänner, kann sie ihr Wahlrecht ausüben. Ich bitte Sie, meine Herrn, 
diesen Grundsätzen nicht zuzustimmen, sondern, wenn Sie einmal im Namen 
des Volkes sprechen, wenn Sie seine Wünsche zur Geltung bringen wollen, 
dann stimmen Sie für die Grundsätze der Billigkeit und der 
Gleichberechtigung und gegen die Anträge des Comites. Ich fordere Sie 
auf, namentlich nicht dem beantragten Absatze des Comites zuzustimmen, wo 
es heißt: „die Landbevölkerung übt das Wahlrecht durch Wahlmänner aus." 
 
Hirschbühl: Ich stimme ganz den Grundsätzen meines verehrt. Freundes u. 
Vorredners Feuerstein bei u. bedaure sehr, daß die Städte, die nur 20.000 
Einwohner haben, die Hälfte der Reichsrathsabgeordneten wählen können, 
wogegen die übrigen Landbewohner von Vorarlberg, vielleicht 80,000 an der 
Zahl nur so viel Reichsrathsabgeordnete zu wählen hätten, als 20,000 und 
erlaube mir den Antrag zu stellen: das hohe Haus wolle beschließen, daß 
die Landgemeinden 3/4 und die Städte 1/4 der Reichsrathsabgeordneten zu 
wählen haben. 
 
Landeshauptmann: Ich bitte diesen Antrag bei der Spezialdebatte zu 
stellen. Gsteu: Ich bitte ums Wort. 
 
Wenn ich das Wort ergreife, so geschieht es auch nicht, weil ich mir 
heute anmaße, über Politik sprechen zu wollen. Ich will Klos meine 



Ansicht, die Ansicht eines schlichten Bauers in dieser Frage der h. 
Versammlung »erlegen. 
 
Ich huldige dem Grundsatze: „gleiches Recht für Alle;" darum kann ich 
auch für die Anträge des Comites stimmen, daß nämlich die Wahlen auf das 
Volk doch mehr ausgedehnt werden, und wenn sie auch noch für jetzt in 
einzelnen Punkten etwas beschränkt werden müßen. 
 
Was bezüglich der allgemeinen Verhältnisse zu sagen ist, da meine ich, 
muß doch etwas fehlen in Österreich. Wir haben ja eine Verfassung, um die 
wir von vielen Ländern beneidet werden. Es wird die Gewissensfreiheit 
persönliche Freiheit, es wird das Vereinsrecht garantirt, es werden 
Bestimmungen über Gerichte festgestellt, so, daß bald über alle wichtigen 
Straffälle durch Geschworne Recht gesprochen wird — in Preßsachen besteht 
das Geschworengericht schon; überhaupt sind in dieser Verfassung solche 
liberale freiheitliche Grundsätze hingelegt, daß man glauben sollte, man 
könnte nicht  
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mehr weiter gehen und doch heißt es überall: unzufrieden. Man will es 
anders. Wo steckt das Übel? Nach meiner Ansicht hat man eben da bei der 
Revision der Verfassung den Fehler gemacht, daß man den Landtagen zu viel 
Recht eingeräumt hat. Da steckt das Übel; durch das sind die Landtage 
etwas frecher geworden und maßen sich das Recht an, über das Ganze zu 
urtheilen und über das Ganze befehlen zu wollen. Darin, glaube ich, 
steckt der Hauptfehler. 
 
Nun, wie könnte man diesem Übel abhelfen? Da glaube ich, daß eben das 
Mittel, welches von uns vorgeschlagen wird — die direkten Wahlen — 
könnten allenfalls etwas beitragen, nämlich die direkten Wahlen in den 
Reichsrath vom Volke aus. 
 
Bei den jetzigen Verhältnissen in den Landtagen kommen vielfach Kräfte, 
die für die Verfassung gestimmt wären, nicht zum Ausdrucke im 
Reichsrathe. Es werden die Abgeordneten vom Landtage gewählt und da 
bestimmt die Majorität. Wir haben da den Landtag in Tirol. Der läßt eine 
starke liberale Minorität nicht in den Reichsrath kommen. Wir haben den 
Landtag in Krain, da geschieht eben dasselbe, in Mähren geschieht eben 
dasselbe und so noch an manchen andern Orten. 
 
Wenn wir nun unmittelbar die direkten Wahlen beantragen, so glaube ich, 
könnten doch von diesen Ländern einzelne liberale Abgeordnete in den 
Reichsrath kommen und könnte dadurch die Verfassung gestärkt werden. Alle 
die Gegner der Verfassung, sowol die Polen die Italiener, Tschechen u. 
wie die Nationalitäten alle heißen, haben jede ihre eigenen 
weitauseinander gehenden verschiedenen Interessen vermöge welcher sie die 
Verfassung bekämpfen; nur in Einem sind sie sich gleich: im Hasse gegen 
die Deutschen, da treffen alle zusammen. 
 
Woher rührt dieser Haß? Hauptsächlich daher, weil sie sehen, daß wir 
Deutsche an Bildung ihnen überlegen, und weil sie in dieser Beziehung uns 
nicht gewachsen sind. 
 
Darin trifft der Haß gegen die Deutschen bei allen Nationen zusammen. Ich 
glaube dadurch, daß wir alle deutschen Kräfte in allen Kronländern 
zusammenfinden und in den Reichsrath zu bringen suchen, dadurch werden 
wir die Verfassung stärken, weil ja die Deutschen in Österreich besonders 
für die Verfassung einstehen. Wenn je etwas Österreich mit und durch die 



Verfassung noch zu erhalten im Stande ist, so ist es deutsche Bildung, 
deutsche Kraft und deutsche Zähigkeit; sonst werden alle Elemente darauf 
hinauslaufen, das Ganze auseinanderzureissen. 
 
Ich glaube, durch die direkten Wahlen wird hauptsächlich das liberale und 
deutsche Element aus den Städten aller Kronländer in den Reichsralh 
kommen, (Ruf: das Gegentheil) und das darum, weil gewöhnlich das liberale 
und deutsche Element meistens in den Städten vorherrschend ist. Wenn da 
gewissermaßen die Gruppen beibehalten werden, so wird dadurch dem 
deutschen Element, das vorherrschend in Städten und größern Orten ist, 
die Gelegenheit gegeben, eine große Zahl von der Verfassung treuen 
Abgeordneten in den Reichsrath zu bringen. 
 
Was bezüglich der Vertretung von den Landgemeinden gesagt worden ist, dem 
stimme ich auch bei, daß es besser wäre, wenn man direkt wählen könnte, 
wenn aber auch nur das Volk hiezu gebildet wäre. — Bis aber das 
geschieht, glaube ich, ist es besser, wenn wir Schritt für Schritt 
vorwärts gehen. Ich glaube, solche Beispiele haben wir von besser 
geschulten Ländern. Die sind in der freiheitlichen Verfassung Schritt für 
Schritt vorwärts gegangen und haben sich nicht der Gefahr ausgesetzt, 
durch zu schnelles Vorwärtsgehen Schaden zu leihen.  
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Wenn wir die Bildung berücksichtigen, die wir in den meisten Landbezirken 
vorfinden, was kommt da heraus? Sie sind noch nicht so weit, selbst 
richtig zu urtheilen. Sie werden den Spielball bald dieser bald jener 
Partei abgeben. Weniger geschieht das bei den Wahlmännern; und das sehe 
ich auch als praktischer Landmann ein, wenn ich auch die Idee — 
allgemeine direkte Wahlen — schon unrichtig finde, daß ich mich 
demungeachtet an das Praktische halten muß, welches ich für jetzt für das 
Bessere erachte. 
 
Was bezüglich der Zahl der Abgeordneten gesagt worden ist, kommt ein 
unbilliges Verhältniß heraus. Wenn man das Gruppensystem in Vorarlberg 
beibehält und die Zahl der Abgeordneten verdoppeln würde, so würde mein 
Antrag dahin gehen, daß man die Zahl der Abgeordneten nur um ein Drittel 
vermehren sollte; dann kommen auf die Städte ein Drittel u. auf die 
Landgemeinden zwei Drittel Es wäre damit ein annäherndes gleiches 
Verhältniß hergestellt u. ich würde diesen Antrag für angezeigt finden. 
Meine Herren! Ich möchte Sie nochmals ersuchen, den Anträgen des Comites 
beizustimmen. Wenn, wie gesagt, Österreich, dem ich noch eine Zukunft 
wünsche, noch etwas retten kann, so ist es deutsche Bildung, deutsche 
Kraft und deutsche Zähigkeit und ich glaube, daß eben das Mittel, das wir 
vorgeschlagen haben, das deutsche Element im Reichsrathe verstärken werde 
und ich glaube, daß die Anträge, wie sie das Comite vorgelegt hat, nach 
meiner Ansicht dem praktischen Sinne, den gegenwärtigen Verhältnissen am 
besten entsprechen. Statt der Verdoppelung der Reichsrathsabgeordneten, 
dieselben um ein Drittel zu vermehren, würde ich beantragen, anzunehmen. 
 
Dr. Jussel: Ich muß nur noch Eines bemerken. Es ist hervorgehoben worden, 
daß unsere Verfassung krank sei. Ich habe an der Verfassung noch keine 
Krankheit entdeckt; denn das, daß sie nicht alle befriediget, kann ich 
nicht als eine Krankheit der Verfassung ansehen. Man kann in den Text der 
Verfassung nicht Alles das hineinlegen, was eines Jeden Wünsche 
erschöpft; es käme das der Unmöglichkeit gleich; das Fehlerhafte liegt an 
den Menschen, für die die Verfassung gegeben ist, aber nicht in der 
Verfassung selbst. 
 



Wenn dann von den Landtags-Souverainitäten so viel Aufhebens gemacht 
wird, so sage ich, daß die Verfassung eben noch nicht ausgenützt worden 
ist. Sie hat ja auch die direkten Wahlen eingeführt; allein die direkten 
Wahlen, welche in der Verfassung vorgesehen, sind von der hoh, Regierung 
noch nie in Anwendung gebracht worden. Warum versucht man denn dieses 
Mittel nicht, um den Landtags-Souverainitäten zu begegnen. — Wenn man 
dann sagt: man müße jetzt an der Verfassung ausbessern, und erklärt, daß 
man der Idee des Constitutionalismus vollkommen Ausdruck geben müße, daß 
man, um den wahren Volkswillen aufkommen zu lassen, auf das Prinzip der 
direkten Wahlen eingehen müße und wenn das Alles so richtig wäre, dann 
sage ich auch, daß man nicht beim Halben stehen bleiben könne, daß man 
die Medizin dem Kranken nicht zur Hälfte vorenthalten solle, sondern daß 
das Prinzip, wenn es gut ist, ganz zur Durchführung kommen solle, also 
das Gruppen- und Wahlmänner System zu entfallen hätte. 
 
O. L. G. N. Hämmerle: Ich will nur noch Weniges nachtragen, über das, was 
Herr Feuerstein erklärt hat. 
 
Ich gestehe, daß ich im Prinzipe vollkommen dieselben Anschauungen 
theilen würde, welche Herr Feuerstein zum Ausdruck gebracht hat, und 
welchen, wie es scheint, auch Hr. Jussel zustimmen  
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will; allein damit bin ich nicht einverstanden, daß man dem Kranken eine 
zu starke Medizin beibringe, die er vielleicht gegenwärtig nicht 
vertragen würde. Ich meine eben meine Herrn, daß wir den Zweck im Auge 
behalten müßen und wie Hr. Gsteu ganz richtig bemerkt hat, müßen wir auch 
die Mittel, welche wir anwenden, um zum Zwecke zu gelangen, uns genauer 
besehen. Wenn diese Mittel, gerade anstatt zum Zwecke, zu etwa« ganz 
Anderem führen würden, zum Entgegengesetzten, dann werden wir sie 
sicherlich nicht anwenden. Das glaube ich, hat Hr. Gsteu ganz richtig 
hervorgehoben und es freut mich, daß gerade ein Abgeordneter der 
Landgemeinden dasjenige hervorgehoben hat, was sonst ich hätte Vorbringen 
müßen.  
 
Landeshauptmann: Da ich bemerke, daß Niemand mehr in der Generaldebatte 
das Wort zu ergreifen verlangt, erkläre ich dieselbe für geschlossen und 
ertheile dem Herr Berichterstatter das Wort. 
 
Dr. Fetz: Sie kennen meine Herren die Anträge, welche die Majorität des 
Comites eingebracht hat. 
 
Ich mache Sie vor Allem darauf aufmerksam, daß diese Anträge nicht einen 
Gesetzentwurf enthalten; diese Anträge enthalten nur ein Gutachten. Das 
scheint mir, müßen Sie meine Herren bei der Abstimmung über die Anträge 
vor Allem sich klar halten. 
 
Die Frage der direkten Reichsrathswahlen — es ist dieß schon vorhin 
gesagt worden — ist in den Ländern dießseits der Leitha seit einem Jahre 
beiläufig auf die Tagesordnung gesetzt. Seit Monaten wurde in den 
öffentlichen Blättern viel darüber geschrieben, und seit Wochen in den 
verschiedenen Landes - Vertretungen über diese Frage verhandelt. Nicht 
blos in den Landesvertretungen übrigens, auch in den Volksversammlungen 
sind die direkten Reichsrathswahlen fast der ständige Gegenstand der 
Verhandlung gewesen. Es ist nun allerdings schwer, nachdem von Männern, 
die durch Erfahrung, durch ihre Stellung und Beredsamkeit ausgezeichnet 
sind, so viel über dieses The n a gesprochen worden ist, noch etwas zu 
sagen. Ich für meine Person werde, wie ich glaube, mich in Excursionen 



aus das politische Gebieth nicht verlieren müssen. Ich werde mich nur 
bemühen, in einfacher, 
 
klarer und nüchterner Weise auseinander zu setzen, warum ich glaube, daß 
der h. Landtag sich für das System der direkten Wahlen in das 
Abgeordnetenhaus des Reichsrathes aussprechen soll. Es scheint mir, daß, 
wenn wir uns die Frage stellen, ob wir uns für dieses System erklären 
sollen, daß wir, sage ich, dann vor Allem darüber klar sein müssen, ob 
dadurch für das Land irgend ein politisches Recht verloren gehe. Es ist 
vorhin auf die Autonomie der Lander hingewiesen und gesagt worden, daß 
die Autonomie der Länder durch die direkten Reichsrathswahlen nicht 
leide. 
 
Das ist auch meine Ansicht. An u. für sich muß es ganz gleichgiltig sein, 
ob nach den bisher bestehenden Gesetzen der Landtag eine bestimmte Anzahl 
von Abgeordneten aus seiner Mitte in das Abgeordnetenhaus des 
Reichsrathes entsende, oder ob diese oder eine andere Anzahl von 
Abgeordneten aus der sogenannten direkten Wahl der Bevölkerung 
hervorgehe, wenn nämlich in dem einen und in dem anderen Fall bezüglich 
des Wirkungskreises des Reichsrathes und bezüglich des Wirkungskreises 
der Landtage gleiche gesetzliche Bestimmungen bestehen. Es ist das um so 
mehr der Fall, wenn, wie thatsächlich die gesetzliche Vorschrift 
existirt, die Abgeordneten in den Reichsrath auch von den Landtagen eine 
Instrukton bezüglich ihres Verhallens im Reichsrathe, einen imperativen 
Auftrag,  
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wie sie stimmen sollen, nicht entgegen nehmen können und auch nicht daran 
gebunden wären, wenn ihnen ein solcher ertheilt würde. 
 
Der Reichsrath hat seinen bestimmten Wirkungskreis nach der Verfassung, 
die Landtage haben ihre bestimmten Wirkungskreise nach der Verfassung, 
rücksichtlich nach den Landesordnungen. Es würde dies auch bei den 
direkten Wahlen ganz gleich bleiben und in soferne sich Jemand in dieser 
Richtung einer Besorgniß hingeben würde, so wäre diese nach meiner 
innersten Überzeugung unbegründet, falls diese Besorgniß nicht mit einem 
gewissen Rückhalte verbunden sein sollte. Ein solcher Rückhalt scheint 
mir bei einzelnen Landtagen allerdings bestanden zu haben und noch zu 
bestehen. Es handelt sich nämlich dort nicht darum, daß die Landtage 
diejenige Autonomie bewahren, die sie gegenwärtig verfassungsmäßig 
besitzen; man glaubt dort, daß für die Landtage bei dem Fortbestände der 
gegenwärtigen Verfassung und namentlich bei dem Fortbestände der in der 
Verfassungsfrage eingerissenen Zerfahrenheit die Autonomie größer werden 
könnte. Sie glauben, daß es möglich wäre, daß durch die Abänderung des 
Wahlsystems die Centralvertretung sich consolidiren könnte und daß hierin 
möglicher Weife ein Hinderniß läge, daß sie ihre weiter gehenden 
Absichten bezüglich der Autonomie erreichen können. Ein solcher Rückhalt 
existirt bei uns nicht, wir haben auch keinen Grund, uns einem solchen 
hinzugeben. 
 
Das Land Vorarlberg, — das ist allerdings meine innerste Überzeugung — 
kann unter den gegenwärtigen Verhältnissen in gar keinem Falle, mögen 
sich die Dinge gestalten wie immer, möge es bei dem centralistischen 
Dualismus diesseits der Leitha bleiben, oder möge ein Gruppensystem 
gebildet werden, möge die Idee des Föderalismus siegen oder der 
Centralismus schließlich die Oberhand behalten, das Land Vorarlberg für 
sich allein wird kaum je einer größeren Autonomie sich erfreuen können, 
als es gegenwärtig genießt; denn der Zug der Zeit geht dahin, daß die 
kleinen Ländergebilde verschwinden. 



 
Wenn also die erste Frage dahin beantwortet werden muß, daß die direkten 
Wahlen den Rechten des Landes nicht zu nahe treten, dann bin ich 
bezüglich der Begründung meines Antrages um einen Schritt vorwärts 
gelangt. 
 
Es ist gegen die Anträge der Majorität, streng genommen, nur Ein Gegner 
ausgetreten und dieser Eine Gegner hat im Namen der Minorität des 
Ausschusses einen Antrag gestellt, der, wie es scheint, der Begründung, 
die ihm später zu Theil geworden ist, nicht ganz entspricht. 
 
Ich glaube der Antrag hätte einfach lauten müssen: „die direkten Wahlen 
sind nicht im Interesse der Verfassung gelegen" und das, was dem Antrag 
hinzugefügt wurde, hätte nach der Begründung, 
 
die ihm zu Theil wurde, wegzubleiben; denn wenn wir einfach erklären: ja 
— sobald die Reichsvertretung ein anderes Wahlsystem beliebt, dann geben 
wir das Wahlrecht auf, dann sind wir mit der Abänderung des Wahlmodus 
zufrieden, so ist das zwar sehr gutmüthig, aber ich glaube, wir wären 
denn schlechte Politiker. Da ist es angezeigter und besser, selbst 
mitzuthun und selbst mitgewirkt zu haben, wenn eine Änderung eintreten 
soll. 
 
Ist die beantragte Änderung des Wahlsystems wirklich so sehr gegen die 
Verfassung, wie dies betont wird? ich glaube nicht.  
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Allerdings, die Bestimmungen über das active und pasive Wahlrecht bilden 
einen integrirenden Bestandtheil der Verfassung. 
 
Allein schon die revidirte Verfassung vom Jahre 1867 hat ebenfalls, wie 
bereits bemerkt wurde, in Aussicht genommen, daß unter Umständen direkte 
Nothwahlen eintreten können. Das System der direkten Wahlen liegt also 
nicht außerhalb des Gedankenkreises der Verfassung, sondern innerhalb 
desselben. 
 
Es ist also nicht eine Änderung des Wesens, des Systems der Verfassung, 
wenn man von den Nothwahlen zu den eigentlichen direkten Wahlen übergeht. 
Ich glaube, es ist nicht eine Abänderung der Verfassung in dem Sinne, wie 
sie dargestellt worden ist, nicht ein Umsturz, sondern eine Verbesserung 
der Verfassung. Daß es eine Verbesserung der Verfassung ist, das scheint 
mir hat der Redner, der gegen den Antrag gesprochen Hal, damit selbst 
anerkannt, daß er erklärte, prinzipiell müßte man für die direkten Wahlen 
sein. 
 
Wenn er prinzipiell dafür ist, warum ist er im gegebenen Falle dagegen? 
Das heißt nichts anderes als: prinzipiell bin ich für die Freiheit, 
praktisch aber ziehe ich den Absolutismus vor. Dasjenige wofür ich mich 
prinzipiell erkläre, das muß auch immer und unter allen Umständen 
dasjenige sein, für das ich im praktischen Leben eintrete. 
 
Wenn ich dafür nicht eintreten will, bann nützt es dem guten Prinzipe 
nichts, wenn ich ihm nebenbei eine Liebeserklärung zukommen lasse. 
(Heiterkeit.) 
 
Ich glaube, daß man sich unter den direkten Wahlen manches andere 
vorgestellt hat, als eigentlich dahinter zu suchen ist. Man hat die 
direkten Wahlen vielfach mit der Einrichtung verwechselt, die man das 



allgemeine Wahl- oder Stimmrecht nennt und diese Verwechslung ist dann 
dazu benützt werden, um gegen die direkten Wahlen aufzutreten. 
 
Man hat an gewisse Vorfälle erinnert, wie sie in Ungarn und an anderen 
Orten vorgekommen sind. Man hat gesagt, solche Anordnungen, solche 
Erscheinungen können wir nicht brauchen, vor denen schrecken wir zurück. 
Fürs erste ist das allgemeine Stimmrecht eine Sache für sich und 
dasjenige, was wir zunächst unter den direkten Wahlen verstehen, 
ebenfalls. 
 
Das allgemeine Stimmrecht hat in Europa bisher eine ganz eigenthümliche 
Geschichte gehabt. Es ist zuerst im größeren Maßstabe adoptirt worden von 
einer Regierung, dir matt als sogenannte persönliche bezeichnet. 
 
Diese Regierung hat durch gewisse künstliche, oder wenn man will, 
verwerfliche Vorkehrungen und Mittel es verstanden, das allgemeine 
Stimmrecht sich dienstbar zu machen. 
 
Das allgemeine Stimmrecht ist dann adoptirt worden von einer Regierung, 
die man ebenfalls gerade als keine besonders freisinnige bezeichnen kann. 
Auf der andern Seile ist es eine Forderung, 
 
die von den verschiedensten Klassen der Bevölkerung erhoben wird, daß das 
allgemeine Stimmrecht in Wirksamkeit trete. Wenn man berücksichtigt, daß 
diese Institution seit 20 Jahren entschiedene Fortschritte gemacht hat, 
Dann ist der Gedanke vielleicht nicht ungerechtfertigt, daß Die Zukunft 
Dem allgemeinen Stimmrecht angehören werde unter der Voraussetzung, daß 
in Zukunft in Europa das constitutionell-monarchische Prinzip überhaupt 
bestehen werde. 
 
Unordnungen, die bei Wahlen vorgekommen sind, lassen sich durch einfache 
Vorkehrungen hintan« halten. Solche Unordnungen müssen eben durch die 
Polizei nöthigenfalls mit Gewalt verhindert werden.  
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dagegen gibt es kein anderes Heilmittel von vorneherein. Aus diesem 
Grunde aber kann man gegen das Wahlsystem als solches nicht auftreten. 
Unordnungen können bei allen Arten von Wahlen vorkommen; 
 
sie werden leicht vorkommen, wenn die Leidenschaften der Bevölkerung 
erregt sind und wenn zwei oder mehrere ausgeregte Partheien sich 
entgegentreten. 
 
Ich weiß nicht, ob die großen Erwartungen, die von vielen an das System 
der direkten Reichsrathswahlen geknüpft werden, sich erfüllen werden. 
 
Das ist eine Frage, die der Zukunft angehört. Heute aber steht die Sache 
so. Das Wahlsystem, 
 
wie es nach der Verfassung vom Jahr 1867 besteht, ist von den 
verschiedensten Seiten angegriffen worden. 
 
Die Verfassung vom Jahre 1867 selbst hat eine Unzahl von Gegnern gefunden 
und e- ist vielleicht nicht ganz ungerechtfertigt, wenn man unter den 
gegebenen Verhältnissen sagt: mit Rücksicht auf die zahlreichen 
Anfeindungen, welche die Verfassung erleidet, mit Rücksicht darauf, daß 
es nicht gelingen wird, die Gegner mit derselben zu versöhnen, sondern 
daß eben die Gegnerzahl eher zu als abnimmt, ist es im höchsten Grade 
wahrscheinlich, daß sich die gegenwärtigen Verfassungszustände nicht 



halten lassen. Da sind denn die direkten Wahlen ein Experiment und es 
gehört der Zukunft au und muß die Zukunft darüber entscheiden, ob dieses 
Experiment zu einem glücklichen Resultate führen wird, oder aber nicht. 
 
Heute kann ich, wenn ich eine ideale Richtung hab« und leichtes Blut 
besitze, glauben, die direkten Wahlen werden sich bewähre» - Ich kann 
aber, wenn ich auf eine andere Art organisirt bin, einen Zweifel darüber 
hegen; aber eben, indem ich als möglich hinstelle, daß die direkten 
Wahlen zu« Heile des Ganzen führen können, habe ich vollkommen 
ausreichende Gründe, um mich dafür zu erklären und ich muß mich sogar 
dafür erklären. 
 
Wenn ich, meine Herren, offen meine Ansicht aussprechen soll, so habe ich 
unter allen Umständen eine Hoffnung und einen Trost für mich. Es wird 
vielleicht noch lange Zeit hergehen und die Verfassungskämpfe werden 
nicht beendet sein. Man wird vielleicht lange Zeit hindurch nicht 
dasjenige genießen, was man politische Ruhe nennt. 
 
Wir leben eben in einer Zeit des Überganges, wir (eben vielleicht in der 
Zeit der Revolution, 
 
Es ist möglich, daß das Ende der Kämpfe von keinem von uns erlebt wird; 
mögen aber auch die Verfassungen sich ändern und mag im Laufe der Jahre 
vieles von dem niederstürzen, was man gegenwärtig hochhält, mögen sich 
die Anschauungen und Ansichten über das politisch Gute noch so sehr 
ändern — Eines gehört der Zeit an und das ist die Freiheit! 
 
Der Gedanke der Freiheit wird immer und überall diejenigen unter sich 
vereinigen, die man die Besten des Volks nennt. (Rufe: Bravo.) Für das 
Prinzip der Freiheit werden die Besten, Edelsten und Hervorragendsten des 
Volkes fortan immer und zu allen Zeiten einstehen. (Rufe: Bravo.) 
 
Man kann einer verschiedenen Ansicht darüber sein, wie man das Prinzip 
der Freiheit realisire — aber das Prinzip selbst wird man hochhalten und 
das wird die Fahne sein, die man nie zu verstecken braucht, auch dann 
nicht, wenn die oder jene Verfassungsform stürzen sollte. Niemand kann 
sich über den Gedanken der Zeit hinaussetzen und derjenige, welcher sich 
dem Strome der Zeit  
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entgegenstellt und indem er sich entgegenstellt, macht sich der Zett 
gerade hiedurch dienstbar. (Rufe: Bravo.) 
 
Wenn ich noch eine Bemerkung bezüglich der Frage mir erlauben darf, die 
uns gegenwärtig beschäftigt, so ist dies eine kurze Entgegnung für Hrn. 
Dr. Jussel. Es ist recht schön und vollkommen begreiflich, wenn wir die 
Verfassung hochhalten, wenn wir uns erinnern, daß wir sie vor einem Jahre 
mit Freude begrübt haben, wenn wir gerne zugestehen, daß sie eine Reihe 
der vorzüglichsten Bestimmungen enthält, wenn wir im höchsten Krade 
bedauern würden, falls die Verfassung u. mit der Verfassung die 
Grundrechte und alles dasjenige zum Sturze käme, was sie uns lieb und 
werth macht. Auf der andern Seite aber ist es nicht klug, zu handeln, wie 
jener Weise im Alterthume, der dem anstürmenden Feinde entgegentrat und 
sagte, er solle ihm die Kreise nicht zerstören. Der Weise des Alterthums 
hat dies gethan und ist darüber zu Grunde gegangen. 
 
Wenn wir nicht die feste Überzeugung in uni tragen, daß wir diese Form 
der Verfassung bewahren und erhalten können, dann ist es an der Zeit, daß 



wir uns denjenigen anschließen, welche bestrebt sind, die Verfassung zu 
verbessern und wenn da- direkte Wahlrecht — ich wiederhole es — geeignet 
ist, die Verfassung zu verbessern, dann müssen wir ihm nicht blos im 
Prinzipe sondern auch in der Praxis beistimmen. 
 
Der erste und Haupttheil des Antrages ist somit, so gut ich es verstehe, 
begründet. 
 
Nochmehr gilt bezüglich des zweiten Theiles des Antrages dasjenige, was 
ich bezüglich des ersten sagte, daß man nämlich darin nur eine Art 
Gutachten zu sehen habe. Ich glaube, wenn die Herren sich das gegenwärtig 
gehalten hätten, würden vielleicht jene Bemerkungen nicht ausgesprochen 
worden fein, die die Herren Abgeordneten Feuerstein und Hirschbühl 
gemacht haben. 
 
Wenn das System der direkten Reichsrathswahlen eingeführt wird, kann da» 
nur im Wege eines Reichsgesetzes geschehen. Es muß ein sogenannte» 
Reichswahlgesetz erlassen werden. Dieses Reichswahlgesetz würde 
natürlicherweise für alle im Reichsralhe vertretenen Königreiche und 
Länder ein allgemein gültiges sein und es wird nicht für ein einzelne- 
spezielles Land eine besondere Bestimmung über die Wahlberechtigung 
gemacht werden und sie würde auch nicht gemacht werden können. Es wird 
sich da im Großen und Ganzen darum handeln, ob das Gruppensystem 
aufgegeben werden könne unter den gegenwärtigen Verhältnissen oder nicht. 
Es wird sich ferner darum bandeln, ob das Institut der Wahlmänner 
entfallen könne oder nicht. Ich für meine Person lege darauf kein 
besonderes Gewicht, ob man das Gruppensystem beibehalte und die 
Wahlmänner. Ich glaube, daß man thatsächlich auf dasselbe hinauskommt. 
 
Ein Unterschied könnte nur dort und in jenen Ländern eintreten, wo die 
Gruppe der Großgrundbesitzer besteht. Das ist eine Kalamität, welche die 
Verfassung vom Jahre 1867 nicht beheben konnte und die überhaupt nicht 
schwinden wird, so lange die Verhältnisse in Österreich dieselben 
bleiben, wie gegenwärtig: — daß man, um politisch zu gelten, sich eben 
auf gewisse Gruppen stützen muß. 
 
Die gegenwärtige so genannte deutsche Parthei wäre entschieden in der 
Minderheit, wenn das Gruppensystem Wegfällen würde, darüber kann man sich 
nicht täuschen. So lange man von dieser Ansicht ausgeht und so lange 
diese Parthei im Reichsrathe die Oberhand hat, so lange wird 
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man auch nicht erwarten können, daß das Gruppensystem entfallen wird; 
denn man kann Niemanden zumuthen, daß er selbst den Sarg sich baue und 
sich hineinlege! 
 
Was die Zahl der Abgeordneten betrifft, ist das Verhältniß bezüglich 
Vorarlbergs das, daß die Zahl von zwei Reichsrathsabgeordneten unter 
allen Umständen schon und namentlich im Vergleiche mit anderen Ländern 
ziemlich viel ist. Wenn man sagt, es sollen für Vorarlberg vier 
Reichsrathsabgeordnete entsendet werden, so denke ich, daß das praktisch 
ein frommer Wunsch bleibe. Indessen über diese einzelnen Anträge können 
Sie, meine Herren entscheiden, wie Sie wollen — ich lasse Ihnen da 
vollkommen freie Hand. 
 
Landeshauptmann: Wir kommen nun zur Spezialdebatte und zu den einzelnen 
An» trägen. 
 



Hier liegt der Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. Jussel als 
Abänderungsantrag vor. Er lautet: 
 
„Der h. Landtag wolle beschließen, er erkenne die Einführung direkter 
Wahlen für „den Reichsrath nicht im Interesse der Verfassung; jedoch sei 
er bereit, zum Besten des „Reiches sein Wahlrecht in den Reichsrath 
auszugeben, wenn ein Reichsgesetz es verlangen „sollte." 
 
Der Antrag des Comites lautet dagegen: 
 
„Die Einführung direkter Wahlen der Reichsrathsabgeordneten ist im 
Interesse der „Verfassung gelegen." 
 
Hat noch Jemand darüber etwas zu bemerken? (Niemand.) Sohin gehe ich zur 
Abstimmung über und bitte also jene Herren, welche dem Antrage des Herrn 
Dr. Jussel lautend: (verliest den« selben wie oben) beistimmen, sich 
gefälligst von ihren Sitzen zu erheben. (Abgelehnt 4 Stimmen dafür.) Das 
Comite beantragt dagegen: 
 
„die Einführung rc. wie oben'" 
 
Jene Herren, welche diesem Antrage des Comites beistimmen, bitte ich, 
sich zu erheben. (Angenommen. 16 Stimmen dafür.) 
 
Ich werde nun die Anträge sub 2, welche im Berichte des Comites enthalten 
sind, einzeln zur Abstimmung bringen. Der erste lautet: 
 
„Der Landtag bezeichnet als wünschenswert geheime Abstimmung." 
 
Wünscht Jemand das Wort über diesen Antrag? (Niemand.) 
 
Die Herren, welche diesem zu stimmen, wollen sich erheben. (Angenommen.) 
 
Ein weiterer Antrag ist: 
 
„Einstweilige Aufrechthaltung des Gruppensystems tu der Weise, daß in 
Vorarlberg die Halste der Abgeordneten auf die Landbevölkerung, die 
Hälfte auf die Städte „und den Markt Dornbirn entfalle. 
 
Gsteu: Ich bitte ums Wort. Da nach den Ausführungen des Herrn 
Berichterstatters, welche dahin lauten, daß wir, wenn auch die 
Reichsrathsabgeordneten-Zahl verdoppelt werde, kaum Einen 
Reichsrathsabgeordneten mehr bekommen würden, so ziehe ich meinen Antrag 
zurück. Es wird auf das gleiche herauskommen.  
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Dr. Jussel: Ich muß nur entgegnen, wenn das Prinzip gar so gut ist und es 
unter allen Umständen ist, dann kann ich der Consequenz halber nicht 
begreifen, warum der Herr Abgeordnete Dr. Fetz dennoch für ein 
Gruppensystem und für ein Wahlmannsystem das Wort eingelegt hat. Wenn die 
direkten Wahlen unter allen Umständen gut sind, dann mußte freilich ein 
anderes Wahlsystem kommen? Wenn aber in Frage steht, ob direkte Wahlen 
jetzt noch nützen oder nicht nützen werden, dann begreife ich auch nicht, 
warum man die Frage auswirft und warum man dafür stimmt. Wenn doch keine 
Besserung in Aussicht ist, will ich lieber bei dem stehen bleiben, was 
wir haben. 
 



Carl Ganahl: Ich erlaube mir die kurze Bemerkung, daß ich glaube, die 
Aufrechthaltung des Gruppensystems sei deßhalb nothwendig, weil nach 
meiner Ansicht, wenn wir dieses fallen lassen, die Zahl der Feinde der 
Verfassung vermehrt wird, denn der Großgrundbesitzer, der gegenwärtig mit 
der Verfassung geht und an der Verfassung hält, würde sich gekränkt 
fühlen und ohne Zweifel in das feindliche Lager übergehen. Deßhalb 
empfehle ich, dem Antrage, daß das Gruppensystem aufrecht erhalten werde, 
beizustimmen. 
 
Gsteu: Ich habe hauptsächlich der direkten Wahl deßhalb beigestimmt, weil 
es dadurch allenfalls einer Minorität möglich wird, ihre Vertreter in den 
Reichsrath zu bringen. Ich habe so viel Respekt vor der Freiheit, daß ich 
sie auch dem Gegner gestatte und ich glaube, im Gruppensysteme ist es 
gelegen, daß es möglich wird, auch Minoritätsmitglieder in den Reichsrath 
zu bringen und ich möchte dieser Minorität auch das Recht verschaffen und 
wenn sie auch mein Gegner wäre! (Rufe: Bravo!) 
 
Landeshauptmann: Da Niemand mehr das Wort verlangt, erkläre ich die 
Debatte für geschlossen. Hr. Berichterstatter haben das Wort. 
 
Dr. Fetz: Ich habe vorhin gesagt, daß ich für meine Person auf die 
Beibehaltung des Gruppensystems kein besonderes Gewicht lege. Ich habe 
auch hinzugefügt, daß ich glaube, daß die Frage, ob das Gruppensystem 
beibehalten werden solle oder nicht, ganz wo anders entschieden wird, als 
hier. Ob das Gruppensystem beizubehalten sei oder nicht, ist eben eine 
Frage, die nur mit Rücksicht auf die Interessen und Anschauungen aller 
Länder diesseits der Leitha entschieden werden kann — es handelt sich 
nicht um Vorarlberg allein. Ich glaube für Vorarlberg würde das 
Gruppensystem nicht nothwendig sein; doch ist es einleuchtend, daß, wenn 
dieses System überhaupt beliebt wird, man bezüglich Vorarlbergs nicht 
eine Ausnahme machen kann. Das Gruppensystem hat in Vorarlberg keine 
besondere Bedeutung; hier sind es die Städte und Märkte einerseits und 
die Landbevölkerung andererseits, die Gruppen bilden. Die Land- und die 
Stadtbevölkerung ist und bleibt ja dem Wesen nach gleich und ihre 
Interessen fallen vollständig zusammen. Man kann nicht sagen, daß 
Dornbirn andere Interessen habe, als die Bewohner eines anderen Ortes auf 
dem Lande uns bezüglich der Städte muß man dasselbe sagen. Das 
Gruppensystem ist von hervorragender Bedeutung nur dort, wo die Gruppe 
des Großgrundbesitzes besteht, wo mehrere Handelskammern bestehen, da sie 
ebenfalls eine Gruppe bilden und deßhalb eine Vertretung im Reichsrathe 
beanspruchen. Hierlands ist die Frage von mehr untergeordneter Bedeutung; 
aber etwa deßwegen, weil ich glaube, daß es sich in dieser Frage um die 
Verhältnisse anderer Länder handelt und nicht so sehr darum, was speziell 
für Vorarlberg am wünschenswerthesten wäre, halte ich es vorläufig für 
angezeigt, wenn man die Beibehaltung des Gruppensystems ausspricht. Mit 
der Zeit kann man dann davon abkommen.  
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Landeshauptmann: Jene Herren, welche dem Antrage des Comites lautend: 
(Verliest dieselben wie oben) beizustimmen gedenken, wollen sich erheben- 
(Angenommen.) 
 
Weiters beantragt das Comite: 
 
„Ausdehnung des activen Wahlrechtes auf alle diejenigen, welche dasselbe 
für die Gemeindevertretung besitzen." 
 



Da Niemand das Wort verlangt, bitte ich um Abstimmung hierüber. 
(Angenommen.) Dergleichen beantragt das Comite: 
 
„Ausdehnung der Wählbarkeit auf alle Staatsbürger, welche in eine 
Gemeindevertretung der Westhälfte des Reiches wählbar sind." 
 
Wünscht Jemand das Wort? (Niemand.) So bitte ich um Abstimmung hierüber. 
(Angenommen.) 
 
Ferner beantragt das Comite: 
 
„Beibehaltung der Wahlmänner bei der Wahl der Landbevölkerung." 
 
Wünscht Jemand hierüber das Wort. 
 
Carl Ganahl: Der Herr Abgeordnete Gsteu hat sich bereits über diesen 
Punkt in der Generaldebatte verlauten lassen. Er hat gesagt, nach seiner 
Meinung sei die Bildung auf dem Lande nicht so weit vorgeschritten, als 
daß man es der Bevölkerung überlassen könnte, die direkte Wahl der 
Abgeordneten in den Reichsrath zu üben. Ich stimme der Ansicht des Herr 
Gsteu vollkommen bei und erlaube mir nur noch beizufügen, daß, wenn wir 
die direkten Wahlen ohne Wahlmänner in unserer Landbevölkerung 
durchführen wollten, ohne Zweifel die Hetzereien, wie sie gegenwärtig von 
einer gewissen Parthei ausgeübt werden, fortdauern, wir die gleichen 
Spektakelerleben würden, wie sie in Ungarn vorkommen. Wir könnten dann 
vielleicht auch blaue Augen, zerschlagene Köpfe, abgebissene Nasen und 
abgeschnittene Ohren auf dem Lande sehen. (Große Heiterkeit). Aus diesem 
Grunde bin ich hauptsächlich dafür, daß man beim Wahlmännersystem bleibe, 
obwohl ich von jeher für ganz freie Wahlen gewesen bin und es noch bin; 
der Glaube an den noch langem Bestand jener Hetzereien ist die einzige 
Ursache, warum ich für das Wahlmännersystem stimme und dabei bleibe. 
 
Feuerstein: Ich bedauere, daß der Herr Abgeordnete Ganahl gar so eine 
schlechte Meinung von der Landbevölkerung hat. Indessen ich will mich 
nicht weiter darüber auslassen. Ich fordere die Herrn Abg. blos auf, nach 
den Grundsätzen der Gerechtigkeit und Billigkeit zu stimmen und einem 
Theile der Bevölkerung dasjenige nicht vorzuenthalten, was man dem andern 
gewährt. 
 
Karl Ganahl: Ich muß dem Herr Abgeordneten Feuerstein erwiedern, daß ich 
durchaus keine schlechte Meinung von der Landbevölkerung habe, daß ich 
aber die Bevölkerung von Vorarlberg gerade so betrachte, wie ich die 
Landbevölkerung in andern Provinzen anschaue und wiederhole, daß ich der 
von dem Herrn Gsteu darüber ausgesprochenen Ansicht beipflichte. 
 
Landeshauptmann: Die Debatte ist geschlossen. Wünschen Herr 
Berichterstatter das Wort? 
 
Dr. Fetz: Ich will nur sagen, daß bezüglich der Wahlmännerfrage meines 
Erachtens dasselbe gelten wird, was bezüglich des Gruppensystems. Ich 
denke übrigens nicht, daß es richtig sei.  
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daß dabei die Landbevölkerung hintangesetzt werde — das ist nach meiner 
Ansicht nicht der Gedanke des Institutes der Wahlmänner, sondern es ist 
eben nur damit bezweckt, die Ausübung der Wahlen auf dem Lande einfacher 
und leichter zu machen, als es sonst der Fall wäre. Wahlmänner gibt es 
bei der Landbevölkerung meines Wissens auch in den vorgeschrittensten 



Ländern, wo dasjenige, was man freie Verfassung nennt, seit vielen 
Jahrzehnten besteht. Man kann auch nicht sagen, daß, wie vorhin bemerkt 
worden ist, die Wahlmänner Kuratoren seien. Das kommt nie vor, daß der 
unter Curatel Gestellte sich selbst den Kurator wählte. Ich brauche 
Keinem als Wahlmann die Stimme zu geben, den ich nicht haben will und 
wenn die Mehrzahl der Urwähler ihm die Stimme gibt, so schenken sie ihm 
das Vertrauen, sonst würden sie ihn nicht wählen. Wenn dann die 
Wahlmänner ihrerseits den Mann ihres Vertrauens wählen, so wird man von 
den Urwählern sagen können, daß thathsächlich sie diejenigen sind, welche 
den Vertreter in den Landtag oder in den Reichsrath geschickt haben. Ich 
glaube, daß ein viel zu großes Gewicht auf diese Frage gelegt wird, wenn 
sie vom praktischen Boden, wohin sie gehört, auf den prinzipiellen 
hinübergespielt wird. Dadurch wird das Prinzip der Freiheit nicht 
alterirt, wenn das Institut der Wahlmänner beibehalten wird. 
 
Landeshauptmann: Jene Herren, welche dem Antrage des Comites: 
„Beibehaltung der Wahlmänner bei der Wahl der Landbevölkerung" anzunehmen 
gedenken, wollen sich gefälligst von den Sitzen erheben. (Angenommen.) 
Ein weiterer Antrag des Comites lautet dahin: 
 
„Verdoppelung der Zahl der Reichsrathsabgeordneten." 
 
Da Niemand das Wort ergreift, bitte ich um Abstimmung hierüber. 
(Angenommen.) Ein weiterer Antrag des Comites lautet: 
 
„Herabsetzung der Mandatsdauer auf vier Jahre." 
 
Da Niemand das Wort zu ergreifen wünscht, bitte ich cm Abstimmung 
hierüber. (Angenommen.) 
 
Es sind somit sämmtliche Anträge des Comites zur Ausführung und Annahme 
gekommen.  
Gsteu: Ich ermangle in diesem Berichte das, daß die ursprüngliche 
Aufstellung dieses Comites eigentlich geschehen, um nämlich über die 
Anträge Bericht zu erstatten, die im vorigen Jahre von mir, Dr. Bikl und 
Jussel eingebracht worden sind, bezüglich Ausdehnung des Wahlrechtes und 
der geheimen Abstimmung. Ich möchte fragen, was aus diesen Berichten 
geworden ist? Ich bebaute sehr, daß man das nicht ausgenommen hat; jetzt 
ist es leider nicht mehr an der Zeit, Anträge zu stellen, sonst würde ich 
mich bemüßiget finden, selbst Anträge $u stellen. 
 
Landeshauptmann: Wünschen vielleicht Herr Obmann oder Berichterstatter 
des Comites das Wort zu ergreifen? 
 
Dr. Jussel: Das Comite hat sich zunächst zur Ausgabe gestellt, das zu 
beantworten, was die h. Regierung mit ihrem Rundschreiben beantwortet 
wissen wollte und man hat geglaubt, von der Revision der 
Landtagswahlordnung bei der Kürze der Zeit und bei dem Umstande, daß doch 
eine umfassende Revision erforderlich wird und als sich auch die Revision 
selbst nach dem richten wird, was die Regierung über die Anträge, 
betreffend die Wahlreform für den Reichsrath bestimmen wird, Umgang zu 
nehmen.  
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Landeshauptmann: Ich bemerke, daß die Anträge des Comites von der h. 
Versammlung angenommen worden sind. Nachdem der Antrag des Comites 
mehrere Anträge enthält, bin ich genöthiget die dritte Lesung vornehmen. 
 



Da von der h. Versammlung keine Einwendung erfolgt, wird selbe auch 
einverstanden sein, die dritte Lesung sofort vorzunehmen. Hiemit ersuche 
ich also jene Herren, welche einverstanden sind, die Anträge des Comites 
in dritter Lesung endgültig anzunehmen, von den Sitzen sich zu erheben. 
(Angenommen.) 
 
Wir kommen zu den weitern Gegenstand der Tagesordnung, zum Comitebericht 
über den Gesetzentwurf zur Ausführung des § 10 des Gesetzes vom 21. 
September 1869, betreffend das Gemeinde-Vermittleramt. 
 
Ich ersuche den Herrn Dr. Thurnherr den Vortrag zu halten. 
 
Dr. Thurnherr: (Verliest den Comitebericht wie folgt:) 
 
Hoher Landtag! 
 
Das zur Vorberathung und Feststellung der im § 10 des Gesetzes vom 21. 
Sept. 1869, betreffend die Vergleichsversuche zwischen streitenden 
Partheien, durch ans der Gemeinde gewählte Vertrauensmänner, der 
Landesgesetzgebung in Vorbehalt genommenen Bestimmungen gewählte Comite 
hat den beiliegenden Gesetzentwurf ausgearbeitet. 
 
Bereits im Jahre 1864 fand da- hohe k. k. Staatsministerium im 
Einverständniße mit dem h. Justizministerium, um bei der Vorbetreitung 
zum Entwürfe eines diesbezüglichen Reichsgesetzes die besonderen 
Verhältnisse und Bedürfnisse der einzelnen Länder berücksichtigen zu 
können, für nothwendig, eine kommissionelle Verhandlung des erwähnten 
Gegenstandes in den einzelnen Ländern anzuordnen und hat mit Erlaß vom 
13. September 1864 Zahl 6045 einen Gesetzentwurf als Leitfaden der 
Berathung der kaiserl. königl. Statthalterei zu Innsbruck mit dem 
Auftrage übersendet, denselben einer eingehenden Erörterung durch eine 
aus Statthalterei- und Oberlandesgerichts-Räthen bestehende Commission zu 
unterziehen. Der Gesetzentwurf wurde hierauf sammt den Bemerkungen und 
Anträgen dieser Commission dem Landesausschusse von Vorarlberg zur 
Begutachtung übergeben, welcher auch unterm 7. Dezember 1864 Z. 787 das 
Ergebniß seiner Berathung dem h. k. k. Statthalterei-Präsidium 
mittheilte. 
 
Die Bestimmungen jenes Gesetzentwurfes, die Anträge der k. k. 
Statthalterei-Commission und die Bemerkungen und Zusätze des 
Landesausschusses von Vorarlberg wurden dem vorliegenden Gesetzentwurfe 
der Hauptsache nach zu Grunde gelegt. 
 
Neu ist die im Entwurfe enthaltene Bestimmung daß es zwei oder mehreren 
Gemeinden freisteht, 
 
ein gemeinschaftliches Vermittleramt zu bestellen und der betreffende 
Wahlmodus, dann die Bestimmung über die Entlohnung der Mitglieder des 
Vermittleramtes.  
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Ferners wurden die Paragraphe des Reichsgesetzes vom 21. September 1869 
im Entwurfe überall dort eingereiht, wo dieselben nach der Anordnung des 
Stoffes einzufügen waren. Das Comite empfiehlt die Annahme des Entwurfes. 
 
Bregenz, 26. Oktober 1869. 
 
Dr. And. Fetz:     Dr. Thurnher, 
Obmann.      Berichterstatter. 



 
Gsteu: Wie ich gehört habe, so ist dieser Gesetzentwurf schon bereits 
vielfältig durch geschickte Hände gegangen und so glaube ich, könnten wir 
ihn en bloc annehmen, 
 
Ich stelle den Antrag, den Gesetzentwurf en bloc anzunehmen, damit wir 
nicht lange Zeit damit versäumen. 
 
Karl Ganahl: Ich muh gegen die en bloc Annahme mich aussprechen, weil ich 
bei einem Paragraph, der von der Tragung der Kosten handelt, eine 
Einsprache zu machen beabsichtige. 
 
Landeshauptmann: Da Niemand weiter das Wort zu ergreifen wünscht, erkläre 
ich die Generaldebatte für geschlossen. Haben Herr Berichterstatter noch 
eine Bemerkung anzubringen. 
 
Dr. Thurnherr: Nichts. 
 
Landeshauptmann: Es liegt mir der Antrag des Herrn Gsteu vor, 
vorliegenden Gesetzentwurf en bloc anzunehmen. Diejenigen Herren, die der 
en bloc Annahme zustimmen, bitte ich von den Sitzen sich zu erheben. 
(Angenommen.) 
 
Es wäre die dritte Lesung nothwendig, ich würde mir erlauben, dieselbe 
heute noch vorzunehmen. 
 
(Zustimmung.) 
 
Carl Ganahl: Ist es erlaubt, noch etwas zu sagen? 
 
Landeshauptmann: Sie können wohl Ihre Ansichten äußern, aber dieselben 
können nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Karl Ganahl: Ich war erstaunt, als ich den Gesetzentwurf gelesen hatte, 
daß bezüglich der Kosten gesagt ist: die Gemeinden hätten dieselben zu 
bestreiten. Nun habe ich fragen wollen meine Herren, wie das komme, wie 
die Gemeinden verhalten werden können, die Kosten, welche die streitenden 
Partheien verursachen, zu vergüten? 
 
Dr. Thurnherr: Meines Erinnerns ist dies im Entwurfe nicht gesagt, 
sondern es heißt nur die Kosten der Vertrauensmänner, nicht die Kosten 
des Verfahrens, die müssen die Partheien tragen, nach dem Ausspruch der 
Vertrauensmänner. 
 
Es im § 20 des Gesetzentwurfes gesagt: 
 
„Die Kosten des Vergleichs-Verfahrens haben die Partheien nach dem 
Ausspruche „der Vertrauensmänner zu tragen." 
 
Carl Ganahl: Ich habe das beim Verlesen ganz überhört, ich bitte daher 
die Herren um Entschuldigung.  
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Landeshauptmann: Ich habe Ihnen das Wort gegeben, obwohl es unnütz 
gewesen wäre, wenn sie einen Gegenantrag gestellt hätten, da derselbe für 
uns keine Bedeutung mehr haben konnte. 
 
Karl Ganahl: Ich muß zu meiner Rechtfertigung sagen, daß ich nur ganz 
kurze Zeit gehabt habe, den Gesetzentwurf zu lesen. 
 



Landeshauptmann: Die Vornahme der dritten Lesung heute noch ist 
ausgesprochen. Ich ersuche nun die Herren, die den eben verhandelten 
Gesetzentwurf in dritter Lesung anzunehmen gedenken, dieß durch Erheben 
von den Sitzen erkennen zu geben. (Angenommen.) Das Gesetz liegt als 
separate Beilage pag. 175 — 179 bei. 
 
Wir haben die Gegenstände der heutigen Sitzung vollendet. 
 
Ich bestimme die nächste Sitzung auf heute Nachmittag 4 Uhr und als 
Verhandlungs-Gegenstände: 
 
1. Den Ausschußbericht über die Regierungsvorlage betreffend das
 Gesetz über Benützung, Leitung 
 
2. den stündlich von mir erwarteten Antrag, welchen das Comite, dem
 der Bericht des Herrn 
 
Dr. Jussel bezüglich der Rheincorrection zugewiesen ist, erstattet. Der 
Bericht liegt im Vorzimmer zur Einsicht auf. Andere Gegenstände habe ich 
für heute nicht mehr. 
 
Ich erkläre die Sitzung für geschlossen. 
 
Schluß der Sitzung 11 3/4 Uhr Vormittags. 
 
Maschinendruck und Verlag von A. Flatz  



am 30. Oktober 1869

unter dem Vorsitze des Herrn Landeshauptmannes Sebastian von Frosch an er.
Im Beisein des Herrn Negierungsvertreters, k. k. Statlhaltereirath Karl Schwertttng.

Gegenwärtig sämmtliche Abgeordnete.

Hochw. Bischof Amberg abwesend.

Beginn der Sitzung um 97, Uhr Vormittags.
............ y . 

Landeshauptmann:

Die Sitzung ist eröffnet. Vernehmen Sie das Proiokoll der vorhergehenden. (Sekretär ver» 
liest dasselbe.) Da keine Einwendung gegen dasselbe erfolgt, erkläre ich es als genehmigt. Wir 
kommen zum ersten Gegenstand der für heule sestqefetzten Tagesordnung, dem Comiteberichte in Ver- 
saffungSangelegenheiten. Ich ersuche den Herrn Dr. Fetz das Wort zu nehmen. 

Dr. Fetz: (Verliest den Comilebericht wie folgt:)

P f r i d) I
des Comite's für VersassnngSangelcgenhciten.

Hoher Landtag!

Der Antrag des Herrn Abgeordneten Hämmerle und Genossen. betreffend die Einführung di« 
rekter Neichsrathswahl^n wurde dem von dem hohen House zi.r Berathung von Versässungsangelegen- 
heiten niedergesetzlen Somite zur Berichterstattung überweisen.
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Da- Comite hat sich in seiner Sitzung vom 28. d. MtS. nach eingehender Berathung mit 
einer Majorität vo» 5 unter 7 Stimmen zu nachstehenden Anträgen geeiniget:

1. Die Einführung direkter Wahlen der Reichsrathsabgeordneten ist im Interesse der Ber

fassung gelegen.
2. Der Landtag bezeichnet al» wünschenswert: geheime Abstimmung; — einstweilige Auf

rechthaltung des Gruppensystems in der Weise, dast in Vorarlberg die Hälfte der Abgeordneten auf 
die Landbevölkerung, die Hälfte aus die Stävte und den Markt Dornbirn entfalle;

Ausdehnung des aktiven Wahlrechtes aus alle diejenigen, welche dasselbe für die Gemeinde

vertretung besitzen;
deßgleichen der Mahlbarkeit auf alle Staatsbürger, welche in eine Gemeindevertretung der 

Westhälste de« Reiches wählbar sind;
Beibehaltung der Wahlmänner bei der Wahl der Landbevölkerung;
Berdoppelung der Zahl der R-ichsrathsabgeordneten;
Herabsetzung der Mandatsdauer aus vier Jahre. -
Die Minorität behält sich vor im Landtage besondere Anträge zu stellen.
Mit den Anträgen der Majorität des Ausschusses sind zugleich jene Fragen beantwortet, 

welche in dem veröffentlichten, die Wahlsrage betreffenden Rundschreiben Sr. Excellenz deS Hrn. Mini» 
sters oes Innern enthalten sind.

Indem sich daher die Begründung der erwähnten Anträge für die Verhandlung im hohen 
Hause vorbehalten wird, stellt die Majorität des Ausschusses den Antrag:

„Das hohe Haus wolle obige Anträge zum Beschlusse erheben."

Bregenz, 29. Oktober 1869.

Dr. A. Jussel,
- • Obmann. - ■

Dr. And. Fetz:
Berichterstatter.

Dr. Jussel: Ich bitte ums Wort. Ich gehöre zur Minorität deS Comite und bringe 
nun auch einen Antrag der Minorität hier aus den Tisch des hohen Hauses.

Ich werde denselben von meinem Standpunkte aus begründen.
Der Herr Abgeordnete Deisböck hat erklärt, diesem Anträge auch zuzustimmen, aber dabet 

von einem andern Standpunkte auszugehen. Ich muß eS ihm überlassen, seinerseits die Sache zu 
begründen. Uebrigens finde ich es anständig, zuerst den Antragstellern der Majorität das Wort zur 
Begründung zu überlassen.

Landeshauptmann: Herr Dr. Jussel stellt den Antrag:
. . „der hohe Landtag wolle beschließen, er erkenne die Einführung direkter Wahlen für

„den ReichSrath nicht im Interesse der Verfassung, jedoch sei er bereit zum Besten des Rei- 
„cheS sein Wahlrecht in den ReichSrath aufzugeben, wenn ein ReichSgesetz es verlangen sollte." 
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'• Herr Oberlandesgerichtsraih Hämmerle hat daS Wort. ,
O. L. G. 9t Hämmerle: Hoher Landtag! Seit ich mir erlaube, in politischen Dingen 

etwas zu denken, haben hauptsächlich zwei Staatsakte mein lebhaftes Bedauern erweckt.
Von dem einen derselben kann hier wohl nicht die Rede sein; der zweite ist das Diplom vom 

10. Oktober 1860. ___  ■ - .  .
In diesem Staatsakte war, wie die Geschichte eS beweist, der Keim zum Dualismus gelegt; 

In diesem Akte ist noch heute der Keim des Föderalismus enthalten.
Die erste Saat ist sehr, schnell aufgegangen, die Antwort auf das Oktoberdiplom in Ungarn 

war das Herabreißen des Doppeladlers von den öffentlichen Gebäuden und die Austreibung verdeut
schen Beamten.

Der Dualismus ist zur Thatsache geworden und es kann sich Niemand darüber täuschen, daß 
darin eine Schwächung der Machtstellung des Reiches gelegen war; denn beispielsweise, wenn ma» 
einen Apfel spaltet, ist es eben nicht mehr der ganze Apfel.

Wenn aber der Dualismus die Schwächung deS Reiches bedeutet und zur Folge hatte, dann 
müßen wir sagen, daß der Föderalismus nicht die Schwächung, sondern die Auflösung des Reiches be
deute und zur Folge haben wird.

Der Antrag, der von mir und dem Hr. Abgeordneten Dr. Fetz gestellt wurde, enthält den 
Satz, daß dir Umgestaltung deS Abgeordnetenhauses n. der Ländervertretuiig in ein Volksparlament eine 
Nothwendigkeit für den sicheren Bestand des Reiches, daher auch eine Forderung und Pflicht der Selbst
erhaltung für denselben sei.

Wenn ich eben nun auf den Föderalismus Hinweise, so ist damit deutlich gesagt, daß, wenn 
durch die direkten Wahlen die Gefahr der Förderalismus abgewendet werden kann, damit aber auch 
die Gefahr der Auflösung des Reiches, der Zersetzung deS Reiches in seine Atome abgewendet werde. 

Es liegt mir daher nur der Beweis ob, daß die Gefahr wirklich vorhanden ist, und daß 
wenigstens für den Augenblick eS kein anderes Hilfsmittel gibt, all jenes, welches wir in unserem 
Antrag bezeichnen.

Daß eine Gefahr vorhanden sei, daS meine Herren, dürfte wohl kaum einem Zweifel unter, 
liegen. Es genügt ein Blick auf die Thätigkeit der Landtage, in welchen eben das nicht deutsche 
Element die Majorität bildet, in welchen die sogenannten Nationalitäts. Bestrebungen zu Tage 

treten.
Blicken Sie nach Polen, nach Böhmen, der untern Steiermark, Krain, Tirol, so sehen Sie 

■überall dieselbe Erscheinung, daß die Landtage, richtiger j-me Landtags Majoritäten mit dem Gedan
ken umgehen, die Lerfaffung nicht mehr als zu Recht bestehend anzuerkennen; mit dein Gedanken, eine» 
Staatenbund aufzurichten statt einen Bundesstaat, mit dem Gedanken, jene Souverainität, welche nur 
der Staatseinheit zukommt, für sich selbst, für einzelne Nationalitäten in Anspruch zu nehmen.

TaS, meine Herren, tritt gegenwärtig bei den Vestrebungen so mancher Landtage klar und 
deutlich an die Oberfläche aller politischen Discussionen. Die Deklaranten in Böhmen, die Resolutionisten 
in Polen und die Neudeklaranten in Tirol, sie verfolgen alle dasselbe Ziel, und der Traum, ein Kö
nigreich Slovenien zu gründen, steht nicht mehr vereinzelt da. Solche Slaalenlräume können aber



nicht verwirklicht werden, ohne daß die Verfassung durch diese Bestr'ebÄttge'n Untergraben, jä vollend» 
vernichtet werde. .

Ein RettnngSmitkel ist daher dringen- geboten. Wo Mnen Ur rin solches bester finden,^ Alt 

-atm, daß wir den Neichsrath von der Abhängigkeit, -ön dem Äberwtegenven Einfluß der Landtags
Majorität los zu schälen und zu trennen suchen, dadurch loszumachen suchen, daß tofr eben die 
dervertretung in ein Volkshaüs umgestalten. . .

Der gegenwärtige Reicherath in seiner Zusammensetzung durch die Entsendung der Reichs-. 
räihsabgeordNeten aus dem ^.uzooße der Landtage ist der getreiie "Spiegel der Landtags Majoritäten, 
«r ist weiter nichts, als ein CsnglvmeM von Landtags Dchutätionen. Ällerdings ist es richtig, d'äß 

die Reichsraths»Abgeordneten von den Landtagen keine Instruktionen, keine Mandate zu empfangen 
haben.

Das ist recht schön in der Theorie, in der Praxis siecht es aber ganz anders aus. Sie sehen 
ja, daß es von der Landtagsmajorilät abhängt, ob der Neichsrath als solcher anerkannt wird, nb daher 
die Abgeordneten im Reichsraihe ihre Sitze einnehmen, um nach den Beschlüssen der Lanvtagsmajorität 
abzustimmen oder nicht. Es ist also der Bestand des Reichsräthes fortwährend durch diese Landtags
majoritäten in Frage gestellt; es hängt von ihnen ob, ob er beschlußfähig sei oder nicht ; es ist eiti 
Neichsrath von Landtags-Gnaden.

Es wurde neulich aus ein Beispiel hingewiefeü und die Behauptung aufgestellt, es sei eben 

nicht richtig, was ich j tzt zur Begründung meiner Meinung anführe; aber gerade jenes Beispiel be
weist das Gegentheil; denn so viel mir erinnerlich ist, hat es in der Frage über das Volksschulgesetz 
eben nur von ein Paar Abgeordneten mehr öder weniger abgehangen, ob der Neichsrath beschlußfähig 
sei oder nicht und wenn nicht eben gerade noch einige nicht deutsche Abgeordnete im Neichsrath Stand 
gehalten hätten, so wäre es mit der Beschlußfähigkeit übel bestellt gewesen. Es ist begreiflich, daß 

unter solchen Umständen die Verfassung nicht Bestand haben kann, wenn sie, wie gesagt, immer 
und ewig in Frage gestellt wird.

Es ist eine kontinuirliche Erscheinung, daß Gesetze, welche der Neichsrath beschließt, sobald 
die Landtage wieder zusammentreten, wieder in Diskussion gezogen — und förmlich in Frage 
gestellt werden. So ost es nach der bestehenden Gesetzgebung darauf ankommt, ob ein Landtag eiti 
Neichsgesetz ai szusühren habe oder nicht, so steht es im Belieben dieser Landtage, über das Neichsge- 
setz zur Tagesordnung überzugehen.

Ich frage, ist es möglich zu regieren, wenn solche 17 Landtags-Sonverainitälen neben der 
Einheit des Staates bestehen? Es ist wahrlich eine Unmöglichkeit!

Man ist in den Concessionen an die Autonomie der verschiedenen Königreiche und Lander 
bis zur äußersten Grenze gegangen. Man hat diese Concessionen eben den Bestrebungen insbesondere 
der slavischen Partei zu verdanken und wir können meine Herren, keinen Schritt weiter mehr gehen 
ohne geradezu den Föderalismus als Prinzip in unsere Verfassung ausgenommen zu haben. Das 
wurde ichon wiederholt sowohl von einsichtsvollen Staatsmännern als von Negierungsorganen erklärt. 

Das ist die Erklärung, warum ein Ausgleich tuf dem Bodeuder Versasiuiig mit Böhmen und Polen'gar 
nicht möglich, ja an denselben gar iricht zu denken ist.
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linier solchen Verhältnissen, wie gesagt, müssen wir aus ein Nettungsmitel bedacht sein, und 
dieses Nettungsmittel könnte darin gelegen sei, dass man daS unnatürliche Verhältniß aufgebe, nach 
welchem das Volk seine Vertreter nicht unmittelbar in den Neichsrath wählt, sondern durch das Medium 
der Landtage.

Wir werden dann ein vom Volk gewähltes Parlament haben, und den wiederspänstigen Land
tagen mit ganz andern und energischen Kräften entgegentreten können. Es werden nicht mehr die 
Lanotagssouverainitäten im Neichsrath regieren, es wird das Volk y Landtagen gegenüber seinen 
Ausspruch thun und dieser Ausspruch wird eine Kraft haben, die gegenwärtig nicht geahnt wird.

Eine politische Nothwendigkeit der Umgestaltung deS gegenwärtig bestehenden Abgeordneten
hauses liegt in den Giünden, die ich bisher entwickelt habe, sie liegt aber auch in der Machtstellung 
des Reiches, sei es dem Auslande gegenüber, sei es gegenüber Ungarn, Es ist sehr begreiflich, daß 
unser Staat dem Auslande gegenüber, wenn er immerhin eine sehr achtbare Stellung einnimmt, doch 
nicht mehr jene Kraft, jene Energie besitz», welche er damals hatte, als es nur Ein Reich gab, wäh
rend wir jetzt eigentlich zw.i selbstständige Staaten haben die man Cisleithanien und TranSleithanien 
nennt. Löke» Sie die eine Hälfte des Reiches noch mehr auf, verlegen Sie dieselbe in ihre Atome, 
stellen Sie die Unabhängigkeit dieser Ländergruppen völlig her, nun dann meine Herren! werden Sie 
zu antworten wissen, was die Stoßkrast des Reiches gegenüber dem Auslande noch zn bedeuten hat. 

Ungarn gegenüber sind dann die paritätischen Verhältnisse verschwunden; aber es liegt die 
Gefahr auch sehr nahe, daß nicht hüben uud drüben nach verschiedenen Systemen regiert werden könne, 
daß, wenn der Föderalismus hier sein Haupt siegreich erhebt, er es auch in Ungarn thun werde, 
daß auch dort die jetzt bestehenden Verhältnisse neuerdings in Frage gestellt werden — endlose Zer
würfnisse, welche nur mit der Auflösung des Reiches enden könnten!

Aber ich hege die Ueberzeugung, daß diese Gefahr zu beschwören sei und gerade durch das 
Mittel, welches wir in Vorschlag bringen. Durch direkte Wahlen werden Sie ein Parlament gründen, 
das feine Wurzeln im Volke selbst hat, das vom Volke selbst getragen wird. Wenn dieses Volk von, 
dessen gesunden Sinne man es erwarten bars, an der Versüssung festhält, so wird die Verfassung im
mer bestehen und wir werden dieser traurigen Gedanken los werden, daß die Verfassung und deren 
Bestand immerfort, von Jahr zu Jahr in Frage gestellt werde. — Das meine Herren, ist die Be
gründung der politischen Nothwendigkeit jene Maßregel, die in unserem Anträge befürwortet wird.

Wir sagen aber auch ferner, daß die Umgestaltung deS Abgeordnetenhauses im Interesse des 
konstitutionellen und parlamentarischen Prinzipes Überhaupt und bann insbesondere im Interesse 
unserer Verfassung gelegen fei. Ich brauche mich Über diesen Punkt nicht besonders zu ergehen, es 
wirb genügen, wenn ich nur wenige Worte darüber verliere.

Daß das konstitutionelle Prinzip in seiner richtigen Auffassung reiner zur Anschauung und 
zum Durchbruche kommt, wenn das Volk direkt seine Abgeordneten in den Neichsrath entsendet, als 
wenn dieses durch das Medium der Landtage geschieht, das glaube ich, dürste im Prinzipe von Nie- 
manb angezweiselt werden. Es ist ein unnatürliches Verhältniß, daß die Vertreter der wichtigsten Interessen 
des Volkes nicht vom Volke gewählt werden, sondern vom Landtage. Es ist nicht abzusehen, warum bas 
Volk seine Vertreter in den Landtag und nicht auch in den Neichsrath zu entsenden haben sollte.
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Es ist also, tote gesagt, eine Forderung der Gerechtigkeit dem Volke gegenüber, daß wir es 
-demselben vollkommen frei stellen, seine Abgeordneten direkt uiib' unmittelbar in den Neichsrath zu 
entsenden. DaS Parlament roitb aus diese Weise, wie schon bemerkt, tiefere Wurzeln im Volke 
schlagen, die Wechselbeziehungen zwischen den Abgeordneten des Reiches und dem Volke selbst werden 
dasjenige werden, was sie sein sollen. ■— Denn offenbar ist cS sehr zu bedauern, daß solche Wechsel- 
Keziehn^en zwischen den Wählern und den Gewählt n bei dem gegenwärtigen Systeme nicht bestehen 
können, wie sie eben das Mandat, das Wesen eines Mandates voraussetzt. Der Gewählte wird ver
anlaßt werden, seine Thätigkeit im NeichSparlamente von seinen Wählern zu rechtfertigen, er wird 
öfter und häufig mit ihnen in Berührung kommen, er wird ihre Zdeen in sich aumehrnen und wird 
ihre Ideen im Parlamente vertreten. — DaS Alles ist gegenwärtig nicht der Fall.

Daraus erklärt sich auch gewisiermaßen die geringe Theilnahme, welche das Volk dem Ab
geordnetenhause, trotz seiner ausgezeichneten und ersprießlichen Thätigkeit, zuwendet-

Es besteht eben eine Kluft zwischen dem Volke und dem Abgeordnetenhause — eine Kluft, 
die wir auszufüllen bestrebt sein sollen.

Die „Umgestaltung des Abgeordnetenhauses" sage ich, ist auch im „Interesse deS parla
mentarischen Prinzipes gelegen." — Es ist ganz gewiß meine Herren, daß in einem konstitutionellen 
Staate gerade ein Volksparlament diejenige Schöpfung sei, welche gegenüber den Ausschreitungen 
einer Regierungsgewalt, welche die Gesetze nicht achten und über dieselben hinwegschreiten wollte, die 
größte Machte entfalten kann. Eine solche Macht würden Sie vergebens in den Landtagen suchen.

Die Landtage bedeuten einer dem Absolutismus sich zuneigerden Negierung gegenüber nichts; 
sie sind nur in der Negation stark — aber etwas Positives zu schaffen gelänge ihnen nicht, weil 
ihre Wirksamkeit eben durch ihr Verhältniß zu- uud untereinander durch die Leichtigkeit, sie in Wie- 

rspruch unl-r sich zu versitzen, paralisirt wird.
Diese richtige Anschauung hat auch seiner Zeit der absolutistische Staat erkannt, denn er 

war immer bestrebt, ein Volk gegen das andere ins Feld zu führen, die Bestrebungen einer Nation 
durch die entgegengesetzten der anderen zu paralisireu, zu nichte zu machen und zu verhindern- 

Dasselbe kann daun nicht mehr der Fall sein, wenn wir ein Lolkshaus besitzen. 
Sie werden mir meine Herren entgegnen: wir haben aber einen Neichsrath. 
Allein ich beziehe mich aus das früher Gesagte, daß dieser Neichsrath nichts anderes fei, 

als bet Spiegel der Majoritäten der Landtage und Sie selbst, meine Herren — wenn Sie nur mit 
einiger Aufmerksamkeit die Verhandlungen unseres Neichsrathes verfolgt haben — werden zur Ein
sicht gelangt sein, daß sehr oft das Beste, was von irgend einer Parthei, insbefonderS von bet 
deutschen Verfassungsparlhei angestrebt wurde, gerade durch die entgegengesetzten Bestrebungen einer 

anderen Majorität hintangehalten wurde.
Wir hätten in mancher Hinsicht freiere Gesetze bekommen, als diejenigen, welche wir belitzen, 

wenn nicht Polen und Cechen dagegen gewesen wären, wenn man nicht allen NationaUläte i hatte 

Rücksicht tragen muffen.
zwo behaupte ich, es ist im Interesse des parlamentarischen Prinzipes gelegen, ein Volks 

Haus zu schaffen. — Es liegt dieß auch im höchsten Grade im Interesse der Erhaltung und Fortent«
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Wicklung der bestehenden Versaffang. — Daß in dieser Verfassung irgend Etwas gelegen sein muß, 
was deren Bestand und deren Fortbildung nicht zuträglich ist, daS beweisen die Thatsachen, die, wie 

ich bereits erörterte, all und überall zu Tage treten.
Daß diesem Zustande gegenüber, den ich bereit- als eine akute Krankheit, als Krisis bezeich

nen muß, in der Vertassung selbst nicht die Heilkraft, das Mittel, die Krisis zu überwinden, gelegen sei, 
das ist ebenso augenscheinlich, als daß die Krankheit seit Jahren fort und fort wucherte, fort und 

ort sich entwickelte.
Tie Heilmittel, welche die Verfaffung der Negierung an die Hand gab, waren offenbar 

; .!-»- - - ■■ - 3 ■? < - • ■ v - ; P' 1
Unzureichend.

Es nü^en AuSnahmSzustände, es nützen Belagerungszustände nichts, man hat-diese Erfahrung 
so oft gemacht, daß es bedauernswerlb wäre, wenn man zu denselben noch einmal zurück greisen 

wollte.
Das Heilmittel muß anderswo gesucht werden, in der Verfaffung selbst ist es nicht gelegen. 
Der Umstand, daß wir bereits directe Wahlen haben, welche durch ein Nothwahlgesetz ein

geführt würden, bedeutet eben die Unhaltbarkeit des Prinzipes, daß die Wahl der Neichsrathsabge- 

ordneten durch den Landtag erfolgen soll.
Es ist daS ein Nothbehelf, der aber schon in sich den Fingerzeig enthält, wo eigentlich daS 

Heilmittel gesunden werden muffe.
Daß dieser Nothbehelf nicht ausreiche, dafür haben wir hinlängliche Beweise. Es ist nir

gends zur Anwendung gekommen und wird auch nicht zur Anwendung kommen; denn es liegt in der 
Macht der Opposition, —anstatt eS darauf ankommen zu lasse», daß die direkten Wahlen zur Ausführung 
kommen, een Neichsralh allenfalls zu beschicken — gerade in der Macht der dem Neichsraihe feindlichen 
Majorität das zu Nichte zu machen, was die Negierung und die Verfaffungsparihei mit ihm an
strebt. Damit ist bewiesen, daß jenes Nothwahlgesetz die Lücke, welche in der Verfassung gelegen ist, 

nicht ausfüllt.
Es liegt im Jntereffe dieser Verfaffung, die direkte» Wahlen einzusühren, denn nur dann 

wird sie eigentlich zu dem, was die Verfaffung sein soll, zu einer wahren Vertretung der Interessen 

des Volkes werden. Ob sie dieses jetzt schon sei, kann man nicht behaupten.
Es wird allerdings gesagt und auch mit einer gewissen Berechtigung, unsere Verfassung, 

wenigstens unsere revidirte Verfassung zählt noch ganz wenig Jahre ibres Bestehens, kaum zwei 
Jahre und es soll schon wieder an derselben gerüttelt werden; man läßt sie nicht Wurzel faffen, 
nicht in das Volk eindringen, man läßt sie nicht zum Verständnisse desselben gelangen und da be
gehrt man schon wieder eine Abänderung derselben! Wie ich sagte, es h^t diese Anschauung aller
dings einige Berechtigung für sich; allein diese Berechtigung kann ich nur in so lange anerkennen, 
als nicht das Bedürfniß, das allseitig anerkannte Bedürfniß nach einer Abänderung der Verfassung 
nachgewiesen ist. Ich selbst war noch bis vor kurzer Zeit dieser Anschauung, daß die Wahlresorm 
nicht auf die Tagesordnung gesetzt werden sollte; allein eS sind Umstande einaetreteu, welche die 
Nothwendigkeit der Wahlresorm am das Deutlichste darthun, einer Nothwendigkeit, der wir uns nicht 
mehr verschließen können. Wenn wie gesagt die Krisis bereits besteht, so mu ßdiese Krisis nut cen M.tleln, die NNK
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zu Gebots stehen, beseitigt werden, wenn wir nicht wollen, daß der Bau, den wir mühsam aufgesührt 
haben, über Nacht wieder über uns zusammenstürze.

Man sagt: ihr rüttelt an der Verfassung! daS ist nicht richtig, meine Herren! — Wenn 
man an einem Gebäude einen morsch gewordenen Balken herausnimmt, um ihn durch einen neuen 
ZU ersetzen, so wird Niemand behaupten können, daß man die Grundfeste dieses Gebäudes erschüttere, 
daß man daran rüttle.

Im Gegentheile wird man sagen müssen, sie wollen den Bestand deS Gebäudes sichern. 
Die Verfassung ist nirgends als vollkommen hiugestellk; in der Verfassung selbst finden Sie 

ja bie Bestimmung, die eine Abänderung oder Verbesserung derselben in Aussicht nimmt. Zu was 
würde es heißen, daß eine Zweidriltl Majorität die Abänderung der Verfassung beschließen könne 
und daß HKbei zur Richtschnur zu dienen habe, einzig und allein zu prüfen, ob die Nothwendigkeit 
einer Reform der Verfassung gegeben sei oder nicht, ist wohl selbstverständlich. Wenn bie Herrn 
in ihren Schlußfolgerungen dahin gelangen, zu sagen: die Nothwendigkeit ist da, dann sind wir auch 
verpflichtet, an jene Reform zu schreiten, welche als eine Nothwendigkeit sich zeigt. Ist die Noth
wendigkeit nicht da, dann stimme ich denen bei, welche sagen, wir wollen keine Reform. „Nicht, waS 
wünschenswerth, sondern nur, was nothwendig ist, muß den Ausschlag geben!" Auch ich stimme der 
Ansicht vollkommen bei, daß man die Sache nicht hastig überstürze, daß man das Bessere suche und 
daS Gute dabei opfere; allein wenn es augenscheinlich ist, daß das Gute nicht mehr zu erhalten ist, 
dann haben wir vollkommen recht, ja, wir haben sogar die Psticht, zu jenen Reformen zu greifen, 
welche das Gute erhalten und Besseres zu schaffen geeignet sind.

Ich gehe nun auf die weitern Punkte über, die im Anträge enthalten sind und ich will nur 
Eines erwähnen, weil es insbesondere aus unsere Stellung im Reiche sich bezieht.

„Die Verfassung meine Herren! verdankt ihr Entstehen insbesondere der deutschen Parthei." 
Die deutsche Parthei in Oesterreich ist diejenige, die vielleicht einzig und allein noch den Namen 
„Oesterreicher" beanspruchen darf, — einzig diejenige, welche den Bestand des Reiches in ihr Pro« 
gramm aulgenommen hat; denn wir sehen offenbar, daß die Bestrebungen der andern Nationalitäten 
i n Oesterreich ganz auf ttwas Anderes, aus das entgegengesetzte Ziel dürste man sagen, gerich- 
iet sind.

Ich spreche da eine Anklage aus, bie vielleicht schwer wiegt'; allein die Umstände, die zu 
Tage treten, rechtfertigen sie.

Kein Vernünftiger kann bezweifeln, „daß der Föderalismus zur Anflößung des Reiches 
fühlt, daß er — wie von dem trefflichen Neichsrathabgeordnelen Kaisersfeld gesagt wurde — „nicht 
der Anfang vom Ende, sondern das Ende selbst ist."

Nun, meine Herren! wenn wir Deut che uns nicht darum bekümmern, ein Ncttungsmiitel 
zu finden gegen diese Gefahr des Föderalismus, WaS steht uns bevor? — eS stehl uns bevor, daß 
wir nicht nur im Neichsralhe, sondern auch in den Landtagen, wo andere Nationalitäten gemischt 
mit den Deutschen Sitz und Stimme haben, von denselben majorisirt werden.

^Der Föderalismus beöentt für uns den Untergang der Machtstellung des DeutschlhumS 
ci bedeutet die Slavisirung und nebenher die Anflößung des Reiches."
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Ich glaube daher, daß die deulsche Parthei insbesondere ein Interesse hat an der Wahl- 
reshrmdurchführung; daher elklärt es sich auch, daß alle Landtage, wo eine deutsche Majorität gtäif» 

ticherweise vorhanden ist, in diesem Punkte vollkommen übereinstimmen, während gerade allen anderst 
der Föderalismus das erwünschte Ziel ist, daher alle anderen Landtage gegen die direktes 

Wahlen sind.

Diese Thatsachen, meine Herren, sprechen in einer Weise für dasjenige, was wir beantra
gen, für uusrre Bestrebungen, daß es fast überflüssig ist, mit neuen Argumenten inS Feld zu rücken. 

Sie mögen sagen, die Deutschen sind von j.her Doctrinäre gewesen, eines Prinzipes wegen 
opfern sie daS Gute, welches sie besitzen. Allein gesetzt, das wäre richtig, so kann sicherlich dar 
Nämliche nicht unsern Gegnern nachgesagt werden.

Wenn Jemand Über unsere Anschauung Zweifel hegt, so ersuchen wir ihn, in daS Lager 
unserer Gegner hinüöerzublicken und er wird sich überzeugen, daß wir das Richtige anstrebsn.

„Wir wollen bei den direkten Wahlen die geheime Abstimmung."
Dieser unser Antrag rcchifertigt sich einfach dadurch, daß die Erfahrung gezeigt hat, daß 

nür durch die geheime Abstimmung die öffentliche Stimme in unversälschler Weise zu»! Ausdrucke 
gelangt. Ich braucye daher in dieser Rücksicht gar nichts weiter beizufügkn. Aber insbesondere in 

einer Zeit, wo die dem Deutschthume entgegenstrebende Parthei zu den extremsten Mitteln greift — 
wie daS in Böhmen vorgekommen ist, — zu Mitteln, deren sich der ansgebildeste Terrorismus nicht 
zu schämen hat, gerade tu einer solchen Zeil ist die geheime Abstimmung eine Nothwendigkeit.

Wir beantragen die „einstweilige Beibehaltung des GruppsnsystemS und des Systems der 
Wahlmänner bei den Wahlen auf bcm Lande."

Zu diesem Anträge führen uns Rücksichten der „Opportunität." Insbesondere, waS die 
Beibehaltung des Gruppensystems anbelangt, so ist dasielbe von der größten Wichtigkeit in einzelnen 
Ländern, wo das Deutichthum an den Großgrundbesitzern eine feste Stütze ge.unden hat. Auf bei 

änderen Seite kann es sicherlich nicht in unserem Interesse gelegen sein, die Gegner der Verfassung 
die ohnedem zahlreich genug austreten, noch zu vermehren.

Es kann nicht in unserm Interesse gelegen sein, die Großgrundbesitzer in das Lager unserer Feinde 
hinüberzulreiben, um so weniger, als wir wirklich denselben großenlheils zu vielem Danke verpflichtet 
sind, weil sie zumeist für die Verfassung und für die Regierung eingestanden sind.

Die Beibehaltung des Systems der Wahlmänner hat wenigstens in der U bergangsperiode 
— und als Uebergangsperiode ist sie jedenfalls gegenwärtig aufzufassen, — ihre Berichtigung; denn 
Niemand darf verkennen, daß wir, wenn nicht bald, doch mit der Zeit zum System des allgemeinen 
Stimmrechtes übergehen müssen, weil es siegreich in ganz Europa vordringt; daß, sage ich, man 
während der Uebergangsperiode Schritt für Schritt Vorgehen müsse und daß man, wie ich früher sagte, 
da nichts hastig überstürzen und übertreiben darf, wenn wir eben unsern Zweck, der in der Ausrecht
haltung der Verfassung liegt, erreichen wollen. Es sprechen für die Beibehaltung des Gruppensystems, 
und des Systems der Wahlmänner überwiegende Gründe und deßhalb gebe ich dem Redner ganz recht, 
der neulich auf die Verhältniss in Ungarn hingewiesen hat, wo das allgemeine Stimmrecht zu AuS-
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schreitungen führte, die ich nur als bedauerlich erkennen muß. Es kann wirklich nicht in unserm In» 
ter-sse liegen, Äehuliches auch bei uns einzusühren. Wir werden langsam vorgeheu, wir erwarten, 
daß die Bildung deS Volkes iortschreite, daß eben die Verfassung ihr richtiges Verständniß finde und 
daß oie allgemeine und politische Bildung sich ausbreite; denn nur in einem solchen Falle können wir 

mit Beruhigung zu anderweitigen Systemen übergehen.
z. uä nun die „Ausdehnung des activen und passiven Wahlrechtes" anbelangt, so findet die

selbe ihre Rechiferlignng nur in dem großen Zwecke, den man im Äuge hat, in dem Zwecke, da« „Ab
geordnetenhaus in ein wahres Volksparlament" umzugestallen, d. h. eben daß daS Wahlrecht von 
seiner gegenwärtigen Beschränkung aus eine breitere Basis be|tcllt werden müsse, wenn eS dieser großen 
Ausgabe gerecht werden soll.

Die „Verdopplung der Zahl der Abgeordneten ist ebenfalls, man könnte sagen eine nach
weisbare Nothwendigkeit. Die „Vermehrung der Zahl der Abgeordneten" ist schon deßwegen noth
wendig, damit unser Parlament dem ungarischen Parlamente paritätisch gegenüber stehe.

Die Ungarn haben in dieser Hinsicht einen großen Vortheil über uns erzielt. Hinter dem 
ungarischen Parlamente steht das Volk. DaS ungarische Parlament drückt last in doppelter Anzahl 
von Abgeordneten auf die Entscheidung. Wir haben das insbesondere auch in der Delegation gesehen, 
und eS ist wünschenswerlh, daß wenigstens kein nummerisches Uebergewicht bestehe. Sollte ein gei
stiges Uebergewicht aut tiier andern Seile sich siiden, so haben diejenigen dafür zu sorgen, welche 
die Abgeordneten ins Parlament entsenden, aber die numerische Parität die soll gewahrt werden.

Eine Vermehrung der Zahl der Abgeordneten ist deßwegen sehr wünschenswerth, weil e8 
Landtage gibt, die mehr Abgeordnete zählen als unser Reichsrath, z. B. der böhmische Landtag.

Ein weiterer Grund tür die Vermehrung der Zahl der Abgeoidneten liegt in der allbekann
ten Thatsache, daß eine Ueberbürdung mit Geschäften seit Jahren schon statlfinvet und daß viele 
ausgezeichnete Männer sich des Mandates entschlagen, oder dasselbe niederlegen, weil sie einer solchen 
GeschäflSüberbürdung sich nicht gewachsen fühlen und weil ihre häuslichen Verhältnisse es ihnen nicht 
erlaube», daß sie sich jahrelang bloß den Geschäften des ReichsrathS und blos der Politik widmen. 

Eine Verdopplung der Zahl der Abgeordneten wird aber auch dem Hause frische Kräfte 
zusühreit. Es wird ein frischer Hauch durch dasselbe wehen, der nur fruchtbringend und von Nutzen 
fein kann.

Es wird durch die Verdopplung der Zahl dec Abgeordneten eine „große Partheibildung 
im Hause" selbst ermöglicht; — ein Mangel oer schon ost beklagt wurde. Endlich wird auch daS 
nicht mehr zu fürchten fein, was gegenwärtig eingetreten ist, daß, wenn sich auS dem Schooße der 
Majorität des Abgeordnelenhauses ein Ministerium, ein parlamentarisches Mintstertum bildet, tadurch 
so viele ausgezeichnete Kräfte dem Abgeordnetenhause entzogen werden, daß dieser Verlust schwer in 

die Wagschale fallen muß.
Die „Abkürzung der Mandatsdauer" endlich meine Herren, findet auch ihre Rechtfertigung 

in mancherlei Gründen.
Vor Allem wurde bemerkt, daß die Kräfte bei einer solchen Mandatsdauer wie gegenwärtig 

durch volle sechs Jahre nach und nach sich übnützen. ES wurde, und ich glaube mit einiger Berech- 
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-tigung, auch geltend gemacht, daß Abgeordnete, die durch sechs Jahre lang im Parlamente sitzen, viel
leicht nicht mehr jenen Ideen huldigen, welche während dieser Zeit ihren Gang durch die Welt ge
macht haben. Sie vertreten die Ideen, welche damals maßgebend waren, als sie in8 Abgeordneten
haus gewählt wurden und vielleicht nicht mehr jene, welche seit der Zeit in die Wahlkreise einge
drungen sind.

ES isi übrigens ein weiterer Grund, der die Abkürzung der Mandatsdauer besiimmen dürfte, 
jener, daß die häufigere Ausübung des Wahlrechtes von Seite des Volkes ganz gewiß als eine 
werthvolle politische Thätigkeit desselben anzusehen fei.

- Nun habe ich, wie ich glaube, mit diesen Erörterungen unsern Antrag so gut, als ich es im 
Stande zu leisten war, gerechtfertigt

Ich will nur mehr auf eine Einwendung Hinweisen, die im Schooße des Comites vorgebrachk 
wurde und die nach meiner Anschauung keine Rechtfertigung in sich trägt.

Es wurde behauptet, daß durch die directen Wahlen ins Abgeordnetenhaus, durch die 
Schaffung eines Volksparlamentes, die zu Recht bestehende Autonomie der Landtage, wenn ich richtig 
verstand, in Gefahr geralhe.

Das meine Herren, kann nicht der Fall sein, indem die berechtigte Autonomie der Landtage 
auf dem Gesetze beruht, dieses Gesetz zu Recht besteht, und durch den Umstand, daß die direkte» 
Wahlen eingesnhrt werden, kein Gesetz abgeändert wird, als das Wahlgesetz für den Reichs rath. 

Es wurde gesagt, die Landtage werden zu Schattenlandlagen herabsinke» gegenüber der 
Autorität eine Volkspartamentes, welches vom Volke direkt gewählt wird.

Meine Herren, diese Gefahr besteht auch nicht nach meiner Anschauung. Aber ganz eine 
andere Gefahr besteht, „wenn der Föderalismus zum Siege gelangen sollte und daß er zum Siege 
nicht gelange," dafür wollen wir ein Mittel finden durch Einführung der directen Wahlen.

Wenn der Föderalismus siegt, dann ist es allerdings mit dem Abgeordnetenhaus« zu @nbe ; 
dann werden wir in kürzester Frist statt einem Abgeordnetenhause, vier oder sieben Generallandtage 
haben, und wenn wir Generallandtage bekommen, dann ist von den kleinen Landtagen keine Rede mehr. 
— Diese Gefahr, meine Herren besteht, und diese Gefahr ist nach meiner Anschauung eine viel größere 
als jene, auf welche, wie ich gesagt, einer der Herren Oponenten hingewiesen hat.

Zum Schluffe meine Herren läge ich, wenn schon Jemand glaubt und betont, daß die Ver- 
faffung in Gefahr stehe, dann kann die Rettung nur dort gesucht werden, wo die Berfaffung ihre 
Kraft und ihre Stärke finden soll, im Volke selbst.

Ich hoffe und lebe der Ueberzeugung, daß der gesunde Sinn deS Volkes die Verfaffung zu 
erhalten wiffen werde. Wenn es aber dem Volke nicht gelingt, dann meine Herren ist eS an der 
Zeit, »daß wir die Fahne, welche hoch zu halten wir gelobt haben, zufammenrollen und daß wir 

sie als Paladium für die künftige Zeit anfbewahren." (Mehrseitiges Bravo.)
Dr. Jussel: Ich bitte umS Wort. Wahlreform und VerfaffnngSrevision, zwei offene 

Fragen, wie sie jetzt in Oesterreich verbandelt werden, sind nach meiner Anschauung sehr ernster Natur 

und von der höchsten Tragweite.
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Aand ist es außer Zweifel, daß die h. Regierung von den Landlazen ol£ den berechtigten Organen

gesprochen haben. Indessen nur nachreden, waS andere reden, nur stimmen, was bereits andere ge»
stimmt haben, das kann nicht Sache des Landtages sein. Er muß eine eigene Anschauung sich ver
schaffen, eine eigene Ueberzeugung sich gründen und es ist daher auch Pflicht eines 
jeden Abgeordneten, seiner Ueberzeugung Ausdruck zu geben, mag sie nun einen guten oder schlechten 
Anklang finden.

Ich gestehe, daß ich dem Prinzipe nach mit den direkten Wahlen ganz einverstanden wäre 
und ich glaube, es wird auch wenige Leute geben, die sie im Prinzipe, der Idee nach, zurückiveisen 

könnten. Wer immer von Kem Standpunkte des ConstitutionalismuS ausgeht, kann es nicht thun. 
Allein Idee ist eben Idee und keine Wirklichkeit.

Ich will nur darauf Hinweisen, was in Nordamerika, England und anderen Ländern, nament
lich was in Ungarn geschieht, wo direkte Wahlen eingesührt sind. Sind diese Wahlen eiwa der rein» 
Ausdruck des Volkswillens? — Ich möchte sagen: nein! — Wahlschlachten, wie sie in Ungarn vor
kommen, scheinen mir durchaus nicht geeignet zu Mn, als der Ausdruck der Volksstimmung 
zu glänzen.

Wenn wir auf die Ursachen zuriickfehen, die solche Wahlschlachten zu Tage rufen, so 
werden wir uns noch mehr abwenden; denn da sind konstatirte Thatsachen, daß ehrsüchtige Leute 
oder auch Partheiungen Geld spenden, Trinken und Effen zahlen und die Leute dadurch in einen 
erregten Zustand bringen, um so ihre Stimme zu gewinnen.

Ich bin deßwegen im Jahre 1866 für die offenen und gegen die geheimen Wahlen für die 
Landkagswahlen im Lande Vorarlberg ausgetreten. Auch damals hat es sich ergeben, daß ich mit 
einer Seite des Hauses stand, die nicht den gleichen Standpunkt, wie ich eingenommen halte und 
das ist auch heute wieder der Fall; beim ich habe bereits erklärt, daß meinem Anträge eine Slimm^ 
zufällt, die sich ausgesprochen Hal, von einem andern Standpunkte aus auf den gleichen Schluß mit 
dem meinigen zu kommen.

Als ich im Jahre 1866 gegen die geheime Abstimmung und für die offene Wahl gesprochen 
habe, wurde ich als Idealist verschrien. Ich gebe es zu, ich habe der Idee sehr dabei gehuldigt!; 
allein wenn ich auch dort der Idee mehr gehuldigt habe, habe ich auch dort die wirklichen Verhält- 
tiifie nicht ganz ausser Auge gelassen

Ich bin schon vermöge meines Vorlebens und meines bisherigen Berufes dahingelangt, in 
iaS- Leben des Volkes hineinzusehen und berücksichtige daher die Verhältnisse.
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Wenn ich aber damals bei der Landtagssession 1866 bei der Idee stehen geblieben bin und 
die reellen Verhältnisse nicht so sehr berücksichtigt habe, so war einfach der Grund der, weil die Fol
gen höchstens die sein konnten, daß durch Fehler die Leute zur Kenntniß und dadurch zur Besierung 
kommen, durch Erfahrung gewitziget, vorsichtiger wählen lernen würden.

Heute nun huldige ich nicht mehr dem Prinzipe; heute trage ich den wirklich existirenden 
Verhältnissen vollständige Rechnung. Der Grund liegt darin, weil diesmal weit höhere Interessen, 
Interessen des ganzen Reiches auf dem Spiele stehen, Interessen, bei denen keine Besserung sondern 

die gänzliche Auflösung, der Zerfall des Reiches das Ende wäre.
„Ich bin nicht für die direkten Wahlen."
Seil 1848 hat man in Oesterreich Provisorien eines nach dem andern geschaffen; proviso

rische Gesetze sind eine Menge erschienen, und die allgemeine öffentliche Stimme, also die Volksstimme, 
hat auch fort und fort und immer mehr steigend erklärt:

„wenn es doch einmal mit den Provisorien ein Ende hätte! wenn ein stabiles 

„bleibendes Verhältniß geschaffen würde!

An diese Provisorien haben sich Experimente angeschlossen. Es braucht der Erörterung nicht, 
daß es in Oesterreich seit 1848 an Experimenten nicht gefehlt hat; leider — in einem Zeitraum von 
90 Jahren, waltete das von einem Ast auf den andern springen, das Hin und Zurück, das Auf- und 
Abwärts vor. Wohin hat es geführt? Es hat eben die Staatsbürger mißtrauisch gemacht, es hat 
die Staatsbürger wankelmüthig gemacht und darin liegt der Krebsschaden, warum heute die Wahlre
form u. die Verfassungsrevision zu Tagesfragen geworden sind. Es hatte sich auch damals die öffent
liche Meinung mehr und mehr — allgemein dahin ausgesprochen, „es möchte endlich mit den Experi
menten ein Ende haben", und eS wurde endlich geradezu erklärt: Oesterreich verträgt keine weiteren 
Experimente, wenn nochmals ein Experiment kommt, so ist eS um dasselbe geschehen. Daher wurde 
denn auch laut von den gesetzgebenden Factoren im Jahre 1867 verkündet, daß es mit den Provisorien 
mit den Experimenten zu Ende sei.

Es wurden die Staatsgrundgesetze vom 2l. Dezember 1867 als die Grundlage für den künf
tigen Bestand des österreichischen Staaies proklamirt. Diese Verfassung gibt dem Volke im reichlichen 
Maße sein Recht. Das Steuer- und Rekrutenbewilligungsrecht und die Theilname an aller Gesetzge
bung ist dasjenige, was dem Volke als Recht darin beschieden ist. Aber auch der Staatsbürger, der 
Einzelne ftndel darin dasjenige, was er mit Fug und Recht ansprechen kann. Das Menschenrecht und 
die Menschenwürde ist allenthalben im Staatsgrundgesetze gewahrt. Es sind auch die Nationalitäts
Rechte gewahrt und bestens darin vertreten.

Oesterreich hat endlich in den Staatsgrundgesetzen vom Jahre 1867 den lange festgehaltenen 
entzweienden, zersetzenden politischen Grundsatz, das dlvide et impera! gestürzt und hat dafür den 
Grundsatz der Gleichberechtigung untergestellt. Die Völker Oesterreichs im Ganzen sowie im Einzelnen sind 
vollständig sich gleichgestellt. Es gibt jetzt in Oesterreich für den, der auf dem Standpunkt der Ver
fassung steht, keine Deutschen, keine Italiener, keine Tiroler, keine Cchechen, keine Slovenen, keine 
Polen mehr! es gibt c-^en nur ebenbürtige Brüder, es grdt nur österreichische Staatsbürger mehr.
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Daraus kann entnommen werden, daß utiä denn doch die Versassung^Alles dasjenige bietet. 
Alles das gewährt, was immer nur der Mensch nach Billigkeit und Gerechtigkeit verlangen kann. 
Deßhalb hat denn auch der hohe Landtag iin vorigen Jahr Den aufrichtigen Dank Seiner Majestät 
für die Verfassung gezollt und der Landtag hat auch unter dem Ausdrucke der Anerkennung das hohe 
Ministerium ersucht, kräftig, gewissenhaft für die Ausrechlhaltung und Durchführung der Verfaffung 
zu wirken. Und nun soll das Alles anders geworden sein seit gestern? — Ja — unsere Erziehung 
seit 20 Jahren: das ständige Mißtrauen, der Wankelmuth ist wieder vorgetreten, den wir leider kaum 
ein Jahr lang abgelegt hatten und zwar im Vertrauen auf die Staatsgrundgesetze. Und ist etwa 
Ursache dazu da? Hat nicht das jetzige Ministerium mit aller Gewissenhaftigkeit und Gerechtigkeit 
die Verfassung auszusühren gesucht? Können wir etwa mit den Leistungen des Reichsralhes nicht zu
frieden sein? Liegt es etwa in der Verfassung, daß es Unzufriedene gibt? Die Cchechen, die Polen, 
Slovenen und Tiroler hat nicht die Verfasiung vom Jahre 1867 geschaffen meine Herren! sie haben 
schon vor der Verfaßung anno 1867 bestanden, waren auch schon damals nicht zufrieden, und wenn 
sie jetzt sich nicht bequemen zu dieser Verfaffung zu stehen, so ist eben nicht die Verfasiung daran die 
Schuld, die alles da- bietet, waS man nach Recht und Billigkeit verlangen kann. Es liegen ganz 
andere Ursachen dahinter und Ursachen, die mich eben hauptsächlich bestimmen, dagegen zu stimmen, 
daß an der Verfassung gerüttelt, daß die direkten Wahlen eingeführt werden. — Wer es ehrlich mit 
dem Staat meint und nicht mehr in Anspruch nimmt, als was man vom Staate mit Rech! verlangen 
kann, der muß sich zufrieden stellen mit der jetzigen Verfaffung. Wer aber mehr verlang!, der hat 
Hinterhalte, die freilich für den Bestand des Reiches äußerst gefährlich sind.

Ich bedauere es aber sagen zu müssen, daß, wie ich die Sache anschaue, nicht diese Unzu
friedenen zunächst der Ruin, ich will nicht sagen der Ruin aber doch die Ursache an dem jetzigen 
Treiben und Thun auf Veränderung der Verfaffung sind. Ich möchte da ein Sprichwort anwenden und 
sagen: „Goll schütze die Verfaffung vor ihren eigenen Freunden mehr als vor ihren Feinden!" Denn die 
Zerfahrenheit der Freunde, derjenigen, welche im Jahre 1867 sich zusammengethan haben, an der 
Verfasiung festzuhalten, sie zu schützen, diese zerfahrenen Freunde sangen an zu rütteln; leider ahmen 
sie das Beispiel der Gegner nicht nach; dieie sind einig; aber die liberale Partei zeigt sich uneinig u. macht 
eben dadurch der Verfassung Eintrag, verdächtiget damit selbst die Verfaffung. — Um ein Gleichniß 
zu gebrauchen, stelle ich mir vor, als ob im Jahre 1867 in den wohlgeackerten Boden Oesterreichs 
fruchtbares Saatkorn gelegt worden, aus daß es dort Wurzel fasse und keime. Es hatte angefangen 
Wurzel zu fassen und zu keimen; der Keim schaute noch nicht über den Boden heraus und schon wird 
leichtsinnig der Boden um den Keim herum geöffnet, damit ihn der Sonnenglanz der direkten Wahlen 
bescheine. Was ist die Folge davon? Die zarten Keime verbrennen an dem Sonnenlichte und um 
so leichter wird es den Gewittern, die von Polen und Böhmen und anderswoher ausbrechen, der 
Verfaffung zu Leibe zu gehen, ihr den Garaus zu machen. Ich glaube, der hohe Reichscath bat die 
Tendenzen der Polen gerade nur dadurch znrückzuweisen vermocht, daß er fest an der Verfaffung Hal» 
ten zu müssen erklärt hat. Damit allein ist er in die Lag« gekommen, die Resolution znrückzuweisen. Und 
nun, wenn die Freunde der Verfaffung kommen und sagen: die Verfaffung genügt so nicht mehr, wir 
müßen verbessern daran, so heißt das wohl ein Loch in die Verfaffung machen; dann werden aber die
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andern mit um so mehr Berechtigung kommen und sagen: auch wir wollen daran verbessern und 
rütteln und so kann uns das nicht verweigert werden, waS wir verlangen. Was aber verlangt wird, 
ist im Grunde offenbar u. entschieden der Föderalismus, den auch diejenigen, welche den gegentheiligen 
Antrag stellen, als das Verderben, den Zerfall und Ruin von Oesterreich anerkennen.

Man sagt wohl, die Verfassung ist unvollkommen. Ja meine Herrn! da mögen Sie Ver- 
fastungen bringen, so viel sie wollen, Menschenwerk bleibt immer unvollkommen.

Uebrigeus unsere junge Verfaffung will man nicht einmal wachsen und gedeihen lasten. — 
Bevor man weiß, ob sie etwas werde, bevor man sie großzieht, bevor mau ihre Früchte abwarlet, 
will man sie schon zerknicken. Das ist jedenfalls widernalürlich u. zu früh. Will man eS aber auch darauf 
ankommen lasten, es möge geschehen was da wolle und wenn auch noch so gescheide Leute durch die 
direkten Wahlen in den Reichsralh kommen, so werden sie nie und nimmer im Stande sein, für das 
polyglotte Oesterreich eine Verfassung zu schaffen, die Alle besriedigen würde. Sie könnte es um so 
weniger vermögen, als sie die gegenwärtige Versassung in dem Maß der Wahrheit, Aufrichtigkeit und 
Gerechtigkeit nimmer zu überbiethen im Stande sein kann.

Soll es möglich sein, für Oesterreich eine Verfassung zu schaffen, die alle befriedigt, dann 
müsten wir eben bei dem Prinzipe der Gerechtigkeit, wie die jetzige Verfassung es biethet, die nur 
Oesterreicher, die keine Nationalitäten, die nur ebenbürtige Brüder kennt, dann muffen wir, sage ich, be^ 

dem Wese» der jetzigen Verfastung stehen bleiben.
Das jetzige Vorgehen der Wahlresorm. Freunde scheint mir nur dazu angethan, den Beweis 

zu liefern, daß in Oesterreich keine Verfastung, keine konstitutionelle Regierung mehr möglich ist, son
dern daß entweder der Zerfall bevorsteht, oder die Mahnung an die Krone herantritt, den Verfall 
durch die Wiedereinführung des Absolutismus zu verhindern.

Vorarlberg ist allezeit, auch in schweren und trüben Zeiten treu zu Oesterreich gestanden und 
jetzt, wo Oesterreich die Fahnen der Gerechtigkeit so hoch hällt, wird es gewiß um so mehr daran fest
halten.

Ich habe Ihnen aufrichtig meine Meinung auseinandergesetzt; mag diese Meinung gegründet 
oder nicht gegründet sein, mag sie der jetzigen Zeirströmung noch so sehr widerstreben, bleibt sie doch 
meine aufrichtige Meinung, eine Meinung, die ich bisher durch alles, was dagegen angebracht worden 
ist, nicht erschüttert erachte. Deßwegen verharre ich bei meinem Anträge und werde auch mit vollster 

Ueberzeugung dafür stimmen.
Feuerstein: Wenn ich in der gegenwärtigen Debatte das Wort ergreife, so geschieht es 

keineswegs deßwegen, weil ich die Einbildung hege, in politischen Dingen ein entscheidendes Wort 
mitsprechen zu können, sondern ich erachte mich dazu verpflichtet, um für das Recht des Volkes zu sprechen. 

Das Volk wurde bisher in Verfastungsangelegenheiten noch nie befragt, sondern dieselben 

wurden ihm allergnädigst verliehen.
Heule tritt die Frage, die eine Grundfrage ist, und die über ein großes constitutionelles Ty.

stem entscheidet, nämlich die Frage des Wahlrechtes an uns heran.
Ich hoffe, daß das Comite die Wichtigkeit dieser Frage einsehen werde und daß es wenig-
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stenS diejenigen Rechte, die dem Volke so zu tagen als Naturrechte gebühren, wahren werde. Allein 
dieses scheint mir nicht der Fall zu sein.

Zuerst beginnt das Comite damit, das alte Gruppensystem festzuhalten, das Wahlrecht der 
Städter und der Landbevölkerung in zwei Theile zu theilen, was wahrlich nicht zu Gunsten der Land« 
bevölkerung ausfallen wird.

Zweitens räumt allerdings das Comite demjenigen Theile der Bevölkerung, bereits der Hälfte 
der Bevölkerung, die bisher so schmälich um das Wahlrecht verkürzt wurde, diesem Theile räumt eS 
allerdings das Wahlrecht ein; aber es geht mit diesem Wahlrechte gleich Anfangs ganz wunderlich um, näm
lich die Stadtbevölkerung, die Städte, die finden Gnade vor dem Comite. Diesen wird das direkte 
allgemeine Wahlrecht gewährt, der Landbevölkerung aber nicht, denn da heißt eS am Schluffe des 
Comite-Berichtes: die Landbevölkerung übt das Wahlrecht durch Wahlmänner aus. DaS ist nach 
meiner Ansicht nicht der Grundsatz der Gleichberechtigung. Da heißt es: Bauer das ist ganz etwas An
deres, wie das Sprichwort sagt. Da gelten nicht die gleichen Grundsätze Der Landbevölkerung wird 
ein Curator gesetzt — nur durch ihre Curotoren, die Wahlmänner, kann sie ihr Wahlrecht ausüben. 

Ich bitte Sie, meine Herrn, diesen Grundsätzen nicht zuzastimmeu, sondern, wenn Sie einmal 
im Namen des Volkes sprechen, wenn Sie seine Wünsche zur Geltung bringen wollen, dann stimmen 
Sie für die Grundsätze der Billigkeit und der Gleichberechtigung und gegen die Anträge des Comites. 
Ich fordere Sie auf, namentlich nicht dem beantragten Absätze des Comites zuzustimmen, wo es heißt: 
„die Landbevölkerung übt das Wahlrecht durch Wahlmänner aus."

Hirs chbüh l: Ich stimme ganz de nGcundsätzen meines verehrt. Freundes u. Vorredners Feuer
stein bei u. bedaure sehr, daß die Städte, die nur 20.000 Einwohner haben, die Hälfte der Reichsrathsab
geordneten wählen können, wogegen die übrigen Landbewohner von Vorarlberg, vielleicht 80,000 an 
der Zahl nur so viel Reichsrathsabgeordnete zu wählen hätten, als 20,000 und erlaube mir den 
Antrag zu stellen: das hohe Haus wolle beschließen, daß vie Landgemeinden ’/« und die Städte '/. 
der Reichsrathsabgeordneten zu wählen haben.

Landeshauptmann: Ich bitte diesen Antrag bei der Spezialdebatte zu stellen. 
Gsteu: Ich bitte ums Wort.
Wenn ich das Wort ergreife, so geschieht es auch nicht, weil ich mir heute anmaße, über 

Politik sprechen zu wollen. Ich will Klos meine Ansicht, die Ansicht eines schlichten Bauers in dieser 
Frage der h. Versammlung »erlegen.

Ich huldige dem Grundsätze: „gleiches Recht für Alle;" darum kann ich auch für die Anträge 
des Comites stimmen, daß nämlich die Wahlen auf das Volk doch mehr ausgedehnt werden, und 
wenn sie auch noch für jetzt in einzelnen Punkten etwas beschränkt werden müßen.

Was bezüglich der allgemeinen Verhältnisse zu sagen ist, da meine ich, muß doch etwas feh
len in Oesterreich. Wir haben ja eine Verfassung, um die wir von vielen Ländern beneidet werden. 
Es wird die Gewisseussreiheil persönliche Freiheit, es wird das Vereinsrecht garantirt, es werden Be
stimmungen über Gerichte festgestellt, so, daß bald über alle wichtigen Slraffälle durch Geschworne 
Recht gesprochen wird — in Preßsachen besteht das Geschworuengericht schon; überhaupt sind in dieser Ver
fassung solche liberale freiheitliche Grundsätze hingelegt, daß man glauben sollte, man könnte nicht 
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mehr weiter gehen und doch heißt es überall: unzufrieden. Man will es anders. Wo steckt daS 
Uebel? Nach meiner Ansicht hat man eben da bei der Neviston der Verfassung den Fehler gemacht, 
daß man den Landtagen zu viel Neät eingeräunit hat. Da steckt daS Uebel; durch das stnd die 
Landtage etwas frecher geworden und maßen sich daS Recht an, über das Ganze zu urtheilen und 
über das Ganze befehlen zu wollen. Darinn, glaube ich, steckt der Hauptfehler.

Nun, wie könnte man diesem Uebel abhelfen? Da glaube ich, daß eben das Mittel, welches 
von uns vorgeschlagen wird — die direkten Wahlen — könnten allenfalls etwas beitragen, nämlich 
die direkten Wahlen in den Neichsralh vom Volke aus.

Bei den jetzigen Verhälmisien in den Landtagen kommen vielfach Kräfte, die für die Verfas- 
fung gestimmt wären, nicht zum Ausdrucke im Neichsrathe. Es werden die Abgeordneten vom Land
tage gewählt und da bestimmt die Majorität. Wir haben da den Landtag in Tirol. Der läßt eine 
starke liberale Minorität nicht in den Neichsralh kommen. Wir haben den Landtag in Krain, da ge
schieht eben dasselbe, in Mähren geschieht eben dasselbe und so noch an manchen andern Orten.

Wenn wir nun unmittelbar die direkten Wahlen beantragen, so glaube ich, könnten doch von 
diesen Ländern einzelne liberale Abgeordnete in den Neichsralh kommen und könnte dadurch die Ver
fassung gestärkt werden. Alle die Gegner der Verfaffung, sowol die Palea die Italiener, Tschechen u. wie die 
Nationalitäten alle heißen, haben jede ihre eigenen weitauseinander gehenden verschiedenen Interessen ver
möge welcher sie die Verfassung bekämpfen; nur in Einem sind sie sich gleich: im Hasse gegen die 
Deutschen, da treffen alle zusammen.

Woher rührt dieser Haß? Hauptsächlich daher, weil sie sehen, daß wir Deutsche an Bil
dung ihnen überlegen, und weil sie in dieser Beziehung uns nicht gewachsen sind.

Darinn trifft der Haß gegen die Deutschen bei allen Nationen zusammen. Ich glaube dadurch, 
daß wir alle deutschen Kräfte in allen Kronländern zusammenfinden und in den Reichsrath zu bringen 
suchen, dadurch werden wir die Verfassung stärken, weil ja die Deutschen in Oesterreich besonders für 
die Verfassung einstehen. Wenn je etwas Oesterreich mit und durch die Verfassung noch zu erhalten 
im Stande ist, so ist es deutsche Bildung, deutsche Kraft und deutsche Zähigkeit; sonst werden alle 
Elemente darauf hinauslaufen, das Ganze auscinanderzureissen.

Ich glaube, durch die direkten Wahlen wird hauptsächlich das liberale und deutsche Element 
auS den Städten aller Kronländer in den Neichsralh kommen, (Ruf: das Gegentheil) und das darum, 
weil gewöhnlich das liberale und deutsche Element meistens in den Städten vorherrschend ist. Wenn 
da gewissermaßen die Gruppen beibehalten werden, so wird dadurch dem deutschen Element, das 
vorherrschend in Städten und größer» Orten ist, die Gelegenheit gegeben, eine große Zahl von der 
Verfassung treuen Abgeordneten in den Reichsrath zu bringen.

Was bezüglich der Vertretung von den Landgemeinden gesagt wordm ist, dem stimme ich 
auch bei, daß es besser wäre, wenn man direkt wäblen könnte, wenn aber auch nur das Volk hiezu 
gebildet wäre. — Bis aber das geschieht, glaube ich, ist es besser, wenn wir Schritt für Schritt 
vorwärts gehen. Ich glaube, solche Beispiele haben wir von besser geschulten Lä-.dern. Die fi.nb in 
der freiheitlichen Verfassung Schritt für Schritt vorwärts gegangen und haben sich nicht der Gefahr 
ausgesetzt, durch zu schnelles Vorwärtsgehen Schaden zu leihen.
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Wenn wir die Bildung berücksichtigen, die wir in den meisten Landbezirken vorfinden, waS 
kommt da heraus? Sie sind noch nicht so weit, selbst richtig zu urtheilen. Sie werden den Spielball 
bald dieser bald jener Partei abgeben. Weniger geschieht das bei den Wahlmännern; und daS sehe 
ich auch als praktischerLandmann ein, wenn ich auch die Idee — allgemeine direkte Wahlen — schon un
richtig finde, daß ich mich demungeachtet an das Praktische halten muß, welches ich für jetzt für das 
Bessere erachte.

Was bezüglich der Zahl der Abgeordneten gesagt worden ist, kommt ein unbilliges Verhältniß 

heraus. Wenn man daS Gruppensystem in Vorarlberg beibehält und die Zahl der Abgeordneten ver
doppeln würde, so würde mein Antrag dahin gehen, daß man die Zahl der Abgeo^-cren nur um 
ein Drittel vermehren sollte; dann kommen auf die Städte ein Drittel u. auf die Landgemeinden zwei Drittel 
Es wäre damit ein annäherndes gleiches Verhältniß hergestellt u. ich würde diesen Amrag für angezeigt finden. 

Meine Herren! Ich möchte Sie nochmals ersuchen, den Anträgen des Comites beizustimmen. 
Wenn, wie gesagt, Oesterreich, dem ich noch eine Zukunft wünsche, noch etwas retten kann, 

so ist es deutsche Bildung, deutsche Kraft und deutsche Zähigkeit und ich glaube, daß eben das Mittel, 
das wir vorgeschlagen haben, das deutsche Element im Neichsrathe verstärken werde und ich glaube, 
daß die Anträge, wie sie das Comite vorgelegt hat, nach meiner Ansicht dem praktischen Sinne, den 
gegenwärtigen Verhältnissen am besten entsprechen. Statt der Verdoppelung der Reichsrachsabgeord- 

«eten, dieselben um ein Drittel zu vermehren, würde ich beantragen, anzunehmen.
Dr. Jussel: Ich muß nur nochEines bemerken. Es ist hervorgehoben worden, daß unsere 

Verfassung krank sei. Ich habe an der Verfassung noch keine Krankheit entdeckt; denn das, daß sie 
nicht alle befriediget, kann ich nicht als eine Krankheit der Verfassung ansehen. Man kann in den 
Text der Verfassung nicht Alles das hineinlegen, was eines Jeden Wünsche erschöpft; es käme daS der 
Unmöglichkeit gleich; das Fehlerhafte liegt an den Menschen, für die die Verfassung gegeben ist, aber 

nicht in der Verfassung selbst.
Wenn dann von den Landtags-Souverainitäten so viel Aufhebens gemacht wird, so sage 

ich, daß die Verfassung eben noch nicht ausgenützt worden ist. Sie hat ja auch die direkten Wahlen 
eingesührt; allein die direkten Wahlen, welche in der Verfassung vorgesehen, sind von der hoh, Ne
gierung noch nie in Anwendung gebracht worden. Warum versucht man denn dieses Mittel nicht, 
um den Landtags-Souverainiläten zu begegnen. — Wenn man dann sagt: mau müße jetzt an der 
Verfassung ausbessern, und erklärt, daß man der Idee des Constitutionalismus vollkommen Ausdruck 
geben müße, daß man, um den wahren Volkswilleu anfkommen zu lassen, auf das Prinzip der direk
ten Wahlen eingehen müße und wenn das Alles so richtig wäre, daun sage ich auch, daß man nicht 
beim Halben stehen bleiben könne, daß man die Medizin dem Kranken nicht zur Hälfte vorenthalten 
solle, sondern daß das Prinzip, wenn es gut ist, ganz zur Durchführung kommen solle, also das 

Gruppen- und Wahkmänner System zu entfallen hätte.
O. L. G. N. Hämmerle: Ich will nur noch Weniges nachtragen, über das, was Herr 

Feuerstein erklärt hat.
Ich gestehe, daß ich im Prinzipe vollkommen dieselben Anschauungen theilen würde, welche 

Herr Feuerstein zum Ausdruck gebracht hat, und welchen, wie es scheint, auch Hr. Jussel zustimmen
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will; allein damit bin ich nicht einverstanden, daß man dem Kranken eine zu starke Medizin beibringe, 
die er vielleicht gegenwärtig nicht vertragen würde. Ich meine eben meine Herrn, daß wir den Zweck 
im Auge behalten müßen und wie Hr. Gsteu ganz richtig bemerkt hat, müßen wir auch die Mittel, 
welche wir anwenden, um zum Zwecke zu gelangen, uns genauer besehen. Wenn diese Mittel, ge
rade anstatt zum Zwecke, zu etwa« ganz Anderem führen würden, zum Entgegengesetzten, dann werden 
wir sie sicherlich nicht anwenden. Das glaube ich, hat Hr. Gsteu ganz richtig hervorgehoben und eS 
freut mich, daß gerade ein Abgeordneter der Landgemeinden dasjenige hervorgehoben hat, was sonst 
ich hätte Vorbringen müßen. .

Landeshauptmann: Da ich bemerke, daß Niemand mehr in der Generaldebatte das 
Wort zu ergreifen verlangt, erkläre ich dieselbe für geschloffen und ertheile dem Herrr Berichterstatter 
das Wort.

Dr. Fetz: Sie kennen meine Herren die Anträge, welche die Majorität des Comites ein
gebracht hat.

Ich mache Sie vor Allem darauf aufmerksam, daß diese Anträge nicht einen Gesetzentwurf 
enthalten; diese Anträge enthalten nur ein Gutachten. DaS scheint mir, müßen Sie meine Herren 
bei der Abstimmung über die Anträge vor Allem sich klar halten.

Die Frage der direkten Reichsrathswahlen — es ist dieß schon vorhin gesagt worden — ist in 
den Ländern dießseits der Leitha seit einem Jahre beiläufig auf die Tagesordnung gesetzt. Seit Mo
naten wurde in den öffentlichen Blättern viel darüber geschrieben, und seit Wochen in den verschiedenen 
Landes - Vertretungen über diese Frage verhandelt. Nicht blos in den Landesvertretungen 
übrigens, auch in den Volksversammlungen sind die direkten NeichSrathswahlen fast der ständige Ge
genstand der Verhandlung gewesen. ES ist nun allerdings schwer, nachvem von Männern, die durch 
Erfahrung, durch ihre Stellung und Beredsamkeit ausgezeichnet sind, so viel über dieses The n a ge
sprochen worden ist, noch etwas zu sagen. Ich für meine Person werde, wie ich glaube, mich in 
Excursionen aus das politische Gebieth nicht verlieren müssen. Ich werde mich nur bemühen, in ein
facher, klarer und nüchterner Weise auseinander zu setzen, warum ich glaube, daß der h. Landtag 
sich für das System der direkten Wahlen in das Abgeordnetenhaus des Neichsrathes aussprechen soll. 

Es scheint mir, daß, wenn wir uns die Frage stellen, ob wir uns für dieses System erklären 
sollen, daß wir, sage ich, dann vor Allem darüber klar sein müssen, ob dadurch für das Land irgend 
ein politisches Recht verloren gehe. Es ist vorhin auf die Autonomie der Lander hingewiesen und 
gesagt worden, daß die Autonomie der Länder durch die direkten Reichsrathswahlen nicht leide.

Das ist auch meine Ansicht. An u. für sich muß es ganz gleichgillig sein, ob nach den bisher 
bestehenden Gesetzen der Landtag eine bestimmte Anzahl von Abgeordneten aus seiner Mitte in das 
Abgeordnetenhaus des Neichsrathes entsende, oder ob diese oder eine andere Anzahl von Abgeord
neten aus der sogenannten direkten Wahl der Bevölkerung hervorgehe, wenn nämlich in dem einen 
und in dem anderen Fall bezüglich des Wirkungskreises des Neichsrathes und bezüglich des Wir
kungskreises der Landtage gleiche gesetzliche Bestimmungen bestehen. Es ist das um so mehr der Fall, 
wenn, wie thatsächlich die gesetzliche Vorschrift existirl, die Abgeordneten in den Neichsrath auch von 
den Landtagen eine Jnstrukton bezüglich ihres Verhallens im Reichsrathe, einen imperativen Auftrag, 
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wie sie stimmen sollen, nicht entgegen nehmen können und auch nicht daran gebunden wären, wenn 
ihnen ein solcher ertheilt würde.

Der Reichsrath hat seinen bestimmten Wirkungskreis nach der Verfassung, die Landtage 
haben ihre bestimmten Wirkungskreise nach der Verfassung, rücksichtlich nach den Landesordnungen. 
Es würde dies auch bei den direkten Wahlen ganz gleich bleiben und in soferne sich Jemand in 

dieser Richtung einer Besorgniß hingeben würde, so wäre diese nach meiner innersten Ueberzeugung 
unbegründet, falls diese Besorgniß nich- mit einem gewissen Rückhalte verbunden sein sollte. Ein sol
cher Rückhalt scheint mir bei einzelnen Landtagen allerdings bestanden zu haben und noch zu bestehen. 
Es handelt sich nämlich dort nicht darum, daß die Landtage diejenige Autonomie bewahren, die 
sie gegenwärtig verfassungsmäßig besitzen; man glaubt dort, daß für die Landtage bei dem Fortbe
stände der gegenwärtigen Verfassung und namentlich bei dem Fortbestände der in der Verfassungs
frage eingeriffenen Zerfahrenheit die Autonomie größer werden könnte. Sie glauben, daß eS 
möglich wäre, daß durch die Abänderung des Wahlsystems die Centralvertretung sich consolidiren 
könnte und daß hierin möglicher Weife ein Hinderniß läge, daß sie ihre weiter gehenden Absichten 
bezüglich der Autonomie erreichen können. Ein solcher Rückhalt existirt bei uns nicht, wir haben 
auch keinen Grund, uns einem solchen hinzugeben.

Das Land Vorarlberg, — das ist allerdings meine innerste Ueberzeugung — kann unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen in gar keinem Falle, mögen sich die Dinge gestalten wie immer, möge 
es bei dem centralistischen Dualismus diesseits der Leitha bleiben, oder möge ein Gruppensystem ge
bildet werden, möge die Idee des Föderalismus siegen oder der Centralismus schließlich die Ober
hand behalten, das Land Vorarlberg für sich allein wird kaum je einer größeren Autonomie sich er
freuen können, als es gegenwärtig genießt; denn der Zug der Zeit geht dahin, daß die kleinen Länder
gebilde verschwinden.

Wenn also die erste Frage dahin beantwortet werden muß, daß die direkten Wahlen den 
Rechten des Landes nicht zu nahe treten, dann bin ich bezüglich der Begründung meines An
trages um einen Schritt vorwärts gelangt.

Es ist gegen die Anträge der Majorität, streng genommen, nur Ein Gegner ausgetreten und 
dieser Eine Gegner hat im Namen der Minorität des Ausschusses einen Antrag gestellt, der, wie es 
scheint, der Begründung, die ihm später zu Theil geworden ist, nicht ganz entspricht.

Ich glaube der Antrag hätte einfach lauten müssen: „die direkten Wahlen sind nicht im In
teresse der Verfassung gelegen" und das, was dem Antrag hinzugefügt wurde, hätte nach der Begrün
dung, die ihm zu Theil wurde, wegzubleiben; denn wenn wir einfach erklären: ja — sobald die 
Neichsvertretung ein anderes Wahlsystem beliebt, dann geben wir das Wahlrecht auf, dann sind wir 
mit der Abänderung des Wahlmodus zufrieden, so ist das zwar sehr gutmüthig, aber ich glaube, wir 
wären denn schlechte Politiker. Da ist es angezeigter und besser, selbst mitzuthun und selbst mitge
wirkt zu haben, wenn eine Aenderung eintreten soll.

Ist die beantragte Aenderung des Wahlsystems wirklich so sehr gegen die Verfassung, wie 
dies betont wird? ich glaube nicht.
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Allerdings, die Bestimmungen über das active und pasive Wahlrecht bilden einen inlegriren« 
den Bestandtheil der Versasiung.

Allein schon die revidirte Verfassung vom Jahre 1867 hat ebenfalls, wie bereits bemerkt 
wurde, in Aussicht genommen, daß unter Umständen Direhe Nothwahlen eintrelen können. Das System 
der direkten Wahlen liegt also nicht außerhalb des Gedankenkreises der Verfassung, sondern inner

halb desselben.
Es ist also nicht eine Aenderung des Wesens, des Systems der Verfassung, wenn man von 

den Nothwahlen zu den eigentlichen direkten Wahlen übergeht. Ich glaube, es ist nicht eine Abän
derung der Verfassung in dem Sinne, wie sie dargestellt worden ist, nicht ein Umsturz, sondern eine 
Verbesserung der Versasiung. Daß es eine Verbesserung der Versasiung ist, das scheint mir hat der 
Redner, der gegen den Antrag gesprochen Hal, damit selbst anerkannt, daß er erklärte, prinzipiell 
müßte man für die direkten Wahlen sein.

Wenn er prinzipiell dafür ist, warum ist er im gegebenen Falle dagegen? Das heißt nichts 
anderes als: prinzipiell bin ich für die Freiheit, praktisch aber ziehe ich den Absolutismus vor. Dasjenige 
wofür ich mich prinzipiell erkläre, das muß auch immer und unter allen Umständen dasjenige sein, 
für das ich im praktischen Leben eintret e.

Wenn ich dafür nicht eintreten will, bann nützt eS dem guten Prinzipe nichts, wenn ich ihm 
nebenbei eine Liebeserklärung zukommen lasse. (Heiterkeit.)

Ich glaube, daß man sich unter den direkten Wahlen manches andere vorgestellt hat, als 
eigentlich dahinter zu suche» ist. Man hat die direkten Wahlen vielfach mit der Einrichtung ver
wechselt, die man das allgemeine Wahl- oder Stimmrecht nennt und diese Verwechslung ist dann 
dazu benützl werden, um gegen die direkten Wahlen aufzutrelen.

Man hat an gewisse Vorfälle erinnert, wie sie in Ungarn und an anderen Orten vorge
kommen sind. Man Hal gesagt, solche Anordnungen, solche Erscheinungen können wir nicht brauchen, 

vor denen schrecken wir zurück. Fürs erste ist das allgemeine Stimmrecht eine Sache für sich und 
dasjenige, was wir zunächst unter den direkten Wahlen verstehen, ebenfalls.

Das allgemeine Stimmrecht hat in Europa bisher eine ganz eigenthümliche Geschichte gehabt. 
Es ist zuerst im größeren Maßstabe adoplirt worden von einer Negierung, dir matt als sogenannte 
persönliche bezeichnet.

Diese Negierung hat durch gewisse künstliche, oder wenn man will, verwerfliche Vorkehrungen 
und Mittel es verstanden, das allgemeine Stimmrecht sich dienstbar zu machen.

Das allgemeine Stimmrecht ist dann adoptirt worden von einer Negierung, die man eben
falls gerade als keine besonders freisinnige bezeichnen kann. Auf der andern Seile ist es eine Forde
rung, die von den verschiedensten Klassen der Bevölkerung erhoben wird, daß das allgemeine Stimm
recht in Wirksamkeit trete. Wenn man berücksichtigt, daß diese Institution seit 20 Jahren enrschiedene 
Fortschritte gemacht hat, Dann ist der Gedanke vielleicht nicht ungerechtfertigt, daß Die Zukunft Dem 
allgemeinen Stimmrecht angehören werde unter der Voraussetzung, daß in Zukunft in Europa das 

constitutionell-monarchische Prinzip überhaupt bestehen werde.
Unordnungen, die bei Wahlen oorgekommen sind, lassen sich durch einfache Vorkehrungen hintan« 

halten. Solche Unordnungen muffen eben durch die Polizei nöthigettfalls mit Gewalt verhindert werden. 
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dagegen gibt es kein anderes Heilmittel von vnrneherein. Aus diesem Grunde aber kann man gegen 
daS Wahlsystem als solches nicht auftreten. Unordnungen können bei allen Arten von Wahlen vor
kommen ; sie werden leicht vorkommen, wenn die Leidenschaften der Bevölkerung erregt sind und wenn 
zwei oder mehrere ausgeregte Partheien sich entgegentreten.

Ich weiß nicht, ob die großen Erwartungen, die von vielen an das System der direkten 
Reichsralhswahlen geknüpft werden, sich erfüllen werden.

DaS ist eine Frage, die der Zukvnft angehört. Heute aber steht die Sache so. DaS Wahl
system, wie es nach der Verfassung vom Jahr 1867 besteht, ist von den verschiedensten Seiten an« 
geg'-ifsen worden.

Die Verfassung vom Jahre 1867 selbst hat eine Unzahl von Gegnern gefunden und e- ist 
vielleicht nicht ganz ungerechisertigt, wenn man unter den gegebenen Verhältnissen sagt: mit Rücksicht 
auf die zahlreichen Anfeindungen, welche die Verfassung erleidet, mit Rücksicht darauf, daß eS nicht 
gelingen wird, die Gegner mit derselben zu versöhnen, sondern daß eben die Gegnerzahl eher zu als 
abnimmt, ist es im höchsten Grade wahrscheinlich, daß sich die gegenwärtigen VerfassungSzustände nicht 
halten lassen. Da sind denn die direkten Wahlen ein Experiment und es gehört der Zukunft au 
und muß die Zukunst darüber entscheiden, ob dieses Experiment zu einem glücklichen Resultate führen 

wird, ober aber nicht.
Heute kann ich, wenn ich eine ideale Richtung hab« und leichtes Blut besitze, glauben, die 

direkten Wahlen werden sich bewähre» - Ich kann aber, wenn ich auf eine andere Art organisirt bin, 
einen Zweifel darüber hegen; aber eben, indem ich als möglich hinstelle, daß die direkten Wahlen 
zu« Heile deS Ganzen führen können, habe ich vollkommen ausreichende Gründe, um mich dafür zu 
erklären und ich muß mich sogar dafür erklären.

Wenn ich, meine Herren, offen meine Ansicht aussprechen soll, so habe ich unter allen Um
ständen eine Hoffnung und einen Trost für mich. Es wird vielleicht noch lcnge Zeit hergehen und 
die Versassungskämpfe werden nicht beendet fein. Man wird vielleicht lange Zeit hindurch nicht das

jenige genießen, was man politische Ruhe nennt.
Wir leben eben in einer Zeit des Ueberganges, wir (eben vielleicht in der Zeit der Revo

lution, Es ist möglich, daß da« Ende der Kämpfe von keinem von uns erlebt wird; mögen aber 
auch die Verfassungen sich ändern und mag im Laufe der Jahre vieles von dem niederstürzen, waS 
man gegenwärtig hochhält, mögen sich die Anschauungen und Ansichten über das politisch Gute noch 
so sehr ändern — Eines gehört der Zeit an und daS ist die Freiheit!

Der Gedanke der Freiheit wird immer und überall diejenigen unter sich vereinigen, die man 
die Besten des Volks nennt. (Rufe: Bravo.) Für das Prinzip der Freiheit werden die 
Besten, Edelsten und Hervorragendsten des Volkes fortan immer und zu allen Zeiten einstehen. 

(Rufe: Bravo.)
Man kann einer verschiedenen Ansicht darüber sein, wie man das Prinzip bet Freiheit 

realisire — aber das Prinzip selbst wird man hochhalten und das wird die Fahne sein, die man nie 
zu verstecken braucht, auch dann nicht, wenn die oder jene Verfassungsform stürzen sollte. Niemand 
kann sich über den Gedanken der Zeit hinaussetzen und derjenige, welcher sich dem Strome der Zeit 
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entgegenstellt und indem er sich entgegenstellt, macht sich der Zett gerade hiedurch dienstbar. (Rufe: 
Bravo.)

Wenn ich noch eine Bemerkung bezüglich der Frage mir erlauben darf, die uns gegenwärtig 
beschäftigt, so ist dies eine kurze Entgegnung für Hrn. Dr. Jussel. 8< ist recht schön und vollkommen 
begreiflich, wenn wir die Verfassung hochhalten, wenn wir uns erinnern, daß wir sie vor einem 
Jahre mit Freude begrübt haben, wenn wir gerne zugestehen, daß sie eine Reihe der vorzüglichsten 
Bestimmungen enthält, wenn wir im höchsten Krade bedauern würden, fall- die Verfassung ». mit der 
Verfassung die Grundrechte und alles dasjenige zum Sturz« käme, wa- sie un6 lieb und werth macht. 
Aufder andern Seite aber ist es nicht fing, zu handeln, wie jener Weife im Alterthume, der dem anstürmen
den Feinde entgegentrat und sagte, er solle ihm die Kreise nicht zerstören. Der Weise des Alterthums 
hat die- gethan und ist darüber zu Grunde gegangen.

Wenn wir nicht die feste Ueberzeugung in uni tragen, daß wir diese Form der Ver- 
sassung bewahren und erhalten können, dann ist eS an der Zeit, daß wir uns denjenigen anschließen, 
welche bestrebt sind, die Berfaffung zu verbessern und wenn da- direkte Wahlrecht — ich wiederhole 
es — geeignet ist, die Verfassung zu verbeffern, dann müssen wir ihm nicht blos im Prinzipe sondern 
auch in der Praxis beistimmen.

Der erste und Hauptthell dcS Antrages ist somit, so gut ich eS verstehe, begründet.
Rochmehr gilt bezüglich des zweiten Theiles des Antrages dasjenige, was ich bezüglich des 

ersten sagte, daß man nämlich darin nur eine Art Gutachten zu sehen habe. Ich glaube, wenn die 
Herren sich daS gegenwärtig gehalten hätten, würden vielleicht jene Bemerkungen nicht ausgesprochen 
worden fein, die die Herren Abgeordneten Feuerstein und Hirschbühl gemacht haben.

Wenn das System der direkten ReichSrathSwahlen eingeführt wird, kann da» nur im Wege 
eines ReichSgefetzeS geschehen. Es muß ein sogenannte» ReichSwahlgesetz erlassen werden. Dieses 
Reichswahlgesetz würde natürlicherweise für alle im ReichSralhe vertretenen Königreiche und Länder 
ein allgemein gültiges sein und eS wird nicht für ein einzelne- spezielles Land eine besondere Le« 
stimmung über die Wahlberechtigung gemacht werden und sie würde auch nicht gemacht werden können. 
Es wird sich da im Großen und Ganzen darum handeln, oi da- Gruppensystem aufgegeben werden 
könne unter den gegenwärtigen Verhältnissen oder nicht. ES wird sich ferner darum bandeln, ob daS 
Institut der Wahlmänner entfallen könne oder nicht. Ich für meine Person lege darauf kein beson
deres Gewicht, ob man da» Gruppensystem beibehalte und die Wahlmänner. Ich glaube, daß man 
thatsächlich auf dasselbe hinauskomml.

Ein Unterschied könnte nur dort und in jenen Ländern eintreten, wo die Gruppe der Groß
grundbesitzer besteht. DaS ist eine Kalamität, welche die Verfassung vom Jahre 1867 nicht beheben 
konnte und die überhaupt nicht schwinden wird, so lange die Verhältnisse in Oesterreich dieselben 
bleiben, wie gegenwärtig: — daß man, um politisch zu gelten, sich eben auf gewisse Gruppen 

stützen muß.
Die gegenwärtige so genannte deutsche Parthei wäre entschiedeil in der Minderheit, wenn 

das Gruppensystem Wegfällen würde, darüber sann man sich nicht täuschen. So lange man von die
ser Ansicht ausgeht und so lange diese Parthei im ReichSralhe die Oberhand hat, so lange wiro 
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man auch nicht erwarten können, daß das Gruppensystem entfallen wird; denn man kann Niemanden 
zumuthen, daß er selbst den Sarg sich baue und sich hineinlege!

Was die Zahl der Abgeordneten betrifft, ist das Verhältniß bezüglich Vorarlbergs das, daß 
die Zahl von zwei Neichsrathsabgeordneten unter allen Umständen schon und namentlich im Vergleiche 
mit anderen Ländern ziemlich viel ist. Wenn man sagt, es sollen für Vorarlberg vier NeichsrathS- 
abgeordnete ertjenbet werden, so denke ich, daß daS praktisch ein frommer Wunsch bleibe. Jndeffen 
über diese einzelnen Anträge können Sie, meine Herren entscheiden, wie Sie wollen — ich lasse 
Ihnen da volUo amen freie Hand.

Landeshauptmann: Wir kommen nun zur Spezialdeballe und zu den einzelnen An» 

trägen.
Hier liegt der Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. Juffel als Abänderungsantrag vor. 

Er lautet:
„Der h. Landtag wolle beschließen, er erkenne die Einführung direkter Wahlen für 

„den NeichSrath nicht im Interesse der Versaffuug; jedoch sei er bereit, zum Besten des 
„Reiches sein Wahlrecht in den Neichsralh auszugeöen, wenn ein Neichsgesetz es verlangen 
„sollte."
Der Antrag deS ComiteS lautet dagegen:

„Die Einführung direkter Wahlen der Neichsrathsabgeordneten ist im Interesse der 

„Verfassung gelegen."
Hat noch Jemand darüber etwas zu bemerken? (Niemand.) Sohin gehe ich zur Abstimmung 

über und bitte also jene Herren, welche dem Anträge des Herrn Dr. Jussel lautend: (verliest den« 
selben wie oben) beistimmen, sich gefälligst von ihren Sitzen zu erheben. (Abgelehnt 4 Stimmen dafür.) 

Das Comite beantragt dagegen:
„die Einführung rc. wie oben'"

Jene Herren, welche diesem Anträge des ComiteS beistimmen, bitte ich, sich zu erheben. 

(Angenommen. 16 Stimmen dafür.)
Ich werde nun die Anträge sub 2, welche im Berichte des ComiteS enlhalten sind, einzeln 

zur Abstimmung bringen. Der erste lautet:
„Der Landtag bezeichnet als wünschenswert geheime Abstimmung."

Wünscht Jemand bas Wort über diesen Antrag? (Niemand.)
Die Herren, welche diesem zu stimmen, wollen sich erheben. (Angenommen.)

Em weiterer Antrag ist:
„Einstweilige Aufrechthaltung des Gruppensystems tu der Weise, daß in Vorarl- 

„berg die Halste der Abgeordneten auf die Landbevölkerung, die Hälfte auf die Städte 

„und den Markt Dornbirn entfalle.
Gsteu: Ich bitte ums Wort. Da nach den Ausführungen des Herrn Berichterstatters, 

welche dahin lauten, daß wir, wenn auch die Reichsrathsabgeordneten-Zahl verdoppelt werde, kaum 
Einen Neichsrathsabgeordneten mehr bekommen würden, so ziehe ich meinen Antrag zurück. Es wird 

auf daS gleiche herauskommen.
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Dr. Ruffel: Ich muß nur entgegnen, wenn das Prinzip gar so gut ist und eS unter 
allen Umständen ist, dann kann ich der Consequenz halber nicht begreifen, warum der Herr Abgeord
nete Dr. Fetz dennoch für ein Gruppensystem und für ein Wahlmannsfystem das Wort eingelegt hat. 
Wenn die direkten Wahlen unter allen Umständen gut find, dann mußte freilich ein anderes Wahl» 

fystem kommen? Wenn aber in Frage steht, ob direkte Wahlen jetzt noch nützen oder nicht nützen 
werden, dann begreife ich auch nicht, warum man die Frage auswirst und warum man dafür stimmt. 

Wenn doch keine Besserung in Aussicht ist, will ich lieber bei dem stehen bleiben, waS wir haben.
Carl Ganahl: Ich erlaube mir die kurze Bemerkung, daß ich glaube, die Aufrechthaltung 

deS Gruppensystems fei deßhalb nothwendig, weil nach meiner Ansicht, wenn wir dieses fallen lassen, 
die Zahl der Feinde der Verfassung vermehrt wird, denn der Großgrundbesitzer, der gegenwärtig 
mit der Verfassung geht und an der Verfassung hält, würde sich gekränkt fühlen und ohne Zweifel 
in das feindliche Lager übergehen. Deßhalb empfehle ich, dem Anträge, daß das Gruppensystem auf

recht erhalten werde, beizustimmen.
GsteurJch habe hauptsächlich der direkten Wahl deßhalb beigestimmt,weil es dadurch allenfalls 

einer Minorität möglich wird, ihre Vertreter in den Neichsralh zu bringe». Ich habe so viel Respekt 
vor der Freiheit, baß ich sie auch dem Gegner gestatte und ich glaube, im Gruppensysteme ist es ge
legen, daß es möglich wird, auch Minoritätsmitglieder in den Reichsrath zu bringen und ich möchte 
dieser Minorität auch das Recht verschaffen und wenn sie auch mein Gegner wäre! (Ruse: Bravo!)

Landeshauptmann: Da Niemand mehr das Wort verlangt, erkläre ich die Debatte für 
geschloffen. Hr. Berichterstatter haben das Wort.

Dr. Fetz: Ich habe vorhin gesagt, daß ich für meine Person auf die Beibehaltung des 
Gruppensystems kein besonderes Gewicht lege. Ich habe auch hinzugesügt, daß ich glaube, daß die 
Frage, ob das Gruppensystem deibehalten werden solle oder nicht, ganz wo anders enschieden wird, 
als hier. Ob das Gruppeusystem beizubehalten sei ober nicht, ist eben eine Frage, die nur mit Rück
sicht auf die Interessen und Anschauungen aller Länder diesseits der Leitha entschieden werden kann — 
es handelt sich nicht um Vorarlberg allein. Ich glaube für Vorarlberg würde das Gruppensystem 
nicht nothwendig sein; doch ist es eiuleuchtelid, daß, wenn dieses System überhaupt beliebt wird, man 
bezüglich Vorarlbergs nicht eine Ausnahme machen sann. Das Gruppensystem Hal in Vorarlberg 
keine besondere Bedeutung; hrer sind es die Städte und Märkte einerseits und die Landbevölkerung 
andererseits, die Gruppe,: bilden. Die Land- und die Gtadtbevölkerung ist und bleibt ja dem Wesen 
nach gleich und ihre Interessen fallen vollständig zusammen. Man kann nicht sagen, daß Dornbirn 
andere Interessen habe, als die Bewohner eines anderen Ortes auf dem Lande uns bezüglich der 
Städte muß man dasselbe sagen. Das Gruppeusystem ist von hervorragender Bedeutung nur dort, 
wo die Gruppe des Großgrundbesitzes besteht, wo mehrere Handelskammern bestehen, da sie ebenfalls 
eine Gruppe bilden und deßhalb eine Vertretung im Reichsrathe beanspruchen. Hierlands ist die 
Frage von mehr untergeordneter Bedeutung; aber etwa deßwegen, weil ich glaube, daß es sich in 
dieser Frage nm die Verhältnisse anderer Länder handelt und nicht so sehr darum, was speziell für 
Vorarlberg am wünschenSwerthesten wäre, halte ich es vorläufig für angezeigt, wenn man die Bei- 
behallung deS GrupprnfystemS auSfpricht. Mil der Zeit kann man dann davon abkommen.
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Landeshauptmann: Jene Herren, welche dem Anträge deS ComiteS lautend: (Ner- 
liest dieselben wie oben) beizustimmen gedenken, wollen sich erheben- (Angenommen.)

Weiters beantragt daS Comite:
„Ausdehnung des activen Wahlrechtes auf alle diejenigen, welche dasselbe sür die Gemeinde- 

vertretiniq besitzen."
Da Niemand das Wort verlangt, bitte ich um Abstimmung hierüber. (Angenommen.) 
Dergleichen beantragt das Comite:
„Ausdehnung der Wählbarkeit auf alle Staatsbürger, welche in eine Gemeindevertretung der 

Wcsthälfte des Reiches wählbar sind."
Wünscht Jemand das Wort? (Niemand.) So bitte ich um Abstimmung hierüber. (Ange

nommen.)
Ferner beantragt das Comite:
„Beibehaltung der Wahlmünner bei der Wahl der Landbevölkerung."
Wünscht Jemand hierüber das Wort.
Carl Ganahl: Der Herr Abgeordnete Gsteu hat sich bereits über diesen Punkt in der 

Generaldebatte verlauten lassen. Er hat gesagt, nach seiner Meinung sei die Bildung auf dem Lande 
nicht so weit vorgeschritten, als daß man es der Bevölkerung überlassen könnte, die direkte Wahl der 
Abgeordneten in den Reichsrath zu üben. Ich stimme der Ansicht des Herr Gsteu vollkommen bei 
und erlaube mir nur noch beizufügen, daß, wenn wir die direkten Wahlen ohne Wahlmänner in un
serer Landbevölkerung durchführen wollten, ohne Zweifel die Hetzereien, wie sie gegen 
wärtig von einer gewissen Parthei ausgeübt werden, fortdauern, wir die gleichen Spektakel
erleben würden, wie sie in Ungarn vorkommen. Wir könnten dann vielleicht auch blaue Augen, 
zerschlagene Köpfe, abgebissene Nasen und abgeschnittene Ohren auf dem Lande sehen. (Große Heiter
keit). Aus diesem Grunde bin ich hauptsächlich dafür, daß man beim Wahlmäiinersystem bleibe, ob
wohl ich von jeher sür ganz freie Wahlen gewesen bin und eS noch bin; der Glaube an den noch 
langem Bestand jener Hetzereien ist die einzige Ursache, warum ich für daS Wahlmännersystem stimme 

und dabei bleibe.
Feuerstein: Ich bedauere, daß der Herr Abgeordnete Ganahl gar so eine schlechte Mei

nung von der Landbevölkerung hat. Jndeff n ich will mich nicht weiter darüber auslassen. Ich for
dere die Herrn Abg. blos auf, nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und Billigkeit zu stimmen und 
einem Theile der Bevölkerung dasjenige nicht vorzneiuhalten, was man dem andern gewährt.

Karl Ganahl: Ich muß dem Herr Abgeordneten Feuerstein erwiedern, daß ich durchaus 
keine schlechte Meinung von der Landbevölkerung habe, daß ich aber die Bevölkerung von Vorarlberg 
gerade so betrachte, wie ich die Landbevölkerung in andern Provinz n anlchaue uud wiederhole, daß 
ich der von dem Herrn Gsteu darüber ausgesprochenen Ansicht beipflichle.

Landeshauptmann: Die Debatte ist geschlossen. Wünschen Herr Berichterstatter daS 

Wort?
Dr. Fetz : Ich will nur sagen, daß bezüglich der Wahlmännerfrage meines Erachtens das

selbe gelten wird, was bezüglich deS Gruppensystems. Ich denke übrigens nicht, daß es richtig sei. 
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daß dabei die Landbevölkerung hinlangeietzt werde — das ist nach meiner Ansicht nicht der Gedanke 
deS Institutes der Wahlmänner, sondern es ist eben nur damit bezweckt, die Ausübung der Wahlen 
auf dem Lande einfacher und leichter zu machen, als cS sonst der Fall wäre. Wahlmänner gibt eS 
bei der Landbevölkerung meines WiffenS auch in den vorgeschrittensten Ländern, wo dasjenige, was 
man freie Verfassung nennt, seit vielen Jahrzehnten besteht. Man kann auch nicht sagen, daß, wie 
vorhin bemerkt worden ist, die Wahlmänner Kuratoren seien. Das kommt nie vor, daß der unter 
Curatel Gestellle sich selbst den Kurator wählte. Ich brauche Keinem als Wahlmann die Stimme zu 
geben, den ich nicht haben will und wenn die Mehrzahl der Urwähler ihm die Stimme gibt, so schen
ken sie ihm das Vertrauen, sonst würden sie ihn nicht wählen. Wenn dann die Wahlmänner ihrer
seits den Mann ihres Vertrauens wählen, so wird man von den Urwählern sagen können, daß thath- 
sächlich sie diejenigen sind, welche den Vertreter in den Landtag oder in den Reichsrath geschickt haben. 
Ich glaube, daß ein viel zu großes Gewicht auf diese Frage gelegt wird, wenn sie vom praktischen 
Boden, wohin sie gehört, auf den prinzipiellen hinübergespielt wird. Dadurch wird das Prinzip der 
Freiheit nicht alterirt, wenn das Institut der Wahlmänner beibehalten wird.

Landeshauptmann: Jene Herren, welche dem Antrags beO Comites: 
„Beibehaltung der Wahlmänner bei der Wahl der Landbevölkerung" 
anzunehmeu gedenken, wollen sich gefälligst von den Sitzen erheben. (Angenommen.) 
Ein weiterer Antrag des Comites lautet dahin:
„Verdoppelung der Zahl der Reichsrathsabgeordneten."
Da Niemand das Wort ergreift, bitte ich um Abstimmung hierüber. (Angenommen.) 
Ein weiterer Antrag deS Comites lautet:
„Herabsetzung der Mandatsdauer auf vier Jahre."
Da Niemand das Wort zu ergreifen wünscht, bitte ich cm Abstimmung hierüber. (Ange

nommen.)
Es sind somit sämmtliche Anträge deS Comites zur Ausführung und Annahme gekommen. 
® fleu: Ich ermangle in diesem Berichte vaS, daß di« ursprüngliche Aufstellung dieses Co

mites eigentlich geschehen, um nämlich über die Anträge Bericht zu erstatten, die im vorigen Jahre 
von mir, Dr. Bikl und Jussel eingebracht worden sind, bezüglich TuSdehnung des Wahlrechtes und 
der geheimen Abstimmung. Ich möchte fragen, waS aus diesen Berichten geworden ist? Ich bebaute 
sehr, daß man das nicht ausgenommen hat; jetzt ist es leider nicht mehr an der Zeit, Anträge zu 
stellen, sonst würde ich mich bemüßiget finden, selbst Anträge $u stellen.

Landeshauptmann: Wünschen vielleichtHerr Obmann oder Berichterstatter des Comites 
das Wort zu ergreifen?

Dr. Jussel: Das Comite hat sich zunächst zur Ausgabe gestellt, das zu beantworten, was 
die h. Regierung mit ihrem Rundschreiben beantwortet wissen wollte und man hat geglaubt, von der 
Revision der Landtagswahlordnung bei der Kürze der Zeit und bei dem Umstande, daß doch eine 
umfassende Revision erforderlich wird und als sich auch die Revision selbst nach dem richten wird, 
was die Regierung über die Anträge, betreffend die Wahlreform für den ReichSrath bestimmen 
wird, Umgang zu nehmen.
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Landeshauptmann: Ich bemerke, daß die Anträge des Comites von der h. Versamm

lung angenommen worden find. Nachdem der Antrag des ComiteS mehrere Anträge enthält, bin 

ich genöthiget die dritte Lesung vor,»nehmen.

Da von der h. Versammlung keine Einwendung erfolgt, wird selbe auch einverstanden sein, 
die dritte Lesung sofort vorjunrhmen. Hiemit ersuche ich also jene Herren, welche eiuverstanden'zjsind, 
die Anträge des ComiteS in dritter Lesung endgültig anzunehmen, von den Sitzen sich zu erheben. 

(Angenommen.)

Wir kommen zu den weitern Gegenstand der Tagesordnung, zum Comitebericht über den 
Gesetzentwurf zur'Ausführung deS § 10 deS Gesetzes vom 21. September 1869, betreffend das Ge» 

meinde-Vermittleramt-

Ich ersuche den Herrn Dr. Thurnherr den Vortrag zu halten.

Dr. Thurnherr: (Verliest den Comitebericht wie folgt:)

Hoher LandLag!

Das zur Vorberathung und Feststellung der im § 10 des Gesetzes vom 21. Sept. 1869, 
betreffend die Vergleichsversuche zwischen streitenden Partheien, durch ans der Gemeinde ^gewählte 
Vertrauensmänner, der Landesgesetzgebung in Vorbehalt genommenen Bestimmungen gewählte Comite 
hat den beiliegende» Gesetzentwurf ausgearbeitet.

Bereits im Jahre 1864 fand da- hohe k. f. Staatsministerium im Einverstäudniße mit dem 
h. Justlzministerium, um bei der Vorbetreilung zum Entwürfe eines diesbezüglichen Reichsgesetzes die 
besonderen Verhältnisse und Bedürfnisse der einzelnen Länder berücksichtigen zu können, für nothwen
dig, eine kommissionelle Verhandlung deS erwähnten Gegenstandes in den einzelnen Ländern 
anzuordnen und hat mit Erlaß vom 13. September 1864 Zahl 6045 einen Gesetzentwurf als 
Leitfaden der Berathung der kaiserl. königl. Statthalterei zu Innsbruck mit dem Auftrage 
übersendet, denselben einer eingehenden Erörterung durch eine aus Statthalterei- und Oberlandes- 
gerichts-Räthen bestehende Commission zu unterziehen. Der Gesetzentwurf wurde hierauf sammt den 
Bemerkungen und Anträgen dieser Commission dem LandeSausschnsse von Vorarlberg zur Begutachtung 
übergeben, welcher auch unterm 7. Dezember 1864 Z. 787 das Ergebniß seiner Berathung dem h. 
k. k. Statthalterer Präsidium mittheilte.

Die Bestimmungen jenes GtsetzentwurftS, die Anträge der k. k. Slatthalterei-Commisston und 
die Bemerkungen und Zusätze des Landesausschusses von Vorarlberg wurden dem vorliegenden Ge
setzentwürfe der Hauptsache nach zu Grunde gelegt.

Neu ist die im Entwürfe enthaltene Bestimmung daß es zwei oder mehreren Gemeinden frei
steht, ein gemeinschaftliches Bermittleramt zu bestellen und der betreffende Wahlmodus, dann die 
Bestimmung über die Entlohnung der Mitglieder des Vermittleramtes.
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Ferners wurden die Paragraph« des Neichsgesetzes vom 21. September 1869 im Entwürfe 
überall dort eingereiht, wo dieselben nach der Anordnung des Stoffes einzufügen waren. 

Das Comite empfiehlt die Annahme des Entwurfes.

Bregenz, 26. Oktober 1869.
Dr. And. Fetz:

: Obmann.

Dr. Thurnher r,
Berichterstatter.

Esten: Wie ich gehört habe, so ist dieser Gesetzentwurf schon bereits vielfältig dnrch ge
schickte Hände gegangen und so glaube ich, könnten wir ihn en bloc annehmen,

Ich stelle den Antrag, den Gesetzentwurf en bloc anzunehmen, damit wir nicht lange Zeit 

damit versäumen.

Karl Ganahl: Ich muh gegen die en bloc Annahme mich aussprechen, weil ich bei 
einem Paragraph, der von der Tragung der Kosten handelt, eine Einsprache zu machen beabsichtige.

Landeshauptmann: Da Niemand weiter das Wort zu ergreifen wünscht, erkläre ich 
die Gereraldebatte für geschloffen. Haben Herr Berichterstatter noch eine Bemerkung anzubringen.

Dr. Thurnherr: Nichts.
Landeshauptmann: Es liegt mir der Antrag des Herrn Gsteu vor, vorliegenden Ge

setzentwurf en bloc anzunehmen. Diejenigen Herren, die der en bloc Annahme zustimmen, bitte ich 
von den Sitzen sich zu erheben. (Angenommen.)

Es wäre die dritte Lesung nothwendig, ich würde mir erlauben, dieselbe heute noch vorzu

nehmen. (Zustimmung.)
Carl Ganahl: Ist es erlaubt, noch etwas zu sagen?
Landeshauptmann: Sie können wohl Ihre Ansichten äußern, aber dieselben können 

nicht mehr berücksichtigt werden.
Karl Ganahl: Ich war erstaunt, als ich den Gesetzentwurf gelesen hatte, daß bezüglich 

der Kosten gesagt ist: die Gemeinden hätten dieselben zu bestreiten. Nun habe ich fragen wollen 
meine Herren, wie das komme, wie die Gemeinden verhalten werden können, die Kosten, welche die 

streitenden Pariheien verursachen, zu vergüten?
Dr. Thnrnherr: Meines Erinnerns ist dies im Entwürfe nicht gesagt, sondern es heißt 

nur die Kosten der Vertrauensmänner, nicht die Kosten des Verfahrens, die müffen die Partheien 

tragen, nach tem Ausspruch der Vertrauensmänner.
Es im § 20 des Gesetzentwurfes gesagt:

„Die Kosten des Vergleichs-Verfahrens haben die Partheien nach dem Ausspruche 

„der Vertrauensmänner zu tragen."
Carl Ganahl: Ich habe das beim Verlesen ganz überhört, ich bitte daher die Herren 

um Entschuldigung.
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Lan deshauptmann: Ich habe Ihnen das Wort gegeben, obwohl es unnütz gewesen 
wäre, wenn sie einen Gegenantrag gestellt hätten, da derselbe für uns keine Bedeutnng mehr haben 

konnte.
Karl Ganahl: Ich muß zu meiner Rechtfertigung sagen, daß ich nur ganz kurze Zei 

gehabt habe, den Gesetzentwurf zu lesen.
Landeshauptmann: Die Vornahme der dritten Lesung heute noch ist ausgesprochen. 

Ich ersuche nun die Herren, die den eben verhandelten Gesetzentwurf in dritter Lesung anzunehmen 
gedenken, dieß durch Erheben von den Sitzen erkennen zu geben. (Angenommen.) Das Gesetz liegt 

als separate Beilage pag. <75 — 179 bei.
Wir haben die Gegenstände der heutigen Sitzung vollendet.
Ich bestimme die nächste Sitzung auf heute Nachmittag 4 Uhr und als Verhandlungs

Gegenstände :
1. Den Ausschußbericht über die Regierungsvorlage betreffend das Gesetz über Benützung, Leitung

2. den stündlich von mir erwarteten Antrag, welchen das Comite, dem der Bericht des Herrn
Dr. Juffel bezüglich der Nheincorrection zugewiesen ist, erstattet. Der Bericht liegt im Vorzimmer 
zur Einsicht auf. Andere Gegenstände habe ich für heute nicht mehr.

Ich erkläre die Sitzung für geschloffen.

Schluß der Sitzung 11'/« Uhr Vormittags.

Maschinendruck und Verlag von A. Fl atz
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